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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der Bundesgerichtshof schreibt den Rechtsanwölten ,,ins
Stammbuch", dass nicht nachgelassener neucr Sach-

vortrag mit Beweisantritt nicht geeignet ist, eine bereits
abgeschlossene mündliche Verhandlung wieder zu er-

öffnen. Im vorliegenden Fall wor aufgrund eines Beweis-

beschlusses bekannt, worüber Sochvortrag und Beweis-

ontritte erwartet wurden. Die Wiedereröffnung der

m ü n d I i c h e n Ver h o n d I u n g h ä tte Nachlössigkeiten des

Sachvortrages ausgeglichen. Das solle aber gerade

n i cht ermögl icht werd en.

Zur Karenzzeit für die Kenntniseilangung neuer Recht-

sprechung legt das 0berlandesgericht Düsseldorf
folgende Maßstabe fest. Urteile des Bundesfinanzhofs,
des Bundesverfassungsgerichts und des Europöischen

Cerichtshofs: sechs Wochen nach Veröffentlichung;
Finanzgerichtsurteile: zwei Monote. Bei Letzteren soll es

^,," )^-- ^;-^ L;i,-^,^ E,;.+ ^^h^h ,,,^^-,1;^"^ ^L+,,^ll

und erkennbar diskutiert werden.

Bemerkenswert ist das Urteil des OLG Düsseldorf zur
Frage, ob Wirtschaftsprüfer - ebenso wie Rechtsonwölte

und Steuerberater - einem sekundören Ersatzanspruch
wegen schuldhaft unterlassener Belehrung über eigene

Fehler und die Verjöhrung des Regressanspruchs ausge-

setzt sind. Unter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte
der Wirtschaftsprüferordnung und der gegenüber der

Steuerberater- unci der Rechtsanwaitsverjöhrurrg iünge'
ren Verjöhrungsfrist von fünf Jqhren wurde eine Sekun-

ddrhaftung abgelehnt,

ln den Bahnen der bekannten Rechtsprechung zur Notar-
haftung bewegt sich das 0LG Koblenz, wenn es fest-

stellt, dass der Notar grundsdtzlich nicht über Steuer-

frogen belehren muss. Hier ging es um I l0e ESfi und
d o s n o ch n i cht vero b sch i ed ete E i g en h ei m zu I 0 gen gesetz.

Einen typischen - aber ins Leere gehenden - Regress-

vorwurf behandelt das 0LG Düsseldorf: Das Lohnbuch-
haltungsmandat verpfl ichtet den Steuerberater n icht,

den Mandanten als freiwillig Versicherten bei einer
Berufsgenossenschaft anzumelden. D o s U r te i I w ü rd i g t
eine umfangreiche Beweisoufnahme, die nach dem Vor-

trag des Klägers neben dem Buchhaltungsmandat eine

g eso n d erte Au ftra g sertei I u n g b estö ti g en so I I te.

Eine inhaltsreiche versicherungsrechtliche Entscheidung
des OLG Stuttgart befasst sich mit der Vermögen*
schaden-Haftpflichtdeckung des Baubetreuers, d e r A b -

grenzung des Vermögens- vom Sochschaden und dem

rechtlichen lnteresse ei ner d i rekten Feststellungsklage
des Versicherungsnehmers g e g e n d e n Ve r s i c h e r e r w e g e n

eines drohenden Fristablaufs gemriß I l2 Abs. 3 VVC.

}r

M it freu nd I i chen G rü ßen

lhr Dr. Jürgen Crrife

cI Aktuell
BGH: Haftung von Wirtschaftsprüfern gegenüber
Kapitalanlegern

Der für das Werkvertragsrecht zuständige X. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat zur
Frage der Haftung eines Wirtschaftsprüfers auf
Schadenersatz Stellung genommen, der im Rah-

men eines Kapitalanlagemodells vertragsgemäße
Verwendung von Geldeinlagen der Anleger in
Prüfberichten bestätigte, obwohl er die Mittel-
verwendung nicht hinreichend kontrolliert
hatte.

Die Kläger beteiligten sich in den Jahren 1994
und 1995 mit unterschiedlichen Geldbeträgen
an einem Kapitalanlagemodell, bei dem den
Anlegern Beteiligungen an Gesellschaften bür-
rrerlichen Rechts anseboten wurden. Gesenstand
der Gesellschaften sollte die Kapitalanlage im
US-Financial-Futures-Handel sein. Das Anlage-
modell wurde von einer GmbH betrieben, die
in Prospekten hervorhob, dass die Geldbeträge
nach Einzahlung ungeschmälert an Broker flös-
sen, denen die Anlage obliege. Dies sollte ein
besonderes Kapitalsicherungssystem gewähr-
leisten. Danach sollten die Einlagen auf ein
Trarrh rn z{L'nntn ain ac Pon}rfc rnrrraIfc ain opzrh l f

werden und von dort unmittelbar an die Broker
fließen.

Die Einlagen, die vertragsgemäße Mittelverwen-
dung, die Gewinnauszahlungen und die Beteili
gungen sollten halbjährlich von einem unab-
hängigen und namhaften Wirtschaftsprüfer
überprüft werden. Die GmbH beauftragte den
Beklagten, der von April 1990 an in Prüfberich-
ten bestätigte, dass der Zahlungsverkehr ver-
tragsgemäß abgewickelt werde und der Mittel-
zufluss sowie die Mittelverwendung ordnungs-
gemäß erfolge.

Die von den Anlegern eingehenden Geldbeträge
wurden von dem Treuhänder entgegen den An-
gaben im Prospekt auf das Konto eines Rechts-
anwalts überwiesen, der als Treuhänder eines
Unternehmens mit Sitz auf den Cayman-Inseln
fungierte. Dieser überwies die Geldbeträge auf
Konten, die ihm dieses Unternehmen jeweils
angab. Der weitere Verbleib der Gelder ist unge-
klärt. Im Jahre 1995 brach das gesamte Kapital-
anlagemodell zusammen.

Die Kläger haben von dem Beklagten Schaden-
ersatz und die Rückzahlung der von ihnen an-
gelegten Gelder abzüglich erhaltener Rendite-
zahlungen mit der Begründung verlangt, der
Beklagte hafte als Prospektverantwortlicher und
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aus Werkvertrag, weil er seine Pflicht zur um-
fassenden Prüfung schuldhaft verletzt und
unrichtige Testate erstellt habe, mit denen die
GmbH um Kunden geworben habe.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat ihr im Wesentlichen
stattgegeben. Die Revision des Beklagten führte
zur Auflrebung des angefochtenen Urteils und
zur Zurückverweisung der Sache.

Der BGH hat einen Schadenersatzanspruch aus
Prospekthaftung in Übereinstimmung mit
den Vorinstanzen nicht als gegeben angesehen.
Er hat andererseits mit dem Berufungsgericht
einen Werkvertrag zwischen den Klägern und
dem Beklagten und mangelhafte Ausführung
durch Erstellung falscher Prüftestate angenom-
män, einen Anspruch der Kläger aus dem Werk-
vertrag aber gleichwohl verneint, weil nicht
nachgewiesen sei, dass die Pflichtverletzungen
des Beklagten ursächlich für die vor Erteilung
der Prüfaufträge gezahlten Einlagen der I(läger
gewesen seien.

Allerdings könne, so hat der BGH ausgeführt,
eine Schadenhaftung des Beklagten aus Ver-
schulden bei Vertragsschluss in Betracht kom-
men, wenn nachgewiesen werde, dass die Be-

treiberin des Anlagemodells den ICägern gegen-

über vor Zeichnung der Anlagen mit unrichtigen
Prüftestaten des Beklagten geworben habe und
der Beklagte dies gewusst habe oder damit
habe rechnen müssen. In der Rechtsprechung
sei anerkannt, dass die berufliche Stellung
bedeutsam daftir sein könne, ob eine Person
auch Dritten gegenüber, zu denen sie keine
unmittelbaren vertraglichen Beziehungen
unterhalte, nach den Grundsätzen der vertrag-
lichen oder quasi-vertraglichen Haftung ein-
zustehen habe.

Dieser Rechtsprechung liege der allgemeine
Rechtsgedanke zugrunde, dass für die Vollstär1-
digkeit und Richtigkeit der in Verkehr gebrach-
ten Angaben jeder einstehen müsse, der durch
von ihm in Anspruch genommenes und ihm
auch entgegengebrachtes Vertrauen auf den
Willensentschluss eines Dritten Einfluss ge-

nommen habe. Diese Grundsätze müssten auch
für Wirtschaftsprtifer gelten, die sich in ein
I(apitalanlagesystem als I(ontrollorgan ein-
binden ließen und aufgrund des ihnen in der
Öffentlichkeit in wirtschaftlichen Fragen all-
gemein entgegengebrachten Vertrauens Einfluss
auf die Anlageentscheidung der Anlageinteres-
senten nähmen.

Cl 11/2000 . Seite 263

Der Wirtschaftsprüfer erwecke durch seine
Tätigkeit den Eindruck besonderer Zuverlässig-
keit des Systems. Ein Wirtschaftsprüfer, der es

im Rahmen eines Kapitalanlagemodells über-
nehme, die Einzahlungen der Anleger und die
Mittelverwendung regelmäßig zu überprtifen,
diese l(ontrolle tatsächlich nicht in dem den
Anlegern versprochenen Umfang durchführt,
aber in seinen Prüftestaten die Ordnungs-
gemäßheit des Geldflusses und der Mittel-
verwendung bestätigt, haftet den Anlegern
auf Schadenersatz aus Verschulden bei Vertrags-
schluss, wenn diese im Vertrauen auf die
Richtigkeit der Testate Geldanlagen tätigten.

Er könne sich in einem solchen Fall nicht
daraufberufen, et sei von dem Veranstalter des

I(apitalanlagesystems nur mit der Kontrolle
der Konten beauftragt worden. Vielmehr müsse
er, wenn er Unzulänglichkeiten im Geschäfts-
betrieb des Kapitalanlagebetreibers und Ab-

weichungen zwischen den Angaben des Anlage-
prospekts und dem Gegenstand seines Prüfauf-
trags feststelle, geeignete Maßnahmen ergreifen,
um den von ihm mitgeschaffenen Vertrauens-
tatbestand zu beseitigen.
(BGH, Urt. v. 26.9.2000 - X ZR 94/98)

Pressemitteilung d. BGH v. 26.9.2000

BfH: Abhängigkeit des Kindergeldanspruehs,der
Eltern von den Einkünften des Kindes

Bereits im März dieses Jahres hat der Bundes-
finanzhof (BFH) in mehreren Urteilen dargelegt,
unter welchen Voraussetzungen Einkünfte und
Bezüge des Kindes für die Gewährung von Kin-
dergeld schädlich sein können (Volljährigkeit
des Kindes, VI R 162/98; Heirat des Kindes,
VI R 13/99; Übergang zur Erwerbstätigkeit,
VI R 19/99 und VI R 196/98; siehe dazu Presse'

mitteilung Nr. l9 vom 18.5.2000 : Cl 2000, 158).

Nunmehr hat der VI. Senat des BFH in seinem
Urteil vom 27.7.2O00 - VI R 153/99 zu der Frage -
die bisher offen bleiben konnte - Stellung ge-

nommen, wie der Begriff der ,,Einkünfte" des

Kindes zu verstehen ist. Ferner war zu klären, ob

der Grenzbetrag von 12.000 DM im Jahr 1997, bei
dessen Überschreiten der Kindergeldanspruch
der Eltern entfällt, der Höhe nach verfassungs-
rechtlichen Anforderungen entsPrach. Schließ-
lich war zu entscheiden, ob die Ausgestaltung
des Grenzbetrags als Freigrenze, bei deren Über-
schreiten der Kindergeldanspruch gänzlich und
nicht nur in Höhe des den Grenzbetrag über-
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schreitenden Teils entfällt, dem Gleichbehand-
lungsgebot des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes
(GG) entspricht.

Der BFH hat dazu ausgeführt, dass der Begriff
der Einkünfte in g 32 Abs. 4 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) der Legaldefinition
des $ 2 Abs. 2 ESIG entspricht. Damit ist der
BFH nicht der von der Vorinstanz (Finanzgericht
Niedersachsen) vertretenen Auffassung gefolgt,
statt der Einkünfte des Kindes sei dessen Ein-
kommen, d,h. der Gesamtbetrag der Einkünfte
vermindert um die Sonderausgaben und die
außergewöhnlichen Belastungen des Kindes,
anzusetzen.

Weiter hat der BFH entschieden, dass der für
drs fahr 1947 fr!1<lie Einkr!nfte uld Rezüge

des Kindes mit 12.000 DM zugrunde zu legende
Grenzbetrag, bei dessen Überschreiten der Kin-
dergeldanspruch der Eltern entfällt, sowohl
nach der Art der gewählten Bemessungsgrund-
lage als auch nach deren Höhe, verfassungs-
rechtlichen Anforderungen entspricht. Der
Gesetzgeber habe in Bezug auf den genannten
Grenzbetrag an die Einkünfte des Kindes an-
Ln ii nfan lzÄn - ^- ^h-^'^lr'l |.i^ Ä ^- ,{: ^ : - ^; * ^*v u Yv vur t\tllutl, glc ltl grugtll

Ausbildungsverhältnis beschäftigt sind, davon
Sozialversicherungsbeiträge abführen müssten.
Ar-rch die Höhe des Grenzbetrags für das Jahr
1997 genüge den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen.

Schließlich vertritt der BFH die Auffassung, es

sei im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot
des Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu beanstanden, dass
g 32 Abs. 4 Satz 2 ESIG keine Milderungsrege-
lung enthalte, sondern der Kindergeldanspruch
bei einer Überschreitung des Grenzbetrags
gänzlich und nicht nur in Höhe des den Grenz-
betrag überschreitenden Teils entfalle.
(BFH, Urt. v. 21.7.2000 - Vt R 153/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 72.9.2000

BFH: Keine,phasertgleiche Aktivielung von Divi.
d'endenforderungen

Mit Beschluss vom 7.8.2000 - GrS 2/99 hat der
Große Senat des Bundesfinanzhofs entschieden,
dass eine Kapitalgesellschaft, die mehrheitlich
an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt
ist, Dividendenansprüche aus einer am Bilanz-
stichtag noch nicht beschlossenen Gewinn.
verwendung der nachgeschalteten Gesellschaft
grundsätzlich nicht aktivieren kann.

Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt
zugrunde:

Eine GmbH (Klägerin), die zum 31.12.1985 über
einen Verlustvortrag von 10,2 Mio. DM verfügte,
erwarb am 23.12.1985 von ihrer ausländischen
Muttergesellschaft entgeltlich 84 v.H. der Aktien
an einer inländischen AG. Die AG erzielte für
1985 einen erheblicheh ausschüttungsfähigen
Gewinn. Die GmbH aktivierte deshalb zum
31.12.1985 ,,phasengleich" eine Einnahme aus
der Beteiligung an der AG in Höhe von rund
8,8 Mio. DM, obwohl die Hauptversammlung der
AG eine entsprechende Gewinnverwendung erst
am 24.6,1986 beschloss.

Nach der jetzt getroffenen Entscheidung des
Großel Sennts ist eine sclche phlsengleiche
Aktivierung unzulässig.
(BFH, Beschl. v. 7.8.2000 - GrS 2/99)

Pressemitteilung d, BFH v. 27.9.2000

GI Leitsätze

I Werbeverbot/'Rechtsa nwa lt/Stra ßenwerbu n g

1 Alloin ;i- DI .f-i^-iih^,1^- ^-'^'-Irli^k^-srIS ulr srrvYslLrrLIrLrr

Werbung kann eine dem Inhalt nach erlaubte
Werbung der Form nach unsachlich und rekla-
mehaft machen.

2. Die Integration anwaltlicher Werbung in eine
intensiv farbig gestaltete gewerbliche Werbe-
landschaft im öffentlichen Straßenraum kann
auch bei einer inhaltlich sachlichen Werbung
den reklamehaften Zug des Selbstanpreisens be-
wirken.
(OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.5.1999 - 6 W 56/99,
OLG-Report 1999, 167)

Steuerberate,rho.nor ar/ Sahrn en geb:ü h y'Ermesse n
des $teuerbrerate'rs

Bei Rahmengebühren hat der Steuerberater die
Gebührenbestimmung nach billigem Ermessen
vorzunehmen. Die vorgenommene Bestimmung
ist nicht zu beanstanden, wenn die angemessene
Gebühr um nicht mehr als 20% überschritten
wird. Dabei ist jeder Rechnungsposten (Gebüh-
rentatbestand) einzeln zu betrachten.
(Leitsatz nicht amtlich)
(AG Frankfurt/M., urt. v. 23.10.1998 - 3l C

1375/97 - 10, rkr., StB 1999, 350)

- Buchführung
= Gegenstandswert

- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV
= Aufrechnung
= Gegenstandswert

- Fälligkeit, g 7 StBGebV
= Buchführung

- Gebührenrahmen, g 11 StBGebV
= Ermessen (20%)

- Gegenstandswert
= Jahresumsatz

- Honorarvereinbarung
= >, mündliche
= Inhalt der >

- Rechtsberatung

I(ausalität
- Gesetzesänderung, ErbStG
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und

Schaden
= Beweisführung, g 287 ZPO

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, Vorsteuer

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Verhalten, beratungskonformes

I(enntnis des Steuerrechts
- Karenzfrist hei nerrer Rechtsprechr_rog
- USt, Geldspielautomaten
- Vorlagebeschluss zum EuGH
- Zeitschriften

= DSIR

Mitverschulden
- Kenntnis des Mandanten
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

- Zweitbeiater, Verschulden des >

$ 2s4 BGB

Mustereinspruch
- EUGH-Verfahren, anhängige

Nachbesserung
- Recht des StB zur >

= Buchführungsfehler

Notar
- Amtspflicht

= Treuhandtätigkeit
- Belehrungspflichten

= >, steuerrechtliche
= Schaden, drohender

- Ersatzmöglichkeit, anderweitige
= Betreuungstätigkeit
= Erfüllungsanspruch
= Schutzzweck,

$ 19 Abs. '1. Satz 2 BNotO
= Steuerberaterfehler
= Zeitpunkt der >

- Fälligkeitsbestätigung
- FnrmnirhfioLpit

= Treu und Glauben
- Parteivertreter, vollmachtsloser

= Rechtsanwalt
- Rechtskenntnis
- Satzungsänderung
- Tätigkeit, betreuende, S 24 BNotO

= Grundstückskaufvertrag
- Treuhandgelder

= > der Bank
- Verlesen der Urkunde

= Schutzzweck
= Verträge, gleich lautende

- Weisung

Parteiverrat, S 356 SIGB
- Mediator

Pensionsrilckstellung
- Prüfungspflichten

Praxisveräußerung
- Mandatsübernahme
- Nichtigkeit, $ 139 BGB

Prozessauftrag
- Schriftsatz, unvollständiger
- Wiedereröffnung der mündlichen

Verhandlung

Prozesskostenhilfe
- Berufungsbegründungsfrist
- Rechtsmittelerklärung
- Wirkung

2000, 772

2000, 248
2000, 772

2000, 225

2000, 264

2000,772

2000, 24

2000, 24

2000, 787

2000,67

2000, 238
2000, 25

2000, 238

2000,93
2000,67

2000, 267
2000, 267
2000, 193

2000,793, 267
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2000, 776

2000, 116

2000, 193

2000, 193

2000, 225

2000, 734

2000,273
2000,278

2000, 163

2000, 63

2000, 63

2000, 2't8
2000, 63

2000, 163

Kenntnis des Zivilrechts
- Notar, Gesetzesänderungen

I(lageverfahren
- Schriftsatz, unvollständiger
- Streitgegenstand
- Wiedereröffnung der mündlichen

Verhandlung

Lohnbuchhaltung
- Anmeldung Berufsgenossenschaft
- Auftragsinhalt
- Erstattungsanspruch gg. Arbeitnehmer
- Sozialversicherung (s. dort)

Mahnbescheid
- Klageverfahren, Parteiwechsel
- Verzögerungen, Rückwirkung

Mandatsübernahme
- Fristenlöschung
- Rechtsanwalt

Mediator
- Interessenkollision
- Neutralität

2000, 273

2000, 247

2000, 33

2000, 265

2000, 275
2000,275
2000, 93

2000, 746
2000, 746

2000, 108
2000, 108

2000, 42
2000,42

2000, 244

2000, 165
2000, 273
2000, 278

2000,734

2000, 734

2000, 244
2000, 244
2000, 218

2000, 42

2000,1,47

2000
2000

2000, 241,

2000, 265

2000, 83
2000,84
2000, 84

39
39
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- Fristlöschung
= Rechtsmittel

- Fristversäumnis, unverschuldetes
= Anweisung

- Klebezettel
= Falschadressierung
= Fristberechnung
= Postlaufzeit
= Routinefrist
= Schriftsatz, unvollständiger

- Organisationsanweisung
= Adressierung
= Fristen-/Ausgangskontrolle

- Rechtsmittelauftrag
= Fristlöschung

- Schriftsatz, unvollständiger
- Versäumnisurteil
- Vorfrist

= Bearbeitungszeit

Geldspielgeräte
- Rechtsprechungsänderung

= Kenntnis, Karenzfrist

Gesamtschuld/-schuldner
- Fehler des zweiten StB

- Treuhänder, Beteiligungsgesellschaft
= Innenverhältnis

- Grunderwerbsteuer
= Bemessungsgrundlage, Baukosten

- Haftung des Auftraggebers
für Vorunternehmer

- Hinterziehungszinsen
= Vermögensteuer

- Jubiläumsrückstellung
- Kapitalkonto

= Zinsen
- Kindergeld

= Einkünfte der Kinder
- Nachversteuerung, Arbeitnehmer
- Postlaufzeiten
- Prospekthaftung

= Treuhänder
- Prozessdauer
- Realsplitting

= Beschränkung, nachträgliche
= Unterhaltsleistung

- Solidaritätszuschlag
- Sozialversicherungsbeitrag

= Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
* Spekulationsgeschäft

= Kursgewinn
* Standesrecht

= Kollegialitätspflicht
= Versäumnisurteil, S 13 BORA

- Umsatzsteuer
= Befreiung, Rechtsform
= Entgelt, Umbuchungsgebühren
= Leistung, ärztliche
= Heileurythmisten, S 4 Nr. 14 USIG

- Veräußerungsgewinn
- Vermietung

= Flugzeug
= Nebenkostenumlage

- Vermittlungsausschuß
- Werbeverbot, Rechtsanwalt

= Presse, Gruppenfoto
- Werbungskosten

. = Ehegattenzahlung
- Wiedereinsetzung

= Postlaufzeit
- Zinsen

= Kapitalkonto

GmbH
- Geschäftsführer

= Selbstkontrahierungsverbot,
Befreiung

- Sacheinlage, verdeckte
= Anwaltsfehler
= Umwidmung

Honoraranspruch des RA
- Mediator, S 20 BRAGO

- Notgeschäftsführer

Honoraranspruch des StB/WP
- Aufrechnung

= Einforderbarkeit, fehlende
- Betriebsprüfung, g 29 StBGebV

Anspruch auf Wieder-
eröffnung der mündlichen
Verhandlung
- Verletzung der richterlichen Aufl<lärungs-

pflicht
- Verspäteter Sachvortrag
(BGH, Urt. v. 28.10.1999 - IX ZR 341/98)

Leitsatz:

Zu den Voraussetzungen einer Zurückverwei-
su'ng, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges
nach Eingang ein€s nachgereichten, nicht
nacbgelassenen Schriftsatzes die mündliche
Verhandlung nicht wieder eröffnet.

Zum Sachverhalt:

Der klagende Rechtsanwalt führte in den Jahren
7993194 im Auftrag der Beklagten Verhandlun-
gen mit Gläubigern, die diese dazu bewegen
sollten, auf einen Teil ihrer Forderungen zum
Zweck der Sanierung des Unternehmens der
Beklagten zu verzichten. Die Parteien schlossen
eine schriftliche Honorarvereinbarung, wonach
der Kläger für seine Tätigkeit ein Pauschalhono-
rar von 80.000 DM zuzüglich Mehrwertsteuer
erhalten sollte; die Urkunde weist als Ausstel-
lungsdatum den 16.11.1993 aus.

Der Kläger nimmt, nachdem er die Klage in der
ersten Instanz - einseitig - teilweise für erledigt
erklärt hat, die Beklagte auf Zahlung eines rest-
lichen Anwaltshonorars von 87.839,31 DM zu-
züglich Zinsen in Anspruch. Außerdem verlangt
er für steuerberatende Tätigkeit Zahlung von
4.674,98 DM zuzüglich Zinsen, Zug um Zug gegen
Herausgabe der noch in seinem Besitz befind-
lichen Buchhaltungsunterlagen der Beklagten.

Die Beklagte hat gegenüber der Anwaltshonorar-
forderung eingewandt, der Kläger habe ihr die
Honorarvereinbarung,,abgepresst". Er habe ihr
zu einem Zeitpunkt, als ein Anwaltswechsel
nicht mehr gut möglich gewesen sei - etwa im
Februar 7994 -, gedroht, er werde das Mandat
niederlegen, wenn sie ihm nicht die Zahlung
des die gesetzlichen Gebühren übersteigenden
Honorars verspreche; die unter diesem Druck
geschlossene Vereinbarung sei auf den 16.11.1993
zurückdatiert worden.

Auf der Grundlage dieses Sachvortrags hat die
Beklagte die Vereinbarung wegen Drohung an-
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gefochten und geltend gemacht, sie verstoße
gegen die guten Sitten.

Das Landgericht hat der Klage bis auf einen Teil
des Zinsanspruchs stattgegeben. Das Berufungs-
gericht hat unter Aufhebung des erstinstanz-
lichen Urteils die Sache an das Landgericht
zurückverwiesen. Dagegen richtet sich die Revi-
sion des Klägers.

Die Revision führt zur Aufhebung des Berufungs-
urteils und zur Zurückverweisung der Sache an
das Berufungsgericht.

Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung
wie folgt begründet:

Die Anfechtung durch die Beklagte sei jedenfalls
deswegen unwirksam, weil sie nicht innerhalb
der Jahresfrist des $ 124 BGB erklärt worden sei.
Die Honorarvereinbarung sei auch nicht nach

$ 138 BGB nichtig, wenn sie tatsächlich am
16.11.1993 zustande gekommen sei. Anders sei
es jedoch, wenn die Urkunde entsprechend der
Behauptung der Beklagten zurückdatiert worden
sei, Da4n spreche vieles dafür, dass die Verein-
barung der Beklagten ,,abgepresst" worden sei.

Dass die Honorarvereinbarung nicht am
16.11.1993 vom geschäftsführenden Gesellschaf-
ter der Beklagten unterschrieben worden sein
könne, habe die Beklagte in einem nach Schluss
der mündlichen Verhandlung vor dem Land-
gericht eingereichten Schriftsatz vorgetragen
und unter Beweis gestellt; danach habe sich
ihr geschäftsführender Gesellschafter in der
Zeit vom 13. bis zum 18.11.1993 im Ausland auf-
gehalten.

Der vom Landgericht nach g 296a ZPO nicht
berücksichtigte Schriftsatz habe es erforderlich
gemacht, gemäß $ 156 ZPO die mündliche Ver-
handlung wieder zu eröffnen.

Auf die Frage, wann die Honorarvereinbarung
unterschrieben worden sei, sei es auch nach
Auffassung des Landgerichts angekommen;
denn es habe sie in seinem Beweisbeschluss als
klärungsbedürftig angesehen, Der Verstoß gegen

$ 156 ZPO sei ein wesentlicher Verfahrensman-
gel, der zur Zurückverweisung nach $ 539 ZPO

führe.
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2000, 732

2000, 21,7

2000, 80

2000, 237

2000, 158, 263
2000, 81
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108
247

57

9

160 I

2000, 267

2000, 116, 193

2000,198

Geschäftsftihrung ohne Auftrag
* Fremdgeschäftsführungswille
- Parteivertreter, vollmachtsloser

Gewinnausschüttung, verdeckte
- GmbH-Geschäftsführer
- Notarfehler
- Selbstkontrahierungsverbot,

$ 181 BGB

GI Aktuell
- Aktivierung

= Dividendenforderungen
- Arbeitnehmerstatus, Rundfunk
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
= Lehrer

- Auskunftspflicht, $ 93 AO
= Stromversorger, Konten

der Kunden
- Belastung, außergewöhnliche

= Altenpflegeheim, Kosten
- Eigenheimzulage, Miteigentümer
- Einbringung, Steuervergünstigung
- Einmalzahlungen
- Erbfolge, vorweggenommene

= Last, dauernde
= Versorgungsleistungen

- Gestaltungsmißbrauch
= Kapitalanlagegesellschaft in Irland

- GmbH
= Kapitalerhaltungspflicht
= Rückerstattung von Auszahlungen
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2000, 278
2000, 2-t8

2000, 218

2000,264
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II

Diese Sachbehandlung rügt die Revision zu
Recht als verfahrensfehlerhaft.

1. Ob ein Verfahrensmangel vorliegt, ist aus
der materiell-rechtlichen Sicht des Erstrichters
zu beurteilen, und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob das Berufungsgericht sie teilt oder nicht
(st. Rspr., vgl. BGHZ 86, 218, 221; BGH, urt. v.

10.12.1996 - vt zR 314/95, NJW 1997, 1447 f).

Das Berufungsgericht, das dies nicht verkannt
hat, hat gemeint, darauf abstellen zu können,
dass das Landgericht über die Frage, wann die
Honorarvereinbarung zustande gekommen ist,
Beweiserhebung angeordnet und, wie zu ergän-
-^-:^! 
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Zeugen vernommen hat. Diese Ansicht ist ver-
fehlt. Ob eine unterbliebene - weitere - Beweis-
erhebung hätte durchgeführt werden müssen,
richtet sich nach der rechtlichen Beurteilung,
die das Erstgericht seinem Urteil zugrunde
gelegt hat.

Das Landgericht hat in den Entscheidungsgrün-
cien seines Urteiis ausgeführt, die Bekiagte habe
unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses nicht bewiesen, dass der Kläger die Verein-
barung durch unzulässigen Druck herbeigeführt
habe. Deshalb komme es auf die Frage, wann die
Vertragsurkunde für die Beklagte unterzeichnet
worden sei, nicht an. Von diesem Standpunkt
aus war eine - weitere - Beweiserhebung nicht
geboten. Die Voraussetzungen für eine Zurück-
verweisung nach g 539 ZPO waren auf dieser
Grundlage nicht gegeben.

2. Das Landgericht hat freilich als zusätzliche
Begründung angeführt, ,,das Vorbringen der
Parteien in den nicht nachgelassenen Schrift-
sätzen ... (lasse) die Kammer gernäß g 296a ZPO
unberücksichtigt". Ob damit gesagt werden soll-
te, das in dem nachgereichten Schriftsatz der
Beklagten enthaltene Vorbringen einschließlich
des dazu benannten weiteren Zeugen sei doch
beweiserheblich, ist unklar. Auch wenn es so
gewesen sein sollte, wäre es nicht verfahrens-
fehlerhaft gewesen, die mündliche Verhandlung
nicht wieder zu eröffnen.

Das Berufungsgericht scheint der Ansicht ge-
wesen zu sein, eine Pflicht zur Wiedereröffnung
bestehe immer dann, wenn aus der Sicht des
Erstgerichts das nachgeschobene tatsächliche
Vorbringen entscheidungserheblich sei. Das
entspricht nicht der Rechtslage.

Die Wiedereröffnung der mündlichen Verhand-
Iung aufgrund neuen, nicht gemäß $ 283 ZPO
nachgelassenen Vorbringens ist - von dem hier
nicht zu erörternden Sonderfall eines Wieder-
aufnahrnegrundes abgesehen (vgl. dazu BGHZ 30,
60, 66; 53, 245, 262) - nur dann geboten, wenn
dieses Vorbringen ergibt, dass es aufgrund eines
nicht prozessordnungsmäßigen Verhaltens des
Gerichts, insbesondere einer Verletzung der
richterlichen Aufklärungspflicht (S 139 ZPO)
oder des Anspruchs aufrechtliches Gehör,
nicht rechtzeitig in den Rechtsstreit eingeftihrt
worden ist (BGHZ 30, 60, 65; BGH, Urt. v.

7.10.1992 - Vilt ZR r99/9r, NJW r993, 134; v.

8.2.1999 - il ZR 261/97, MDR 1999,758 f).

Im Übrigen steht der Wiedereintritt in die
,--,.r,, rti -,- lr,,-lrluli.LttlLllE vctlldll(ttullB lllr rlctcll .DLlllcssctl llcD

Gerichts (BCH, Urt. v. 21.2.1986 - V ZR 246/84,
NJW 1986, 1867, t868).

Im vorliegenden Fall wusste die Beklagte auf-
grund des nach g 358a ZPO erlassenen Beweis-
beschlusses des Landgerichts, dass darüber,
wann die Honorarvereinbarung zustande ge-

kommen war, Beweis erhoben werden sollte.
Dafür, dass sie ihre neue Darsteiiung - angeb-
liche damalige Auslandsabwesenheit ihres
geschäftsführenden Gesellschafters - ein-
schließlich des Beweisantritts daftir erst nach
Schluss der mtindlichen Verhandlung vortrug,
war nicht das Gericht, sondern allein sie selbst
verantwortlich.

Solche Nachlässigkeiten auszugleichen ist nicht
Sinn der Möglichkeit, die mündliche Verhand-
lung wieder zu eröffnen. Es gibt auch keinen
Anhaltspunkt dafür, dass das Landgericht diese
Möglichkeit nicht einmal gesehen und erwogen
hätte. Eine Erörterung dieses Punktes in den
Entscheidungsgründen des Urteils war nicht
erforderlich (vgt. BGH, Urt. v. 2.4.1958 - V ZR

203/56, JR r9s8, 344,345).

3. Für den mit der Klage ebenfalls geltend
gemachten Anspruch auf Zahlung von Steuer-
beratervergütung in Höhe von 4.674,98 DM
spielt die Frage, ob die Vereinbarung über das
Anwaltshonorar wirksam war, keine Rolle.

Warum das Berufungsgericht die Sache auch
wegen dieses selbständigen Streitgegenstands
an das Landgericht zurückverwiesen hat, lässt
sich dem Berufungsurteil nicht entnehmen.
Die Revision rügt zu Recht, dass das Urteil in-
soweit nicht mit Gründen versehen ist (g 551
Nr. 7 ZPO).

Stichwortverz eichnis

Heft l-ll

Amtspflichtverletzung
- Gehör, rechtliches
- StB-Kosten

Anderkonto
- > des Steuerberaters
- Ausgleichspflicht

Anerkenntnis
- Berufshaftpflichtversicherung,

Anmeldung

Anlageberatung
- Abgrenzung

= > zur Steuerberatung
- Mitverschulden des Anlegers
- Schaden

= Vor- und Nachteile
- Zinsen

= >, unseriöse

Aufrechnung
- IJnnnrerfnrrlprrrno

= Fälligkeit, Vollwirksamkeit

Bankhaftung
- Treuhandkonto.

= Belehrungspflicht, Eigenkonto

Belehrungspflicht des RA
- Mediator

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Angebot des FA

- >, umfassende
- Beweislast

= Belehrung, unterlassene
- Ehegatten-Arbeitsverhältnis
- Fahrtenbuch

= Belehrung, unterlassene
- Gesetzgebungsverfahren

= Erbstc
= Firmenübertragung

- Relativ sicherster Weo
= Gesetzesänderung

- Sicherster Weg

Berufsgenossenschaft
- Auftrag zur Anmeldung

Berufung
- Klageänderung
- Klageanspruch

Berufungsbegründung
- Rechtsanwalt, zugelassener

Berufungsbegründungsfrist
- Mittellosigkeit der Partei
- Prozesskostenhilfeantrag

Betrug
- Beihilfe, S 27 StGB, des RA

Beweislast
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- Beweiswürdigung

= Auftrag, BG-Anmeldung
- Kausalität

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, USt
= > zwischen Pflichtverletzung

und Schaden

Bilanzerstellung
- Prüfungspflichten

= Pensionsrückstellung
= Verträge

DritthaftunC
- Abschlussprüfung
- Auskunftsvertrag, stillschweigender

= Kontaktaufnahme
- Prüfungsauftrag
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
= Umwidmung

- Schädigung, sittenwidrige
- Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
= Abschlussprüfung
= Gesellschafter
= Kapitalerhöhung
= Testat

Feststellungsklage
- Schadeneintritt

Freie Mitarbeiter
- Rechtsanwalt

= Rechtsweg, ArbeitstZivilgericht

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage

= Fristensicherung
- Ausgangskontrolle

= >, abendliche
- Empfangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch

= Ausgangskontrolle
= Fristverfügung

- Klebezettel

,= Organisationsverschulden
- Ablage, Sekretariat
- Klebezettel

= Terminladung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf

2000, 125
2000, 125

2000,227
2000,227

2000, 275

2000, 82
2000, 82

2000, 82

2000, 82

2000, 23

2000, 227

2000,42

2000, 196
2000, 196

2000, 87
2000, 87

2000, 25

2000,67
2000,67

2000, 67
2000, 196

2000, 275

2000
2000

2000,77
2000,77
2000, 13s
2000,72
2000,72
2000,77
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2000, 83
2000, 83

2000, 82

2000, 87

2000, 275

2000, 25
2000, 238

2000, 238

2000,747
2000,747

2000,77

33
33

2000,77
2000, 12,135
2000, 12, 135

2000,77

2000,135

2000, 82

2000, 9
2000, 76

2000, 86
2000, 57

2000, 86

2000, 773

2000,773
2000,773
2000, 57

2000,153 2000, 9
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In $ 2 Nr. 3 (g) des Baubetreuüngsvertrages ist
ausdrücklich vereinbart, dass die wirtschaft-
liche Betreuung insbesondere die laufende
Unterrichtung der Bauherrengemeinschaft über
alle das Bauvorhaben betreffenden wesentlichen
Geschäftsvorfälle umfasst (zu den Pflichten eines
Bautreuhönders s. Werner/Pastor, 8. Aufl., Rdnr.
1539-1541, und zur Verpflichtung der steuerlichen
Überwachung durch einen Bautreuhönder s. BCH,

NJW-RR r 991, 660) .

Nach der Darstellung des Klägers wird ihm eine
Verletzung dieser Verpflichtung vorgeworfen,
nicht aber, er habe Steuervorteile zugesagt, die
dann nicht gewährt worden seien. Nur ein sol-
cher Vorwurf könnte durch g 9 Abs. (2) des Bau-
betreuungsvertrages ausgeschlossen sein. Nach
dieser Bestimmung werden Steuervorteile vom
Betreuer nicht zugesagt.

4. Das LG ist zu Unrecht der Auffassung der
Beklagten gefolgt, nicht gedeckt seien Haft-
pflichtansprüche auf Ersatz eines nicht zu reali-
sierenden Steuervorteils. Dabei werde, soweit
der Steuervorteil überhaupt vertraglich geschul-
det sei, ein Erfüllungssurrogat verlangt. Nach
g 4 Abs. 1 Nr. 6 Abs. 3 AHB sei ein Versicherungs-
schutz hierfür ausgeschlossen.

Dem folgt der Senat nicht. Vielmehr schließt
sich der Senat der Auffassung von Prölss/Martin,
25. Aufl., zu g 1 AVB Vermögen an, wonach es
sich bei den AVB Vermögen um eine eigen-
ständige Regelung handelt, die nicht auf den
AHB aufbaut, so dass kein Anlass besteht, den
Einwand des Erfüllungssurrogats zuzulassen.

Es handelt sich im vorliegenden Fall auch nicht
um ein Erfüllungssurrogat. Die Bauherren
machen nicht geltend, der Iüäger habe seine
vertragliche Verpflichtung verletzt, ihnen
einen Steuervorteil zu verschaffen. Sie begrün-
den einen möglichen Anspruch vielmehr, wie
ausgeführt, mit der Verletzung einer vertrag-
lichen Hinweispflicht.

Es geht also nicht um die Erfüllung des Bau-
betreuungsvertrages oder um ein Erfüllungs-
surrogat, sondern um Schadenersatz im
Sinne der gesetzlichen Haftpflichtbestimmun-
gen (BGH, VersR 1981,771;Sptite, zu 5 4 AHB
Rdnr. 174).

5. Ohne Erfolg vertritt die Beklagte die Auffas-
sung, es handele sich um einen Vermögens-
schaden, der sich aus einem Sachschaden her-
leite($1IAVB).

Diese Vorschrift kommt jedoch nicht zur An-
wendung. Was unter einem Sachschaden zu
verstehen ist, ist im Wege der Auslegung nJ
ermitteln. AVB sind grundsätzlich so auszu-
legen, wie sie ein durchschnittlicher Versiche-
rungsnehmer bei verständiger Würdigung, auf-
merksamer Durchsicht und Berücksichtigung
des erkennbaren Sinnzusammenhangs ver-
stehen mrss (Römer/Langheid, vor I I VVG

Rdnr. 2 m.w.N.).

Danach kann im vorliegenden Fall nicht von
einem Sachschaden ausgegangen werden.

Es ging nicht darum, dass das umzubauende
Gebäude beschädigt wurde, weil z.B. infolge
falscher Baumaßnahmen eine Wand zusam-
menbrach. Vielmehr wurde das Gebäude um-
gebaut, indem einzelne Teile entfernt und
dann wieder aufgebaut wurden. Eine solche
Entfernung einzelner Teile eines Gebäudes im
Wege eines von allen Beteiligten gewollten
Umbaus kann nach den genannten Auslegungs-
grundsätzen nicht als Sachschaden angesehen
werden.

6. Zu Unrecht ist das LG davon ausgegangen,
g 4 Nr. 5 AVB finde Anwendung, wonach Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen ist, weil Haft-
pflichtansprüche wegen Schadenstiftung durch
wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift,
Anweisung oder Bedingung des Machtgebers
oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung nicht gegeben seien.

Der Kläger bestreitet mit Entschiedenheit jedes
wissentliche Abweichen von irgendwelchen
Bestimmungen. Er trägt hierzu vor, er sei aus
allen Wolken gefallen, als er gehört habe, die
Stadt B. werde die erforderliche Bescheinigung
nach g 7h ESIG nicht erteilen. Anhaltspunkte
dafür, dass dies unrichtig sein könnte, bestehen
nicht.

Wenn der Ifläger dem Abweichen von der
ursprünglichen Planung jedoch keine Be-

deutung beimaß, kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass er wissentlich seine Ver-
pflichtung zur Unterrichtung der Bauherren-
gemeinschaft über die das Bauvorhaben
betreffenden wesentlichen Geschäftsvorfälle
verletzt hat.

Steuerberaterhaftung
- I(enntnis des .Steuerrechts
- I(arenzfrist
- USt, Geldspielautomaten
- DSIR
(oLG Düsseldorf, Urt. v. 25.5.2000 - t3 U 76/99)

Leitsatz:

Für die Kenntnisnahme höchstrichterlicher
Entscheidungen wird dem Steuerberater eine
Karenz,zeit von vier bis sechs Wochen zuge.
billigt. Über Entscheidungen nachgeordneter
Gerichte, die nicht Gegenstand einer aktuellen
Diskussion sind, muss der Steuerberater nicht
vor Ablauf von zwei Monaten nach deren Ver-
öffentlichung informieft sein.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin macht gegen den beklagten Steuer-
berater Schadenersatzansprüche wegen der ver-
späteten Einlegung von Rechtsmitteln gegen
Umsatzsteuerfestsetzungen geltend.

Die I(lägerin ist Betreiberin von Geldspielauto-
maten mit Gewinnmöglichkeit. Als Steuerbera-
ter der Klägerin fertigte der Beklagte die Umsatz-
steuerbescheide für die Jahre 1979 bis 1990.
Nach vorangegangener Betriebsprüfung erklärte
das Finanzamt die Umsatzsteuerbescheide 1987
bis 1990 unter dem 19.4.1993 für vorbehaltlos,
Die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen
diesen Bescheid lief am 22.5.7993 ab.

Bis zum Mai 1994 setzte die Finanzverwaltung
die Umsatzsteuer für Geldspielautomaten mit
Gewinnmöglichkeit auf der Basis fest, dass sie
den bei der Leerung der Automaten vorhande-
nen Inhalt mit 1,5 multiplizierte. Nach einem
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
5.5.1994 bildet dagegen nur der Kasseninhalt
die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer
bei derartigen Umsätzen. Die Entscheidung
wirkte sich allerdings nicht mehr auf die bis
zu diesem Zeitpunkt bereits bestandskräftigen
Umsatzsteuerbescheide aus.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, der
Beklagte hätte die Problematik hinsichtlich der
Festsetzung der Umsatzsteuer bei Umsätzen aus
Geldspielautomaten zumindest kennen und
vorsorglich Rechtsmittel einlegen müssen. Für
die Jahre 1987 bis 1990 sei ihr ein Schaden von
362.962,67 DM entstanden, wovon sie einen Teil-
betrag von 10.000 DM geltend mache.
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(Anträge . .. )

Der Beklagte hat die Verletzung von Sorgfalts-
pflichten in Abrede gestellt und die Einrede der
Verjährung erhoben.

Durch Urteil vom 6.4.1999 hat das Landgericht
die Klage abgewiesen und der Widerklage statt-
gegeben. Zur Begründung hat es im Wesent-
lichen ausgeführt, bis zum Ablauf der Ein-
spruchsfrist gegen den Bescheid vom 79.4.1993
habe es keine höchstrichterliche Rechtspre-
chung gegeben, die Anhaltspunkte für eine
Fehlerhaftigkeit der Umsatzsteuerbescheide
1987 bis 1990 gegeben hätte. Auch habe die
Klägerin nicht dargetan, dass eine Rechtspre-
chungsänderung für den Beklagten vorherseh-
bar gewesen sei.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin
mit der form- und fristgerecht eingelegten Beru-
fung. Die Iflägerin vertritt die Ansicht, dem
Beklagten hätte bekannt sein müssen, dass ein
Iflageverfahren bezüglich der Umsatzsteuer bei
Umsätzen aus Geldspielautomaten anhängig
gewesen sei.

(Anträge . .. )

Die Berufung hat in der Sache keinen Erfolg

Aus den Gründen:

Es ist bereits zweifelhaft, ob die Berufung der
Klägerin insgesamt zulässig ist.

Zwar war die Klägerin nicht gehindert, die zu-
nächst beschränkt eingelegte Berufung zu er-
weitern. Die Mö'glichkeit, den Antrag auf einen
weiteren Teil des angefochtenen Urteils zu er-
strecken, bleibt dem Rechtsmittelführer ledig-
lich verschlossen, wenn seiner Erklärung in
der Rechtsmittelschrift zu entnehmen ist, dass
er im Übrigen auf das Rechtsmittel verzichte
(B0HZ 88, 360, 363).In der Berufungsbegründung
ist jedoch nicht der klare und eindeutige Wille
der Klägerin zum Ausdruck gekommen, das
erstinstanzliche Urteil hinsichtlich der Wider-
klage hinzunehmen.

Allerdings ist die Erweiterung der Berufung
nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist bis
zum Schluss der letzten mündlichen Verhand-
lung nur zulässig, sofern sich der Berufungs-

I.
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kläger im Rahmen der ursprünglichen Beru-
fungsbegründung hält und nicht neue Gründe
nachschieben muss (Zöller/Gummer, ZPO 21. Aufl.,

9 519 Rdnr. 3I m.w.N.).

Hier ist zweifelhaft, ob die Berufungsbegrün-
dung auch darauf gerichtet ist, das erstinstanz-
liche Urteil bezüglich der Widerklage abzu-
ändern. Der Streitgegenstand der Leistungsklage
umfasst nicht den Streitgegenstand der negati-
ven Feststellungswiderklage. Es geht in jedem
Fall um andere Zeiträume. Da aber Gegenstand
des Rechtsstreits nur eine Pflichtverletzung des

Beklagten ist und die Parteien über die Höhe
des Schadens hicht streiten, liegt ein schwieri-
ges Abgrenzungsproblem vor,

Das blaucht dcl Senrt ni.cht zu entscheiden
(vgl. BVerfCE 60, 243, 246).Denn die Berufung
der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg,

II.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (NJW Ig98, 1486 m.w.N.J hat der
Steuerberater seinen Mandanten, von dessen

..---1- - t:!--cL: 
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gehen hat, umfassend zu beraten und ungefragt
über alle bedeutsamen steuerlichen Einzelheiten
und deren Folgen zu unterrichten. Insbesondere
muss der Steuerberater seinen Auftraggeber
möglichst vor Schaden bewahren und ihm den
nach den Umständen sichersten Weg zu dem
erstrebten steuerlichen Ziel aufzeigen und sach-
gerechte Vorschläge zu dessen Verwirklichung
machen.

Welche konkreten Pflichten aus diesen allgemei-
nen Grundsätzen abzuleiten sind, richtet sich
nach dem erteilten Mandat und den Umständen
des Einzelfalles.

1: Im Streitfall wirft die Klägerin dem Beklagten
in erster Linie vor, die Umsatzsteuerbescheide
1987 bis 1990 hätten mit Rücksicht auf ein beim
Europäischen Gerichtshof (EUGH) anhängiges 

,

Verfahren, das die umsatzsteuerrechtlichen
Bemessungsgrundlagen für die Besteuerung
von Geldspielautomaten zum Gegenstand hatte,
nicht Bestandskraft erlangen dürfen. Dieser
Vorwurf ist jedoch nicht gerechtfertigt.

a) Ein Steuerberater, der die Beratung eines
Mandanten übernimmt, beachtet dann die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt, wenn er die
veröffentlichte höchstrichterliche Rechtspre-
chung, an der das Bundesverfassungsgericht,

der Bundesfinanzhof (BFH) und der EUGH betei-
ligt sind, berücksichtigt. Gegen diese Sorgfalts-
pflichten hat der Beklagte nicht verstoßen. Im
Gegenteil:

Die Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 1987
bis 1990 sind auf der Grundlage des Urteils
des BFH vom 29.1.1987 (BStBl ll, 516) ergangen,
wonach jedes in einen Geldspielautomaten ein-
geworfene Geldstück ein Entgelt für die Über-
lassung des Automaten zum Spielen darstellt.
Das Bundesverfassungsgericht und der EUGH
hatten sich bis zur Bestandskraft der Steuer-
bescheide zu dem hier bedeutsamen.Gesichts-
punkt noch nicht geäußert.

Die Klägerin vermag auch keine finanzgericht-
liche EntscheiCung zu benennen, dle sich nit
der Rechtsprechung des BFH auch nur im Ansatz
kritisch auseinander gesetzt hätte. Zwar sind in
der Literatur Bedenken gegen die Vereinbarkeit
dieser Rechtsprechung mit dem EG'Recht er-
hoben worden (2.8. Reiß, BB 1991, 1764). Ab-
weichende Stimmen im Schrifttum muss der
Steuerberater bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben in der Regel nicht berücksichtigen.

Allerdings darf er, ähnlich wie ein Rechtsanwalt,
nicht blind auf den Fortbestand der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung vertrauen. Es kommt
darauf an, mit welchem Grad an Deutlichkeit
(Evidenz) eine neue Rechtsentwicklung in eine
bestimmte Richtung weist und eine neue Ant-
wort auf bisher anders entschiedene Fragen
nahe legt (BGH, NJW 1993, 3323, 3325).

Dass sich noch vor dem Ablauf der Einspruchs-
frist eine Entwicklung hin zu der Auffassung
abzeichnete, die schließlich vom EuGH ver-
treten worden ist, hat die Klägerin nicht durch
eine einzige Fundstelle belegt.

Vielmehr dürften die Finanzverwaltung und die
Finanzgerichte von den Schlussanträgen, die der
Generalanwalt am 3.3.7994 in der dem EUGH

vorgelegten Rechtssache gestellt hat (UR 1994,

178) , iberrascht worden sein (vgl. Lausterer, UR

1994, 183 mit ausführlichen Hinweisen zur Recht-

sprechung der Finanzgerichte) , zumal selbst die
EG-Kommission die deutsche Auffassung teilte,
dass als Besteuerungsgrundlage beim Betreiben
von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit
der von dem Spieler tatsächlich eingesetzte
Gesamtbetrag einschließlich der Spielgewinne
anzusetzen sei (Antwort der Kommission vom

28.10.1992 auf die Anfrage des Abgeordneten
Rogalla, UR 1993, 194).

lichen Erklärungen in dieser Wohnungseigen-
tümerversammlung folgten keine schriftlichen
Zahlungsanforderungen an den Kläger. Die mit
der Klageschrift insoweit vorgelegten Schreiben
sind an die B.-Immobilien GmbH gerichtet. Da-
her liegt die Möglichkeit, dass die betroffenen
Bauherren letztendlich keine Ansprüche gegen
den Kläger geltend machen werden, durchaus
nahe.

Bei isolierter Betrachtung dieses Sachverhalts
erscheint ein Rechtsschutzinteresse des Klägers
für den vorliegenden Rechtsstreit fraglich.

Der Senat folgt den Ausführungen des ICägers,
wonach für diesen ein Rechtsschutzinteresse
deshalb gegeben ist, weil die Beklagte dem
Kläger llllt Scbreiben r.'on 22.11.1995 unter Hil-
weis auf $ 12 Abs. 3 WG mitgeteilt hat, sie sei
jedenfalls dann von der Verpflichtung zur Leis-
tung im vorliegenden Fall frei, wenn der Kläger
einen vermeintlichen Deckungsanspruch nicht
binnen 6 Monaten ab Zugang dieses Einschrei-
bens durch Klageerhebung gegen die Beklagte
geltend mache.

D^: l.:^-^- c^-Ll^^^ ..ii--+^ A^- ta1Ä^^- ,.1:^ Ll^^^DEI UlgJSl üdLurd6t urunnLg uEr \rd6cr ulc ^roöL
erheben, wenn er nicht Gefahr laufen wollte,
a[ein wegen der Versäumung der Frist von $ 12

Abs. 3 Vr/G seinen Deckungsanspruch gegen
die Beklagte zu verlieren.

Es erscheint möglich, dass das Schreiben vom
22.77.7995 deshalb keine Rechtswirkungen ent-
faltet hat, weil Voraussetzung filr das Ingang-
setzen der Frist von S 12 Abs. 3 WG ist, dass
der Berechtigte einen Anspruch auf die Leis-
tung aus dem Vertrag erhoben hat. Dies könnte
im vorliegenden Fall fraglich erscheinen. Das

Schreiben des Klägers vom 4.9.1995 ist in Form
einer Anfrage gehalten, allerdings unter Schilde-
rung des Sachverhalts, Vorlage von Unterlagen
und Bezugnahme auf Schreiben des Klägerver-
treters. Wegen dieses Inhalts ist die Auffassung
vertretbar, das Schreiben enthalte die Geltend-
machung eines Anspruchs gegen die Beklagte,
auch wenn der Kläger hierfür die Form einer
Anfrage gewählt hat.

Bei dieser Sachlage kann der Kläger nicht da-
rauf verwiesen werden, er habe darauf vertrauen
können, dass das Schreiben vom 22.11.1995
keine Wirksamkeit entfalten werde.

Das Rechtsschutzinteresse des Klägers ist auch
nachträglich nicht entfallen. Die Beklagte war
entgegen der Anregung des Senats nicht bereit,
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auf die ihr nach g 12 Abs. 3 WG möglicherweise
gewährte Position zu verzichten bis zur Klä-
rung, ob der Kläger von den Bauherren tatsäch-
lich in Anspruch genommen wird.

2. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen
Anspruch auf Deckungsschutz nach Maßgabe
des abgeschlossenen Versicherungsvertrages.

Dieser Anspruch besteht selbst dann, wenn die
von den Bauherren gegen den Kläger geltend
gemachten Schadenersatzansprüche nicht
begründet sind. Dies ergibt sich aus g 3 II Nr. 1

AVB, wonach der Versicherungsschutz sowohl
die Abwehr unbegründeter als auch die Befrie-
digung begründeter Schadenersatzansprüche
umfasst.

Ob und inwieweit die Bauherren gegen den
Iüäger Schadenersatzansprüche haben, ist im
vorliegenden Rechtsstreit ohne Bedeutung.
Über diese Frage ist ausschließlich im Haft-
pflichtprozess zu entscheiden. Darüber, ob der
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegen-
über eintrittspflichtig ist, ist im Deckungs-
prozess zu entscheiden (s. BGH, VersR 1992,
EEa 1trAn'PAmnr/la-^h.i.l =tt E 1ra rfr/. D)^" EJWVt tJVat Luttgtt9ru, zu 3 t+J v vv ,luut, J

m.w.N.).

3. Der Senat folgt nicht der Auffassung des LG,
der Anspruch gegen die Beklagte auf Gewährung
von Versicherungsschutz sei ausgeschlossen,
weil das in Frage stehende Risiko außerhalb des
Baubetreuungsvertrags liege.

Nach der Darstellung des Klägers wird er von
den Bauherren dafür verantwortlich gemacht,
dass diese die ftir die steuerliche Sonder-
abschreibung gemäß S 7h EStG erforderliche
Bescheinigung der zuständigen Gemeinde-
behörde nicht erhalten haben. Die Bauherren
werfen ihm vor, er habe sie von der Erforder-
lichkeit des vorübergehenden Abrisses des
Daches nicht informiert.

Der von den Bauherren geltend gemachte Scha-
den ist ein Vermögensschaden, der nach Dar-
stellung der Bauherren auf'der Verletzung der
Pflichten des Klägers als Baubetreuer beruht.
Dies gehört grundsätzlich zum versicherten
Risiko.

Der Iüäger hatte als Baubetreuer grundsätzlich
Beratungs-, Aufklärungs- und Hinweispflichten,
u.a. auch die Pflicht, die Bauherren rechtzeitig
tlber nachteilige Entwicklungen des Bauvor-
habens zu unterrichten.
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Versicherungs schutz
- Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
- Baubetreuer
- Verstoß gegen Aufl<lärungs- und Hinweis-

pflichten
- Sachschaden
- Erfüllungssurrogatsanspruch
(OLC Stuttgart, IJrt. v. 2.4.1998 - 7 U 45/97, rkr.

nach Nichtannahme d. BCH, r+s 1999,318)

Leitsätze

1. Lehnt der Versichetet seine Leistung unter
Hinweis auf g 12 Abs. 3 WG ab, so begründet
dies ein rechtliches Interesse des Versiche-
rungsnehmers an einer Feststellungsklage selbst
dann, wenn es zweifelhaft erscheint, ob das

Ablehnungsschreiben die Frist des g 12 Abs. 3

in Gang gesetzt hat.

2. Ein Anspruch auf Deckungsschutz aus einem
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungs-
vertrag besteht selbst dann, wenn die gegen den
Versicherungsnehmer erhobenen Schadenersatz-
ansprüche nicht begründet sind.

3. Verstößt ein Baubetreuer gegen Beratungs-,
Aufklärungs- und Hinweispflichten, so gehört
der daraus entstehende Vermögensschaden
grundsätzlich zu dem mit der Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung versicherten
Risiko.

Zum Sachverhalt

Der I(läger hat mit der Beklagten den Ver-
mögens schaden-Haftpflichtversicherungsvertrag
vom 4.7.7991 abgeschlossen.

Vörtragsgrundlagen sind die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen zur Haftpflichtversiche-
rung für Vermögensschäden (AVB) und die
Risikobeschreibung und besondere Bedingungen
für die Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung von Wohnungs- und Baubetreuungsunter-
nehmen.

Der Kläger hatte mit den Mitgliedern der Bau-
herrengemeinschaft ,,H,-Str. 1" in B. einen Bau-
betreuungsvertrag geschlossen. Das Objekt
(Arztehaus mit Arztpraxen, einer Apotheke und
Wohnungen) wurde von den Bauherren vor-
rangig mit dem Ziel erworben, durch Sanierung
des Wohn- und Geschäftsgebäudes Steuervorteile
durch erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten
gemäß $ 7h ESIG zu erlangen.

Dazu arbeitete der I(läger eng mit der B.-Immo-
bilien GmbH zusammen, die sich auf Steuerspar-
immobilien und Denkmalsanierungen speziali-
siert hat.

Im Rahmen der notwendigen Bauarbeiten zum
Ausbau und zur Renovierung des Gebäudes
wurde aus bautechnischen Gründen vom ur-
sprünglichen Bauvorhaben samt genehmigten
Bauplänen abgewichen. Das Gebäude wurde bis
auf den Keller und die Fundamente vollständig
abgerissen. Daher verweigert die Stadt B. die
Bescheinigung, dass eine Sanierungsmaßnahme
gemäß $$ 7h EStG, 177 BaUGB vorliege.

Wegen der entgangenen Steuervorteile machen
die Bauherren in erster Linie gegen die.B.-Immo-
bilien GmbH Schadenersatzansprüche geltend.
Daneben sind von den Bauherren in einer Woh-
nungseigentümerversammlung im Beisein des

I(lägervertreters mündlich Ansprüche auch
gegen den I(läger in'seiner Eigenschaft als Bau-
betreuer angekündigt worden.

Die Bauherren werfen dem Kläger vor, er habe
es unterlassen, sie zu informieren, als erkenn-
bar geworden sei, dass der vorübergehende
Abriss des Gebäudes unumgänglich sei und dass

deshalb der Verlust der Sonderabschreibung
nach g 7h EStG drohe. Sie hätten sich dann
immer noch dafür entscheiden können, das

Dach notfalls abzustützen, während das darun-
ter liegende Mauerwerk abgebaut und erneuert
wurde. Der Kläger bestreitet eine Haftung den
Bauherren gegenüber.

Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte
rnüs se aufgrund der Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für den Schaden aufl<om-
men. Der eingetretene Schaden sei ein Ver-
mögensschaden. Die gegen den Kläger geltend
gemachten verlorenen Steuervorteile seien
weder Personen- noch Sachschäden.

Die Berufung ist zulässig. Sie hat auch in der
Sache Erfolg.

Aus den Gründen

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten be-
steht ein Rechtsschutzinteresse für die Klage.

Zwar war die Wohnungseigentümerversamm-
lung, in der dem Kläger die mögliche Geltend-
machung von Ansprüchen der Bauherren ange-
kündigt wurde, bereits im Mai 1995. Den münd-

Das frir die Klägerin zuständige Finanzgericht
hatte trotz der ins Feld geführten EG-recht-
lichen Gesichtspunkte noch am 18.8.1992 (5 V
6387/91 A IU], EFC 1993, 264) keine Zweifel an
der Richtigkeit der Rechtsprechung des BFH.

b) Allerdings sind die Fragen, die das Finanz-
gericht Hamburg dem EUGH durch Beschluss
vom22.72.7992 vorgelegt hat und die dann zu
der Entscheidung vom 5.5.1994 (BS|BI ll, 548)
geftihrt haben, in der Ausgabe der Zeitschrift
,,Deutsches Steuerrecht" vom 26.3.1993, also
noch vor Ablauf der hier bedeutsamen Ein-
spruchsfris t am 22.5.7993, veröffentlicht wor-
den. Dem Beklagten kann jedoch nicht der Vor-
wurf gemacht werden, diese Veröffentlichung
unbeachtet gelassen zu haben.

Ein Rechtsanwalt verstößt nur dann gegen seine
Sorgfaltspflichten, wenn er eine ständige, das
Mandatsverhältnis prägende Rechtsprechung
des zuständigen Untergerichts außer Acht lässt
(Zugehör, Handbuch der Anwaltshoftung, Rdnr. 579)
Ein vergleichbarer Sachverhalt liegt hier aber
nicht vor.

Es ist darüber hinaus zweifelhaft, ob ein Steuer-
berater die in der Zeitschrift ,,Deutsches Steuer-
recht" (DStR) veröffentlichten Entscheidungen
kennen muss. Späth (DSIZ 1990, 281) verffitt
die Ansicht, auch ein äußerst sorgfältiger und
gewissenhafter Steuerberater könne nur auf die
Veröffentlichungen im Bundessteuerblatt und
nicht auch auf die in den steuerlichen Fach-
zeitschriften verwiesen werden. Gräfe/Lenzen/
Schmeer (Steuerberaterhaftung 3. Aufl., Rdnr. 241)
neigen dagegen zu der Auffassung, die in der
Zeitschrift DStR veröffentlichten finanzgericht-
lichen Entscheidungen müsse ein Steuerberater
kennen.

Die Frage, ob letzterer Meinung, die im Vergleich
zu Rechtsanwälten recht hohe Anforderungen
an die Sorgfaltspflichten eines Steuerberaters
stellt, zu folgen ist, kann aber dahinstehen.
Selbst wenn man sich ihr anschließen wollte,
bliebe die Frage, ab welchem Zeitpunkt der
Steuerberater von einer in der Zeitschrift DSIR
veröffentlichten finanzgerichtlichen Entschei-
dung Kenntnis nehmen muss.

Für die I(enntnisnahme höchstrichterlicher
Entscheidungen wird einem Steuerberater
ebenso wie einem Rechtsanwalt eine I(arenz-
zeit von vier bis sechs Wochen zuzubilligen
sein (016 Köln, Urt. v. 4.9.1998, JURIS DOKNR
62r813).

Gl 11/2000 . Seite 269

Die Information über die Entscheidungen
nachgeordneter Gerichte darf der Steuerberater
länger zurückstellen. Das gilt jedenfalls für die
Streitfragen, die - wie hier - nicht Gegenstand
einer aktuellen Diskussion sind.

In einem solchen Fall muss dem Steuerberater
eine zweimonatige l(arenzzeit eingeräumt
werden. Diese war hier, ohne dass aufzuklären
ist, wann die Ausgabe der Zeitschrift ,,Deutsches
Steuerrecht" vom 26.3,7993 aus geliefert worden
ist, bis zum Eintritt der Bestandskraft der
Steuerbescheide nicht abgelaufen.

c) Der Beklagte wäre aber auch dann nicht zum
Schadenersatz verpflichtet, wenn,man - ent-
gegen der Auffassung des Senats - eine Pflicht-
verletzung annehmen wollte. Es fehlte dann die
I(ausalität zwischen der Pflichtverletzung und
dem Schaden. Die Finanzverwaltung hätte
einen rechtzeitig eingelegten Einspruch des
Beklagten gegen die Umsatzsteuerbescheide
zurüclcgewiesen.

Erst durch Verfügung vom 9.9.1993 hat die Ober-
finanzdirektion Düsseldorf (DStR 7993, 1631 )
dem Ruhen von Einspruchsverfahren, bei denen
es um die Ermittlung der Bemessungsgrundlage
für die Umsätze von Geldspielautomaten mit
Gewinnmöglichkeit ging, allgemein zugestimmt.

Gleichzeitig hat die Behörde unter Hinweis auf
die einschlägige Rechtsprechung des Finanz-
gerichts Düsseldorf angeordnet, Anträge auf
Aussetzung der Vollziehung weiterhin abzuleh-
nen. Mithin wäre auch einem solchen Antrag
des Beklagten der Erfolg versagt geblieben.

2. Die Klägerin kann dem Beklagten schließlich
nicht vorwerfen, er hätte aufgrund des Vorbe-
halts der Nachprüfung, mit dem das Finanzamt
die Umsatzsteuerbescheide versehen hat, er-
kennen müssen, dass ein gerichtliches Verfahren
anhängig war.

Nach g 164 Abs. 1 AO können Steuern, so lange
der Steuerfall nicht abschließend geprüft ist,
allgemein oder im Einzelfall unter dem Vorbe-
halt der Nachprüfung festgesetzt werden.

So ist auch hier verfahren worden. Die Beschei-
de sind, wie die Klägerin im Berufungsrechtszug
selbst vorträgt, nach vorangegangener Betriebs-
prüfung für vorbehaltlos erklärt worden.



I
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Wirt s chaft s p rüfe rhaftung
- Verjährung, Bilanzerstellung, g 51a WPO
- Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen

Arbeiten?
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.12.1999 - I3 U 5/99)

Leitsätze (d. Red,):

1. Der Nur.Wirtschaftsprüfer unterliegt der
rr'erjährungsfrist des g SXa WPO' wenn er aus
einer Bilanzerrstellung in Regf e,s s genemrnen
wird.

2. Die Verjährung beginnt mit Bekanntgabe
des schädigenden Steuerbescheides.

*
3. Die Sekundärhaftung gilt im Bereich der
IAFi rtcrh aft'cn*iifarlh.e flir n c n inlr f

Zum Sachverhalt:

Die Kläger nehmen den Beklagten aus seiner
Tätigkeit bei Aufstellung des Jahresabschlusses
1986 für die G. auf Schadenersatz in Anspruch,

ni^ rzlr-^-:.. -.. .\ :-+ l:^ D^-L+^-^-Lf,^I-^-:-urc \rd5,crrtL Lu L) lJL ulE r\ELllLJlldLlllulöcrru

der G., deren Gesellschafter der Vater des Klä-
gers zu 2) zu 4O% und der Kläger zt 2) ztr 60%
.,l/aren, V. verstarb am 16.12,1989 und wurde von
seiner Frau beerbt, die wiederum nach ihrem
Tode am 26.70.7990 von ihren Kindern, dem
Kläger zu 2) und dessen Schwester, beerbt wurde.

Die den beiden Erben gesamthänderisch angeb-
lich zustehende Forderung macht der Kläger
zu 2) neben seiner eigenen Forderung im eigenen
Namen geltend.

Die G. hatte im Jahre 1940 eine Unterstützungs-
kasse für die Invaliden-, Alters- und Hinterblie-
benenversorgung ihrer Arbeitnehmer gegründet.
Die Versorgungsleistungen wurden aus einem
Kapitalbetrag bestritten, den die G, der Kasse

zur Verfügung gestellt hatte und den diese der
G. darlehensweise zur Verfügung stellte, soweit
er nicht zur Befriedigung der Versorgungsan-
sprüche benötigt wurde.

Da dieser Kasse ab 1980 keine Mittel mehr zur
Verfügung standen, wurde den ab 1981 einge-
stellten Arbeitnehmern keine Zusatzversorgung
mehr zugesagt. Die G. zahlte in der Folgezeit
aber an die Unterstützungskasse den Jahres-
betrag der Versorgungsbezüge, die ihrerseits
die Ansprüche der Versorgungsempfänger be-
friedigte.

Der Beklagte, der als Wirtschaftsprüfer firmiert,
erhielt im Jahre 1987 den Auftrag, den Jahres-
abschluss für das Jahr 1986 zu erstellen und
angesichts des hohen Gewinns vor Steuern von
2,4 Mio. DM in rechtlich zulässiger Weise derart
zu vermindern, dass lediglich ein geringerer
Teil der Besteuerung unterliege. Dem Auftrag
lagen die von dem Beklagten verwandten All-
gemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfergesellschaften vom
1.10.1983 zugrunde.

In der am 19.11.1987 fertig gestellten Jahres-
abschlussbilanz wies der Beklagte zur Reduzie-
rung des zu versteuernden Gewinns nach g 6a
EStG auf der Grundlage eines rentenmathemati-
schen Gutachtens zur Befriedigung der jetzigen
rnÄ d111.ii^€ri66n \/6r.^r ii-lrä rlrc

Zusagen der Unterstützungskasse eine Rück-
stellung in Höhe von 200.301 DM aus, was das
Finanzamt unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung gemäß g 164 Abs. 1 AO zunächst in dem
Feststellungsbescheid für 1986 vom 22.1.1988
berücksichtigte. Auf der Grundlage dieses Be-

scheides ergingen der Gewerbesteuerbescheid
für das Unternehmen und die Einkommensteuer-
L^--L ^: ) ^ C-'r- l:^ 

^^^^ll^^L 
^f!^-UtjILllCT(lC lUl (lIC \rtrb€rrsLrrdlLCr.

Aufgrund einer Betriebsprüfung im Jahre 1988
erließ das Finanzamt unter dem 14.2.1989 einen
geänderten Feststellungsbescheid, durch den
der zu versteuernde Gewinn der Rechtsvorgän-
gerin der Klägerin zu 1) für das Jahr 1986 unter
Nichtanerkennung der Pensionsrückstellung auf
2.780.633 DM festgesetzt wurde. Auf der Grund-
lage des geänderten Feststellungsbescheides
änderte die Stadt M. mit Gewerbesteuerheran-
ziehungsbescheid vom 72.4.7989 den einheit-
lichen Gewerbesteuermessbetrag zn Lasten der
Klfgerin zu 1).

Ebenfalls auf der Grundlage des geänderten
Feststellungsbescheides wurde durch Bescheide
des Finanzamts vom 15.3.1989 die von den Ge-

sellschaftern und dem Kläger zu 2) und dessen
Ehefrau zu zahlende Einkommensteuer gegen-
über dem früheren Einkommensteuerbescheid
zu deren Lasten abgeändert.

Die Einsprüche gegen den Feststelltingsbescheid
vom 74.2.7989 und den einheitlichen Gewerbe-
steuermessbetragsbescheid vom 72.4.7989 wurden
zurückgewiesen; die Klage wurde durch Urteil
des Finanzgerichts vom 10.10.1994 abgewiesen,

Unstreitig schuldete die Erbengemeinschaft .

mit Rücksicht auf die Nichtanerkennung der

Umso weniger kann nachvollzogen werden, dass

sich der Kläger von dem Vorgänger des Beklag-
ten u.a. deshalb getrennt haben will, weil er die
Anmeldung zur Unfallversicherung nicht vorge-
nommen habe.

Die Zeugenaussage gibt keinen Anhaltspunkt
für die Annahme, die von dem Kläger und der
Zeugin seit Jahren vorgenommene Beurteilung
des gleichermaßen gegebenen Unfallrisikos des

Klägers - dass sich seine Tätigkeit in der Firma
geändert hatte, ist nicht vorgetragen - habe
sich geändert, so dass im Jahre 1992 eine Ver-
sicherung erforderlich geworden sei, Die wieder-
gegebene Motivation, ,,es solle alles in Ordnung
sein", überzeugt nicht.

Auch -.1'usste die Zeugin, drss ein Betliebsunfell
unverzüglich bei der BG zu melden ist. Vor dem

Jahre 1991 hatte sie eine solche Anmeldung
binnen drei Tagen nach dem Unfall für eine
Arbeitnehmerin vorgenommen.

Unglaubhaft ist die Aussage, die Anmeldung
des Unfalls des Klägers habe bis August 1994
gedauert, weil die Unterlagen bei dem Beklag-
r^- -^-.-^^^- ^^:^- l^- ^:^ -:^L! L^L^ ^--^:.^L^-LCU t,€wctcu DcrElr, u€I trc lrlLlrL lrduc clltlt'rrrll
können. Denn zum einen hätte die Zeugin nach
dem Unfall selbst ohne Unterlagen die BG an-
schreiben können - wczu sie angesichts ihrer
jahrelangen Tätigkeit in der Lohnbuchhaltung
in der Lage gewesen wäre -, zum anderen aber
steht dieser Aussageteil im Widerspruch zu
dem Vortrag des Klägers selbst.

Danach hat bereits nach dem Unfall im Mai
1994 ein Gespräch mit dem Beklagten statt-
gefunden, bei dem die Zeugin anwesend ge-

wesen sein soll. Der Beklagte war daher zu
erreichen, einer umgehenden Unfallmeldung
hätte nichts im Wege gestanden.

Das unstreitig im Mai 7994 geführte Gespräch
spricht für den Vortrag des Beklagten, erst zu
diesem Zeitpunkt habe er die Versicherung
überprüfen sollen, Denn zu diesem Zeitpunkt -
der Unfall war geschehen - bestand auch eine
nachvollziehbare Veranlassung für solches Ver-
halten.

Nach alledem kann die Aussage der Zeugin
die Behauptungen des Klägers nicht beweisen

g. Über den Inhalt der in Gegenwart der von
dem Kläger benannten Zeugen M. und R. von
dem Kläger genannten Gespräche mit dem
Beklagten ist kein weiterer Beweis zu erheben
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Der Vortrag des lüägers kann insoweit als wahr
unterstellt werden. Denn über eine Auftrags-
erteilung ist in diesen Gesprächen nicht aus-
drücklich gesprochen worden.

Nach dem Vortrag des Klägers ist man im ersten
Gespräch davon ausgegangen, er sei ordnungs-
gemäß versichert, im zweiten Gespräch ist fest-
gestellt worden, dass die Anmeldung zur
Pflichtversicherung und nicht zur freiwilligen
Versicherung vorgenommen worden sei, und
im dritten Gespräch hat der Beklagte erklärt,
in seinem Büro sei bedauerlicherweise ein
Fehler unterlaufen, die Anmeldung sei nicht
ordnungsgemäß erfolgt, er werde den Fehler
s e i n e r Ve r m ö ge n s s c h a d e n-H aftp f I i c h tve r s i c h e -

rung melden.

Zwingende Rückschlüsse darauf, dass im Jahre
1991 der Auftrag zur Anmöldung zur freiwilli-
gen Versicherung erteilt worden ist, lässt dieser
Vortrag des Klägers nicht zu. Denn dem Beklag-
ten war auch, ohne den Kläger zui freiwilligen
Versicherung anzumelden, ein Fehler bei der
Anmeldung unterlaufen, indem er den Gesell-
schafter-Geschäftsführer zur Pflichtversicherung

^Il^+ L^r+^ n:^-^- E^LI^.. -^i!i--^ -L--dllE,cllrcrucL lldLLr. ul€icr f clllcl zcrLrgLc d ucl

keine Folgen, weil die Beiträge erstattet worden
sind.

Auch die Bereitschaft des Iüägers, seiner Ver-
sicherung den Vorfall zu melden, lässt keine
zwingenden Rückschlüsse auf eine Auftrags-
erteilung zu, weil sie für sich kein Schuld-
anerkenntnis darstellt, zumal der Beklagte als
Versicherungsnehmer ohnehin nicht berechtigt
ist, ohne Rücksprache mit dem Träger der Be-
rufshaft'pflichtvers icherung ein Anerkenntnis
abzugeben (Senatsurt. v. 24.4.1997 - l3 U 108/96,
ct 1998,148).

4. Das Schreiben des Klägers vom 21.10.1994 an
die BG, gewürdigt im Zusammenhang mit der
Aussage der Zeugin S., ist, wie das Landgericht
zu Recht ausgeführt hat, als Gefälligkeitsschrei-
ben zu werten.

Es ist nachvollziehbar, dass der Beklagte nach
dem Unfall dem Kläger helfen wollte, nachdem
dieser schon mal - wenn auch aufgrund eines
Fehlers - als Pflichtversicherter bei der BG
gemeldet war, wenn auch - wie die Aussage der
Zeugin ergeben hat - nicht bewiesen ist, dass
die Anmeldung zu der freiwilligen Versicherung
Gegenstand des Auftrags war.
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Die Zeugin hat weiter ausgesagt, ihr sei (im
Herbst 1993, nach einem Unfall ihres Sohnes)
klar gewesen, dass das Unternehmen praktisch
auf den Schultern ihres Mannes ruhe, deshalb
sei die Versicherung des Mannes von erheblicher
Bedeutung gewesen. Wenn der Kläger trotz
seiner besonderen Stellung im Unternehmen
über Jahre hinweg nicht unfallversichert'wurde,
ist es nicht nachvollziehbar, warum im Jahre
1991 diese Anmeldung vorgenommen werden
sollte.

Auch der vor dem Senat von der Zeugin dar-
gelegten Begründung, nach Jahren ohne Unfall-
versicherung die Anmeldung durch den Beklag-
ten vornehmen zu lassen, glaubt der Senat
nicht.

Der Grund, den die Zeugin für die Anmeldung
gegeben hat, soll gewesen sein, dass sie - der
Kläger und sie - gewollt hätten, dass alles in
Ordnung sei. Sie hat ausgesagt, warum die
Anmeldung 1991 dann erfolgen sollte, habe
etwas damit zu tun gehabt, dass sie alles hätten
neu geordnet haben wollen; in gesellschafts-
rechtlicher Hinsicht habe Herr F. dann aber
nichts neu geordnet, weil er das für in Ordnung
befunden habe.

Diese Aussage der Zeugin gibt keine nachvoll-
ziehbare Motivation und Erklärung für die nun-
mehr erforderliche Anmeldung des Klägers zur
Unfallversicherung. Außerdem ist sie schwer zu
vereinbaren mit der Begründung, der seit dem
Jahre 1980 für sie als Steuerberater tätige Vor-
gänger des Beklagten habe u.a. Grund für die
Beendigung des Vertragsverhältnisses gegeben,
weil er die Anmeldung zur freiwilligen Versiche-
rung nicht vorgenommen habe.

Wenn nämlich der ernste Wunsch bestanden
hätte, die Anmeldung vorzunehmen, hätte dies
bereits durch den Vorgänger des Beklagten,
durch den Kläger oder durch die Zeugin selbst
geschehen können, wobei zu beachten ist, dass
die Anmeldung höchstpersönlich von dem
zu Versichernden zu unterschreiben gewesen
wäre.

Dass die Zeugin keine Ahnung gehabt hätte, wie
man eine solche Anmeldung in die Wege leitet
und tätigt, ist nicht glaubhaft, bedenkt man,
dass sie eigenen Angaben nach seit 1983 bis
Ende des Jahres 1991 die Lohnbuchhaltung für
die S.-GmbH erledigt und in dieser Zeit die
Lohnnachweise für die BG ausgefüllt hat. Sie
hat auch die jährlichen Beitragsbescheide sei-

tens der BG in Empfang genommen. Dass sie bei
ihrer jahrelangen Tätigkeit in diesem Bereich
und in Kenntnis des Bescheides der BG aus dem
Jahre 1986 nicht die Unterscheidung zwischen
der Pflichtversicherung eines Arbeitnehmers
und der freiwilligen Versicherung eines Unter-
nehmers auf den Unterlagen wahrgenommen
haben will, wie sie vor dem Landgericht ausge-
sagt hat, ist wenig glaubhaft.

Ebenso wenig überzeugt es, dass der Zeugin,
die auch für die Zeit ab 7.7.7992 die jährlichen
Beitragsbescheide der BG in Empfang genom-
men hat und diese mit den anderen Unterlagen
für die Lohnbuchhaltung zusammengelegt hat,
nicht aufgefallen sein soll, dass zwischen der
Pflichtversicherung und der freiwilligen Ver-
sicherung unterschieden wird und das Gehalt
des Klägers in die Grundlage des Beitragsbe-
scheids einbezogen worden war.

Die Zeugin hat im Rahmen ihrer Tätigkeit als
Lohnbuchhalterin mit der BG korrespondiert,
indem sie die Lohnnachweise für die Arbeit-
nehmer zur Beitragsberechnung erstellt hat
und auch vor dem Jahre 1991 den Betriebs-
unfall einer Arbeitnehmerin der BG gemeldet
hat,

Angesichts dieser Tätigkeit ist nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Zeugin.nicht gewusst haben
will, wie man die Anmeldung einer freiwilli-
gen Versicherung vornimmt. Jedenfalls hätte
sie, wäre ihr bzw. dem Kläger daran gelegen
gewesen, unmittelbar bei der BG nachfragen
können.

Nach dem weiteren Inhalt der Zeugenaussage
war aber auch nicht die Unkenntnis der Anmel-
dungsmodalitäten der Grund daftir, keine frei-
willige Versicherung abzuschließen, sondern es
standen Kostengründe dagegen. Die Zeugin hat
bekundet, der Vorgänger des Beklajten habe
eine Anmeldung aus Kostengründen für nicht
erforderlich gehalten. Um welche Beitragshöhe
es damals gegangen ist, hat die Zeugin nicht
angeben können, weil dies der Steuerberater
nicht gesagt habe.

Nicht nur die Tatsache, dass der Kläger und die
Zeugin ihrer Bekundung nach nach der Beitrags-
höhe nicht gefragt haben, sondern auch die Er-
klärung der Zeugin, sie hätten das Unfallrisiko
seinerzeit nicht so gesehen, machen deutlich,
dass der Kläger und die Zeugin sich bewusst
gegen die freiwillige Unfallversicherung ent-
schieden hatten.

Pensionsrückstellung einen Steuerrnehrbetrag
von 36.520,45 DM und Zinsen von 11.390 DM.
Diese Beträge sowie den auf ihn und seine Ehe-
frau durch die Nichtanerkennung der Pensions-
rückstellung entfallenden Steuermehrbetrag
von 64.934 DM sowie Aussetzungszinsen von
20.230 DM hat der Kläger zt 2) gezahlt.

Der Beklagte hat eine Pflichtverletzung bestrit-
ten und sich aufVerjährung berufen.

Nachdem über das Vermögen der Klägerin zu 1)
das Konkursverfahren eröffnet worden ist und
insoweit das Verfahren nach S 240 ZPO unter-
brochen wurde ... (Anträge ... )

Das Landgericht hat nach Beweiserhebung
durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens
und einer persönlichen Anhörung der Steuer-
beraterin .,. durch Teilurteil vom 8.12.1998 der
Klage des Klägers zu 2) stattgegeben und den
Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Land-
gericht hat u.a. ausgeführt, Verjährung sei nicht 

"

eingetreten. Der primäre Anspruch auf Schaden-
ersatz sei zwar nach g 51a WPO vor Klageerhe-
bung am 77.4.7995 verjährt; doch haftet der Be-
klagte, weil er es schuldhaft unterlassen habe,
auf sein Fehlverhalten und die Verjährung hin-
zuweisen.

Mit der rechtzeitig eingelegten und begründe-
ten Berufung wiederholt der Beklagte die Ver-
jährungseinrede und stützt sein Rechtsmittel
darüber hinaus vornehmlich darauf, dass ein
Schaden nicht entstanden sei.

(Anträge ... )

Die zulässige Berufung des Beklagten ist be-
gründet.

Aus den Cründen

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Beklagte
seine Pflichten aus dem mit der Rechtsvorgänge-
rin der Klägerin zu 1) geschlossenen Steuerbera-
tungsvertrag schuldhaft verletzt und dadurch
einen Schaden der Erbengemeinschaft und des
Klägers zu 2) verursacht hat. Denn ein etwa
gegebener Schadenersatzanspruch ist verjährt.

I.

Die Verjährung des Schadenersatzanspruchs der
Erbengemeinschaft des Klägers zu 2) richtet sich
nach g 51a WPO.
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1. Der Kläger ist ,,Nur-Wirtschaftsprüfer" und
nicht auch im Sinne einer Mehrfachqualifika-
tion Steuerberater. Davon ist der Senat nach
Würdigung des Akteninhalts überzeugt. Die
erstmals in zweiter Instanz ohne Nachweis und
Beweisantritt gemachte Behauptung des Beklag-
ten, er sei auch Steuerberater, widerspricht
seinem Auftreten gegenüber der Klägerin zu 1)

und deren Rechtsvorgängerin. Dem Auftrag
lagen die von dem Beklagten verwandten All-
gemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfergesellschaften zu-
grunde.

Außerdem hat der Beklagte die Jahresabschlüsse
1986 und 1987 als ,,Wirtschaftspräfer" erstellt
und das Wirtschaftsprüfersiegel beigefügt. Da-
rüber hinaus ist in den geschäftlichen Brief-
bögen ausschließlich auf seine Wirtschaftsprü-
fereigenschaft hingewiesen. Auch nach Grün-
dung der S. enthalten die Briefbögen nur den
Hinweis auf die Wirtschaftsprüferqualität des
Beklagten, während die Mehrqualifikationen
der Mitgesellschafter im Einzelnen aufgeführt
sind.

2. Die Verjährung richtet sich nach g 51a WPO
und nicht nach g 68 StBerG. Die dem Beklagten
vorgeworfene fehlerhafte Beratung betrifft
zwar Tätigkeiten aus dem Arbeitsbereich'eines
Steuerberaters. Dennoch ist $ 68 StBerG nicht
anwendbar, weil der Beklagte ausschließlich
Wirtschaftsprüfer ist. Nicht einschlägig sind
hier die Kriterien, nach denen sich die Ver-
jährung von Schadenersatzansprüchen gegen
so genannte ,,Mehrfachberufler" fichtet (BGH,
NJW 1982, 1866). Denn, wie ausgeführt, der
Beklagte ist ausschließlich Wirtschaftsprüfer
und als solcher aufgetreten. Dass er nach g 2
Abs. 2 WPO zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung
in Steuersachen befugt ist, macht ihn nicht
zugleich zum Steuerberater.

g 51a WPO bezieht sich nicht nur auf solche
Verträge, die eine betriebswirtschaftliche Prü-
fung zum Gegenstand haben, sondern aufalle
Verträge, in denen sich ein Wirtschaftsprilfer
zu einer Leistung verpflichtet, die zum Berufs-
bild des Wirtschaftsprüfers gehört (BGHZ 100,

132, 134; BGHZ 78,335 ff,343).Dazu gehört nach
$ 2 Abs. 2 WPO auch die geschäftsmäßige Hilfe-
leistung in Steuersachen. Daher richtet sich die
Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen
den Beklagten aus seiner Tätigkeit als Wirt-
schaftsprüfer ausschließlich nach g 51a WPO,
der Berufsordnung, der er bei Ausübung seiner
Tätigkeit unterliegt (vgl. BGHZ 78, 335, 343).
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II

Nach g 51a WPO verjährt der Anspruch des Auf-
traggebers auf Schadenersatz aus dem zwischen
ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden
Vertragsverhältnis in fünfJahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.
Auf die Kenntnis des Auftraggebers vom Schaden
kommt es nicht an.

Die Kläger werfen dem Beklagten vor, er habe
in der Bilanz 1986 zur Minderung des zu ver-
steuernden Gewinns eine Pensionsrückstellung
ausgewiesen und damit eine Gestaltungsmög-
lichkeit gewählt, die nach $ 6a EStG nur an-
erkannt werde, wenn der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer - anders als im vorliegenden
tatt - unmitteibar einen Pensionsanspruch ein-
geräumt habe (so genannte Pensionszusage),
Dadurch habe er die steuerlichen Nachteile für
sie verschuldet.

In einem solchen Fall beginnt die Verjährung
in der Regel, sobald der belastende Steuer-
bescheid gemäß $$ 122 Abs. 1, 155 Abs. 7 Satz 2

AO bekannt gegeben wird. Dann ist grundsätz-
lich ein Schaden infolge eines'Beratungsfehlers
und damit ein Ersatzanspruch des Mandanten
entstanden, so dass die Verjährungsfrist des
g 51a WFO in Lauf gesetzt wird (vgl. BAH zu 5 68

StBerG in: VersR 1995, 1062, 1063).

Der hier'belastende Steuerbescheid ist der Fest'
stellungsbescheid vom 14.2.1989, durch den der
Gewinn der G. festgestellt wurde. Dieser Grund'
lagenbescheid war bindend für die später fest-
zusetzende Einkomrnensteuer der Gesellschaf-
ter. Mit Zugang des Grundlagenbescheides stand
fest, dass die Folgeveranlagung zu einer schädi-
genden Steuerbelastung führen würde ($$ 171

Abs. 10, 182 Abs. 1 AO). Der geänderte Feststel'
lungsbescheid vom 74.2.7989 ist unter der
Steuernummer ... an ,,Herrn H.' ... ,,frir Fa. G."
adressiert. Er gilt nach $ 122 Abs. 2 Nr. 1 AO als

am 77.2.7989 zugegangen. Die Verjährung ist
mithin am 77.2.7994 eingetreten. Klage wurde
erst mit am 11.4.1995 zugestellten Schriftsatz
vom 21.3.1995 erhoben.

Das Vorbringen des Klägers zu 2), dem Beklag-
ten sei der Gewinnfeststellungsbescheid vom
74.2.7989 unmittelbar vom Finanzamt zuge-
sandt worden, weil er Zustellungsbevollmächtig-
ter gewesen sei, sowie das weitere Vorbringen,
erst am 22.2.7995 habe er selbst im Rahmen der
Klagevorbereitung den Bescheid erhalten, ist
nicht richtig.

Die vorgelegten Unterlagen bestätigen den Vor-
trag des Klägers ztt 2) zlr behaupteten Zustel-
lungsvollmacht des Beklagten nicht. Denn mit
dem insoweit allein vorliegenden Schreiben
vom 2.1.1989 haben die Eheleute H. dem Beklag-
ten Vollmacht zur Abgabe von"Erklärungen
gegenüber der Finanzbehörde erteilt und ihn
zum Zustellungsberechtigten bestellt.

Diese Bevollmächtigung durch die Eheleute H.
betraf nur deren private Erklärung gegenüber
den Finanzbehörden, nicht aber die Firma G.

Zum einen war Frau H. nicht an dieser Firma
beteiligt. Zum anderen hatten die Eheleute H.

eine andere Steuernummer als die Firma G.,

wie sich aus dem Schreiben des Beklagten vom
2.7.7989 an das Finanzamt ergibt.

Mit diesem Schreiben zeigte der Beklagte die
Bevollmächtigung und Zustellungsberechtigung
für die Eheleute H. an. Die Steuernummer der
Firma G. war demgegenüber eine andere, wie
sich aus dem geänderten Feststellungsbescheid
vom 74.2.7989, der Einspruchsentscheidung vom
70.72.7990 und dem Bescheid für 1986 über den
einheitlichen Gewerbesteuermess!etrag vom
72.4.7989 ergibt.

Mithin ist davon auszugehen, dass der Feststel-
lungsbescheid vom 74.2.7989 an Herrn H. als
den Empfangsbevollmächtigten der Firma G.

gesandt wurde. Dafür spricht auch die Tatsache,
dass der Bescheid für 1986 über den einheit-
lichen Gewerbesteuermessbetrag vom 72.4.7989
ebenfalls unter der Steuernummer ... an Herrn
H. ,,als Empfangsbevollmächtigter für G." gesandt
wurde.

Darüber hinaus hatte der Kläger jedenfalls be-
reits im Jahre 1994 Kenntnis von dem belaSten-
den Feststellungsbescheid vom 72.4.7989, wie
sich aus dem Schreiben der Rechtsanwälte ...
voir. 24.77.7994 ergibt.

III.

Dem Beklagten ist es auch nicht verwehrt, sich
aufVerjährung zu berufen. Denn die Erben-
gemeinschaft und der Kläger zu 2) haben keinen
sekundären Ersatzanspruch gegen den Beklag-
ten, weil dieser es schuldhaft unterlassen hätte,
sie auf den eigenen Fehler und die Möglichkeit
der Verjährung eines Schadenersatzanspruchs
hinzuweisen.

Die Gedanken, die zu der in der Rechtsprechung
anerkannten sekundären Haftung des Rechts-

Aus den Gründen:

1. Von dem dem Beklagten erteilten Auftrag,
die Finanz- und ab 7.7.7992 die Lohn- und
Gehaltsbuchhaltung zu fertigen, wird, wie das
Landgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht
umfasst, den lüäger als freiwillig Versicherten
bei der Berufsgenossenschaft (BG) anzumelden
(vgl. auch Cröfe, Steuerberaterhaftung 2. Aufl.,
Rdnr. 262),

Die Unfallversicherung des Unternehmers
stellt im Gegensatz zur I(rankenversicherung
keine Pflichtversicherung dar. Diese Auffas-
sung wird auch bestätigt durch das die Anfrage
des Landgerichts beantwortende Schreiben der
Steuerberaterkammer vom 10.2.1998.

2. Nach Würdigung des Parteivorbringens, der
vorgelegten Unterlagen und des Ergebnisses der
Beweisaufnahme ist der Senat nicht davon über-
zeugt, dass der Beklagte den Auftrag erhalten
hat, den l(äger als freiwillig Versicherten bei
der BG zur Unfallversicherung anzumelden.
Den für seine Behauptung erforderlichen Beweis
hat der Kläger nicht erbracht.

Die in beiden Instanzen vernommene Zeugin S.

hat vor dem Landgericht bekundet, im Jahre
1991 sei bei einem Gespräch mit dem Beklagten
in ihren Geschäftsräumen gesagt worden, dass

der Beklagte den Kläger zur BG anmelden solle.
Vor dem Senat hat sie ausgesagt, der Beklagte
habe ab 1992 auch die Lohnbuchhaltung über-
nehmen sollen. Sie hätten ihn gefragt, ob er
für die Arbeitnehmer auch die An- und Abmel-
dungen machen werde, was er bejaht habe. Sie

erinnere sich, den Beklagten auch gebeten zu
haben, den Kläger bei der BG anzumelden.

Diese Aussage ist nicht überzeugend, würdigt
man sie im Zusammenhang mit dem Kläger-
vortrag, dem Tätigkeitsbereich der Zeugin in
der S.-GmbH und den Gründen, die zur Beauf-
tragung des Beklagten geführt haben sollen.

a) Der Vortrag des Klägers zur Angabe der Zeit
und zum Umfang der Auftragserteilung ist
widersprüchlich. Während der Kläger noch in
der Klageschrift vorgetragen hat, er habe im
Jahre 1992 den Auftrag erteilt zu überprüfen,
ob er bei der BG versichert sei, und, falls dies
nicht der Fall sei, ihn dort anzumelden, hat er
später behauptet, bereits bei Auftragserteilung -
unstreitig im Oktober 7gg7 - habe er den Be-

klagten mit der Überprüfung und Anmeldung
beauftragt.
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In der Berufungsbegründung macht der Kläger
sich den Inhalt der erstinstanzlichen Verneh-
mung der Zeugin S. zu Eigen, indem er nun-
mehr behauptet, bei Übernahme des Steuer-
beratermandats Ende 1991 sei der Beklagte auf-
gefordert worden, ihn bei der BG anzumelden.
Eine Überprüfung, ob der Kläger bereits unfall-
versichert war, war nach dem neuen Vortrag
nicht mehr Gegenstand des behaupteten Man-
dats.

b) Der behauptete Umfang des Mandats - An-
meldung des Klägers zur Unfallversicherung -
ist nicht festzustellen.

Die Aussage der Zeugin S. ist nicht glaubhaft.
Insbesondere besteht mit Rücksicht darauf, dass
auch nach dcrl \,rcrtrag dcs Klägcls ln l,{al 1994
ein erstes Gespräch betreffend die Frage nach
der Versicherung stattgefunden hat - der Kläger
hat das von dem Beklagten genannte, erst nach
dem Unfall am 26.5.1994 geführte erste Ge-

spräch ausdrücklich eingeräumt -, die Möglich-
keit, dass die Zeugin S. die Gespräche miteinan-
der verquickt und dass erst in dem Gespräch
nach dem Unfall der Beklagte beauftragt worden

,-,,n,C--- -1- l-,- ------:-1--,-L ^-:tsL zu uDefplulelr, uu uer l\ra8,er. vclsr.cllerL sct.

Der Aussage der Zeugin S., die als Ehefrau des
Klägers ein besonderes Interesse am Ausgang
des Verfahrens hat, ist aus mehreren Gründen
nicht zu folgen.

Die Zeugin und der Kläger wussten seit dem
Bescheid der BG vom 77.2.7986, dass der Kläger
als der das Kapital und die Geschicke der S.-

GmbH beherrschende Gesellschafter-Geschäfts-
führer kein abhängig Beschäftigter der GmbH
war und dass daher nur die Möglichkeit des

freiwilligen Beitritts zur Versicherung der BG

gegeben war.

Der Kläger hat, wie er im Verfahren vor dem
Sozialgericht eingeräumt hat, die ihm durch
den Bescheid vom 77.2.7986 eröffnete Möglich-
keit des frqiwilligen Beitritts bis zum 37.72.7997
nicht wahrgenommen; er hat also bewusst die
Unfallversicherung nicht abgeschlossen.

Auf diesem Hintergrund überzeugt die vor dem
Landgericht gemachte Aussage der Zeugin S.

nicht, nach der es ihnen - dem Kläger und ihr -
darum geganlen sei, dass ihr Mann abgesichert
gewesen sei für den Fall, dass etwas passiere; sie
wollten alles in Ordnung haben. Diese Aussage
bezieht sich auf die Zeit der Mandatserteilung
an den Beklagten.
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Am 10.8.1994 teilte die S.-GmbH den Unfall
der BG mit. Diese lehnte mit Schreiben vom
79.70.7994 die Leistungen ab, weil der Kläger
von der Möglichkeit einer freiwilligen Versiche-
rung keinen Gebrauch gemacht habe. Dieses
Schreiben beantwortete der Beklagte für den
Kläger mit Schreiben vom 27.70.7994.

Durch Bescheid vom 29.72.7994 lehnte die BG
eine Leistung erneut ab und verneinte auch die
Voraussetzungen einer so genannten Formal-
versicherung.

Die Klage gegen diesen Bescheid wies das Sozial-
gericht mit der Begründung ab, die Vorausset-
zungen einer Formalversicherung lägen nicht
vor; insbesondere fehle es an einem erkenn-
baren Willen des Unternehmers, einen Antrag
auf Aufnahme in die freiwillige Versicherung zu
stellen. Allein die Aufnahme in den Lohnnach-
weis reiche nicht aus, zumal in den von der BG
vorgedruckten Bescheiden die Unterscheidung
zwischen Pflichtversicherten und freiwillig Ver-
sicherten gemacht werde.

Die für den Kläger gezahlten ,,Pflichtversiche-
rungsbeiträge" wurden seitens der Berufsgenos
senschaft erstattet.

Der Kläger verlangt von dem Beklagten wegen
positiver Vertragsverletzung des mit der GmbH -
jedoch auch zu seinem Schutz - geschlossenen
Steuerberatungsvertrages Ersatz des Schadens,
der ihm dadurch entstanden ist, dass nach sei-
nem Unfall die BG nicht eingetreten ist.

Der Kläger hat vorgetragen: Im Jahre 1992 habe
er dem Beklagten den Auftrag erteilt zu über-
prüfen, ob er bei der BG versichert sei, und falls
dies nicht der lall sei, ihn dort anzumelden.
Der Beklagte, der habe wissen müssen, dass er,
der Kläger, als Unternehmer freiwillig 2u ver-
sichern sei, habe ihn fehlerhaft als Pflichtmit-
glied bei der BG angemeldet.

Sein pflichtwidriges Verhalten habe der Beklag-
te nicht nur in dem Schreiben vom 27.70.1994
an die BG zum Ausdruck gebracht, sondern er
habe auch in zwei Gesprächen im Jahre 1994
sein fehlerhaftes Verhalten eingeräumt und zu-
gesagt, seine Haftpflichtversicherung zu benach-
richtigen.

Durch die fehlerhafte Anmeldung sei ihm ein
Schaden vorr 282.047,72 DM entstanden.

Der Beklagte hat bestritten, den von dem Kläger
behaupteten Auftrag zur Überprüfung und
Anmeldung bei der BG erhalten iu haben. Das
Schreiben vom 21.10.1994 habe er nur verfasst,
um dem Kläger zu helfen.

Im Übrigen habe es einer Nachprüfung nicht
bedurft, weil der Kläger seit 1986 gewusst habe,
dass er nicht versichert war. Ihn treffe zudem
ein Mitverschulden, weil er aus den der GmbH
direkt übersandten Beitragsrechnungen habe
ersehen können, dass er auch nach 1992 nicht
freiwillig versichert gewesen sei,

Außerdem hat der Beklagte die Höhe des Scha-
dens bestritten und sich aufVerjährung berufen

Das Landgericht hat nach Vernehmung der
Zeugin S. über die Frage der Auftragserteilung
die Klage durch Urteil'vom 19.5.1998 abgewie-
sen und ausgeführt: Die Aussage der Zeugin S.

überzeuge nicht. Das Schreiben vom 27.70.7994
sei als Gefälligkeitsschreiben zu werten, dem
Beweiskraft hinsichtlich eines fehlerhaften Ver-
haltens des Beklagten nicht zukomme. Auch
aus dem Inhalt der später geführten Gespräche
ließen sich keine zwingenden Rückschlüsse auf
eine Auftragserteilung ziehen.

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht
eingelegte Berufung des Klägers, mit der er
unter Erweiterung des Hilfsantrags den Klage-
antrag weiterverfolgt. Der Kläger wiederholt im
Wesentlichen sein erstinstanzliches Vorbringen
zum Grund und zur Höhe seines Anspruchs,
trägt jedoch nunmehr unter Bezugnahme auf
die Aussage der Zeugin S. vor, diese habe den
Beklagten zur Anmeldung des Klägers bei der
BG aufgefordert; der Beklagte habe die ordnungs-
gemäße Anmeldung gegenüber der Zeugin am
72.8.7994 telefonisch bestätigt.

(Anträge ... )

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil
und beruft sich weiterhin auf Verjährung.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung
der Zeugin S.(,..)

Die zulässige Berufung des Klägers ist nicht be-
gründet. Das Landgericht hat die Klage zu Recht
abgewiesen. Das Vorbringen des Klägers in der
Berufungsinstanz und die erneute Vernehmung
der Zeugin S. rechtfertigen keine andere als die
durch das Landgericht vorgenommene Beurtei-
lung.

anwalts (NJW 1992, 836, 837 m.w.N.) und, dieser
nachgebildet, zu der sekundären Haftung des
Steuerberaterc (VersR.l982, 468 : ZIP 1982, 451)
geführt haben, können nicht auf das Vertrags-
verhältnis zwischen dem Wirtschaftsprüfer und
seinem Mandanten übertragen werden (anderer
Ansicht'wohl: Wirtschqftshandbuch 10, Aufl., Band l,
Anm. 325).

Der Grund für diesen zunächst für die Anwalts-
haftung entwickelten sekundären Ersatz-
anspruch ist in einem Ausgleich der Interessen
des Mandanten und des Rechtsanwalts zu sehen.
Einerseits wird den Belangen des Rechtsanwalts
in besonderer Weise durch die kurze Verjäh-
rungsfrist von drei Jahren des g 51b BRAO Rech-
nung getragen. Zum Ausgleich dafür wird ande-
rerseits aus der Verpflichtung des Rechtsanwalts,
die Rechte des Auftraggebers nach jeder Rich-
tung hin zu wahren, ihn umfassend und mög-
lichst erschöpfend zu beraten und ihn vor
Schaden zu bewahren, seine Verpflichtung abge-
leitet, gegebenenfalls den Mandanten auch vor
Schaden durch fehlerhafte anwaltliche Beratung
zu schützen (RCZ 187, l3I, 135; BGH, VersR 1968,
1042, 1043; BGH, NJW 1992,836, 837).

Die kurze Verjährungsvorschrift des g 68
StBerG wurde dem g 51 BRAO nachgebildet
(die Entwicklung in der Gesetzgebung hat der
Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom
6.11.1980 im Einzelnen dargestellt, BGHZ 78,
335 fn. Der Wille des Gesetzgebers ging dahin,
die steuerberatenden Berufe hinsichtlich der
Verjährung den Rechtsanwälten gleichzustellen,
weil die berufliche Tätigkeit des Steuerberaters
ebenso wie diejenige des Rechtsanwalts in der
Rechtsberatung und Besorgung von Rechts-
angelegenheiten - wenn auch auf einem be-
schränkten Gebiet - besteht (BGH, VersR 1982,
468: ZIP 1982, 451).Deshalb wurden die Ver-
jährungsregelungen der beiden Berufsordnun-
gen für Rechtsanwälte und Steuerberater an-
geglichen.

Anders verhält es sich mit der Berufsordnung
der Wirtschaftsprüfer. Die berufliche Tätigkeit
des Wirtschaftsprüfers besteht in erster Linie
darin, betriebswirtschaftliche Prüfungen durch-
zuführen, g 2 Abs. 1 WPO. Dass die Wirtschafts-
prüfer auch befugt sind, ihren Auftraggeber in
steuerlichen Angelegenheiten' zu beraten und
zu vertreten, macht sie, wie oben bereits er-
wähnt, nicht zu Steuerberatern und unterwirft
sie daher nicht der Berufsordnung der Steuer-
berater, dem Steuerberatungsgesetz.
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Entsprechend der Aufgabe des Wirtschaftsprü-
fers nach g 2 Abs. 1 WPO wurde die Verjährungs-
frist an $ 168 Abs. 5 Aktiengesetz (jetzt g 323
Abs. 5 HGB) angeglichen und auffünfJahre be-
messen.

Die Interessen des Mandanten erfordern daher
nicht den Schutz, der ihnen angesichts einer
kurzen Verjährungsfrist von nur drei Jahren
zukommen muss und durch die ,,Sekundärhaf-
tung" in der Weise zukommt, dass letztlich in
der Regel der Schadenersatzanspruch gegen
den Rechtsanwalt und den Steuerberater erst
nach sechs Jahren verjährt.

Diese Auffassung entspricht wohl derjenigen
des 9. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs, der in
einem Fall, in dem eine Verjährung nach g 51a
WPO in Betracht kommen konnte, nur für den
Fall der Haftung des Beklagten als Rechtsanwalt
und damit für den Fall der kürzeren Verjäh-
rungsfrist eine Sekundärhaftung in Betracht
gezogen hat (NJW 1995,3248,3251).

Dass der.hier vertretenen Auffassung die Ent-
scheidung des 3. Zivilsenats des Bundesgerichts-
hofs (NJW 1992, 531,533/ entgegensteht, kann
nicht eindeutig festgestellt werden, zumal dei
3. Senat sich zur so genannten Sekundärhaftung
auf die Entscheidung des 7. Zivilsenats des
Bundesgerichtshofs (NJW 1990, 2464) bezie};rt.
In dieser Entscheidung hatte der 7. Zivilsenat
über die Frage der Sekundärhaftung eines
Steuerberaters, der im Bauherrenmodell tätig
war, bei der Annahme einer dreijährigen Ver-
jährungsfrist zu entscheiden und diese bejaht.

Notarhaftung
- Steuerliche Belehrung
- Kenntnis der Rechtsprechung der obersten

Bundesgerichte
(oLG Koblenz, urt. v. 24.3.t999 - I U 1429/97)

Leitsätze:

1. Zu den Amtspflichten eines Notars in Steuer-
fragen {künftige Rechtsentwicklungen}.

2. Der Notar hat u.a. auch die Rechtsprechung
der obersten Gerichte zu beachten; ihn trifft
aber keine Verpflichtung, die Fntstehung eines
jeden Gesetqes zu verfolgen.

(Anträge ... )
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Zum Sachverhalt:

Die I(läger verlangen vom Beklagten wegen Ver-
letzung notarieller Amtspflichten Schadenersatz
mit der Begründung, er habe entgegen ausdrück-
licher Weisung mit der verfrühten Beurkundung
eines Grundstückskaufvertrages steuerliche
Vorteile außer Acht gelassen, welche ihnen als
I(äufer zugute gekommen wären, wenn für sie
das am 7.7.1996 in Kraft getretene Eigenheim-
zulagengesetz vom 75.72.7995 (BCBI I, 1783)
Anwendung gefunden hätte.

Die I(läger kauften mit einem am 11.10,1995
protokollierten Grundstückskaufvertrag von
den Zeugen Eheleute G. ein Hausanwesen. Vor
der Beurkundung fanden - insoweit unstreitig -
nrehrere Gespräcire einerseiis zwisciren denr
Zeugen G. und dem Beklagten, andererseits
zwischen den I(lägern und dem Beklagten statt,
wobei es um den Beurkundungstermin bei etwa
vorzuziehendem Besitzübergang und darum
ging, dass die ICäger interessiert waren, ,,die
Steuervorteile in 1996 nutzen zu können".

Die ICäger nehmen den Beklagten dafür in An-
spruch, dass ihnen durch die Nichtausnutzung
der Regelungen des Eigenheimzulagengesetzes -
im Vergleich zur Steuerentlastung nach $ 10e

EStG - finanzieiie Veriuste i.H.v. (einschiießiich
Nebenauslageh) 16.768,75 DM entstanden seien,
wie sie sich durch ihren Steuerberater haben
ausrechnen lassen. Hierzu haben sie behauptet,
auf Anraten ihrer finanzierenden Bank den
Beklagten ausdrücklich von ihrem Wunsch in
I(enntnis gesetzt zu haben, er möge, wenn dies
für sie vorteilhaft sei, das - im Herbst 1995 im
Gesetzgebungsverfahren begriffene und in den
Medien erörterte - Eigenheimzulagengesetz
beim Beurkundungstermin berücksichtigen.

Der Beklagte hat diesen Gesprächsinhalt unter
anderem mit der Entgegnung bestritten, der
Gesetzentwurf sei ihm überhaupt nicht bekannt
gewesen. Das Eigenheimzulagengesetz sei weder
mit den Iflägern noch mit den Zeugen G. zur
Sprache gekommen.

Das LG hat nach Vernehmung der Zeugen R. und
P.G. die Klage mit der Begründung abgewiesen,
die I(läger hätten keinen Amtspflichtverstoß des

beklagten Notars nachgewiesen; jedenfalls sei
für ihn das Ziel einer bestimmten Steuerfolge
nicht erkennbar gewesen.

Hiergegen richtet sich erfolglos die Berufung
der Kläger.

Das LG hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die
Verletzung einer Belehrungspflicht oder sonsti-
ger notarieller Amtspflichten lässt sich, jeden-
falls nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme,
nicht feststellen. Auch das Berufungsvorbringen
führt zu keiner anderen Beurteilung.

Aus den Gründen:

Hinsichtlich der Beweislage nimmt der Senat
auf die zutreffende Beweiswürdigung des an-
gefochtenen Urteils Bezug. Im Übrigen bleibt
hervorzuheben: Die Kläger berühmen sich zu
Unrecht eines Schadenersatzanspruchs nach
g 19 Abs. 1 BNotO. Die von ihnen geltend ge-

machten, mit der Nichtnutzung steuerrecht-
llcllel DcSLllllrllullBerr utrEr ulrucLclt lllrdll

Einbußen sind nicht auf ein pflichtwidriges
Betreuungs- und Beurkundungsverhalten des

Notars zurückzuführen; jedenfalls ist dies nicht
erwiesen.

Zwar gebietet $ 17 Abs. 1 BeurkG, dass der Notar
bei der Beurkundung eines Rechtsgeschäftes
den Willen der Beteiligten erforscht, den Sach-

verhait klart, <iie Beteiiigten über <iie rechtiiche
Tragweite des Geschäfts belehrt und ihre Erklä-
rungen klar und unzweideutig in der Nieder-
schrift wiedergibt. Dabei soll el daLaur" acirien,
dass Irrtümer und Zweifel vermieden und alle
regelungsbedürftigen Fragen angesprochen
sowie die hierzu nötigen Belehrungen erteilt
und bei Bedarf entsprechende Regelungen vor-
geschlagen werden. Es ist auch richtig, dass der
Notar dabei nicht erwarten kann, dass die Be-

teiligten diese Fragen selbst erkennen und zur
Diskussion stellen, weil sie dazu in aller Regel
mangels einschlägiger Erfahrungen nicht in
der Lage sind (BGH v. 28.4.1994 - lX ZR l6l/93,
MDR 1994, 835 : NJW 1994, 2283 m,w.N.).

Aufjeden Fall besteht die betreuende Beleh-
rungspflicht dann, wenn der Notar aufgrund
besonderer Umstände des Falles Anlass zu der
Verrnutung haben muss, einem Beteiligten
drohe ein Schaden vor allem deshalb, weil er
sich wegen mangelnder Kenntnis der Rechtslage
der Gefahr nicht bewusst ist (BGH v. 3.7.1986 -
tx zR 5t/85, MDR 1987, 53 : WM 1986, 1283,

1285; WM 1972, I /65l. Hierbei ist zu berücksich-
tigen, dass das rechtsuchende Publikum - ins-
besondere der rechtlich unerfahrene Bürger, als

solche hier die Kläger angesehen werden müs-
sen - dem Notar üblicherweise die Erwartung
entgegenbringt, in den anstehenden rechtlichen
Fragen so betreut zu werden, dass ihn mit der

Beurkundung keine ungewollten Rechtsfolgen
treffen (Senat, Llrt. v. 7.12.1988 - I U 1290/87
und v. 7.1.1998 - I U 1274/95 m.w.N.).

Allerdings trifft einen Notar grundsätzlich
keine Belehrungspflicht über Steuerfragen
(BGH v. 5.2.1985 - IX ZR 83/84, MDR 1985, 577 :
DNotZ 1985, 635; BCH v. 13.6.1995 - lX ZR 203/94,
MDR 1995, 1170 : DNotZ 1996, Il6; Spiegelberge1

DNotZ 1988, 210 f; Haug, Die Amtshaftung des

Notars, 2. Aufl. 1997, Rz. 559 m.w.N. und Rinsche,

Die Haftung des Rechtsanwalts und des Notars,

6, Auf l. 1998, Rz. ll 91 ) . Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz besteht allenfalls dann, wenn
entweder besondere Umstände die Annahme
rechtfertigen, dass einem Beteiligten eine
steuerrechtlich konkrete Gefahr droht, derer
^- ^:^L *i^L+ l.a-rrrraa+ ic+ lDf.U rt 12 E lOOE - IY

ZR 203/94, MDR 1995, Il70: DNotZ 1996, 116)

oder der Notar tatsächlich e.ine steuerliche
Beratung übernommen hat (Rinsche, Die Haftung
des Rechtsanwalts und des Notars,6. Aufl. 1998,

Rz. tl 94).Im Übrigen ist die Betreuungspflicht
eines Notars auch an dem Umfang des Aufl<lä-
rungsbedürfnisses seines Mandanten zu messen.
Denn dieses kann nur so weit gehen, wie der Auf-

^i-! i- ---^i!- ---a-^1-1:..! i^+tragggDel- (les l\uLaIS lrlcllL uercrLs aulgcKrdlL r)1.

Schon aus diesen Rechtsgründen bestehen nach
l^- ^:-^-^- II^-L-:-^^^ Ä^- Wl X^^- -i^Lrt rrnuclrl EIStrrrcrr vvI ulrrlSLlr ucl r\r45!r l^rLlrL urr

erhebliche Bedenken, ob überhaupt eine Amts-
pflichtverletzung in dem Betreuungs- und Beur-
kundungsverhalten des Beklagten liegen kann,
wenn die I(läger durch ihre Bank über die im
Vergleich zu $ 1Oe EStG zu erwartenden Steuer-
vorteile des noch nicht verabschiedeten Eigen'
heimzulagengesetzes unterrichtet waren.

Die Bedenken können indes auf sich beruhen,
weil die Kläger das behauptete Fehlverhalten
des Beklagten weder durch die zu den Akten
gereichten Urkunden noch durch die Aussagen
der Zeugen R. und P.G. bewiesen haben. (...)

Auch defi Nachweis der I(ausalität eines Be'
lehrungsmangels für den Schaden haben die
Ifläger nicht geführt. Er wird auch nicht durch
den Hinweis auf den zu den Akten gereichten
Auszug aus dem NJW-Wochenspiegel vom
30.8,1995, in welchem über den Gesetzentwurf
zur Wohneigentumsförderung die Rede ist,
ersetzt, zumal ein Notar zwar die Rechtspre-
chung der obersten Gerichte aus entsprechen-
den Zeitschriften auszuwerten, aber nicht die
Entstehungsgeschichte eines jeden Gesetzes

zuverfolgenhat (vgl. BCH v. 17.5.1994 - lX ZR

56/93, NJW-RR 1994, 1021 m.w.N.).
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Steuerberaterhaftung
- Lohnbuchhaltung
- Versicherung bei der Berufsgenossenschaft
- Auftrag zur freiwilligen Versicherung bei

der BG?

- Meldung bei der Berufshaftpflichtversiche-
rung, Anerkenntnis?

(OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.2.1999 - l3 U 102/98)

Leitsätze (d. Red,):

1. Der Auftrag zur Erstellung der Lohnbuch-
haltung umfasst nicht die Pflicht, den Mandan-
ten als freiwillig Versicherten bei der Berufs-
genossenschaft anzumelden.

2. Zur Substantiierung des angeblichen Auf-
tr3-gs 1n {q! $fqrrerbqratpt. del M:-ldalte!1 ?.!s

freiwillig Versicherten bei der BG anzumelden.

3. Die Bereitschaft des Steuerberaters, den
behaupteten Anspruch der Berufshaftpflicht-
versicherung zu melden, lässt keinen zwingen-
den Schluss auf eine Auftragserteilung zu.

7..- (-aL..a,hal+
4qlrr JqLllYgllrqr!

Der Beklagte war für die S.-GmbH, deren Gesell-
schafter-Geschäftsführer der I(läger war, bis An-
fang 1996 als Steuerberater tätig. Entsprechend
dem ihm erteilten Auftrag vom 21.10.1991 fer-
tigte er die Jahresabschlüsse und Bilanzen für
die Firma an und erledigte für die Zeit ab
7.7.7992 die Lohnbuchhaltung, für die bis dahin
die Ehefrau des Klägers, die Zeugin S., zuständig
war.

Der Kläger und seine Frau wussten aufgrund des
Bescheides der Berufsgenossenschaft (BG) vom
77.2.7986, dass der Kläger wegen seiner beherr-
schenden Stellung in der GmbH nicht zu dem
Kreis der versicherungspflichtigen Personen
gehörte und dass für ihn kein Versicherungs-
schutz gegen die Folgen von Arbeitsunfällen
gegeben war, weil eine freiwillige Unternehmer-
versicherung seinerseits nicht gewünscht wurde.

Erstmals für das Jahr 1992 wurde der I(läger in
die nach den von der Zeugin S. zu den Beschäf-
tigten der GmbH seitens des Beklagten einge-
richtete DATEV-Erfassung aufgenommen und da-
mit als Pflichtversicherter bei der BG gemeldet.

Am 12.5.1994 erlitt der I0äger beim Einstellen
einer Maschine einen Betriebsunfall, bei dern
das linke Auge verletzt wurde.
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Zum Sachverhalt:

Die I(läger verlangen vom Beklagten wegen Ver-
letzung notarieller Amtspflichten Schadenersatz
mit der Begründung, er habe entgegen ausdrück-
licher Weisung mit der verfrühten Beurkundung
eines Grundstückskaufvertrages steuerliche
Vorteile außer Acht gelassen, welche ihnen als
I(äufer zugute gekommen wären, wenn für sie
das am 7.7.1996 in Kraft getretene Eigenheim-
zulagengesetz vom 75.72.7995 (BCBI I, 1783)
Anwendung gefunden hätte.

Die I(läger kauften mit einem am 11.10,1995
protokollierten Grundstückskaufvertrag von
den Zeugen Eheleute G. ein Hausanwesen. Vor
der Beurkundung fanden - insoweit unstreitig -
nrehrere Gespräcire einerseiis zwisciren denr
Zeugen G. und dem Beklagten, andererseits
zwischen den I(lägern und dem Beklagten statt,
wobei es um den Beurkundungstermin bei etwa
vorzuziehendem Besitzübergang und darum
ging, dass die ICäger interessiert waren, ,,die
Steuervorteile in 1996 nutzen zu können".

Die ICäger nehmen den Beklagten dafür in An-
spruch, dass ihnen durch die Nichtausnutzung
der Regelungen des Eigenheimzulagengesetzes -
im Vergleich zur Steuerentlastung nach $ 10e

EStG - finanzieiie Veriuste i.H.v. (einschiießiich
Nebenauslageh) 16.768,75 DM entstanden seien,
wie sie sich durch ihren Steuerberater haben
ausrechnen lassen. Hierzu haben sie behauptet,
auf Anraten ihrer finanzierenden Bank den
Beklagten ausdrücklich von ihrem Wunsch in
I(enntnis gesetzt zu haben, er möge, wenn dies
für sie vorteilhaft sei, das - im Herbst 1995 im
Gesetzgebungsverfahren begriffene und in den
Medien erörterte - Eigenheimzulagengesetz
beim Beurkundungstermin berücksichtigen.

Der Beklagte hat diesen Gesprächsinhalt unter
anderem mit der Entgegnung bestritten, der
Gesetzentwurf sei ihm überhaupt nicht bekannt
gewesen. Das Eigenheimzulagengesetz sei weder
mit den Iflägern noch mit den Zeugen G. zur
Sprache gekommen.

Das LG hat nach Vernehmung der Zeugen R. und
P.G. die Klage mit der Begründung abgewiesen,
die I(läger hätten keinen Amtspflichtverstoß des

beklagten Notars nachgewiesen; jedenfalls sei
für ihn das Ziel einer bestimmten Steuerfolge
nicht erkennbar gewesen.

Hiergegen richtet sich erfolglos die Berufung
der Kläger.

Das LG hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die
Verletzung einer Belehrungspflicht oder sonsti-
ger notarieller Amtspflichten lässt sich, jeden-
falls nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme,
nicht feststellen. Auch das Berufungsvorbringen
führt zu keiner anderen Beurteilung.

Aus den Gründen:

Hinsichtlich der Beweislage nimmt der Senat
auf die zutreffende Beweiswürdigung des an-
gefochtenen Urteils Bezug. Im Übrigen bleibt
hervorzuheben: Die Kläger berühmen sich zu
Unrecht eines Schadenersatzanspruchs nach
g 19 Abs. 1 BNotO. Die von ihnen geltend ge-

machten, mit der Nichtnutzung steuerrecht-
llcllel DcSLllllrllullBerr utrEr ulrucLclt lllrdll

Einbußen sind nicht auf ein pflichtwidriges
Betreuungs- und Beurkundungsverhalten des

Notars zurückzuführen; jedenfalls ist dies nicht
erwiesen.

Zwar gebietet $ 17 Abs. 1 BeurkG, dass der Notar
bei der Beurkundung eines Rechtsgeschäftes
den Willen der Beteiligten erforscht, den Sach-

verhait klart, <iie Beteiiigten über <iie rechtiiche
Tragweite des Geschäfts belehrt und ihre Erklä-
rungen klar und unzweideutig in der Nieder-
schrift wiedergibt. Dabei soll el daLaur" acirien,
dass Irrtümer und Zweifel vermieden und alle
regelungsbedürftigen Fragen angesprochen
sowie die hierzu nötigen Belehrungen erteilt
und bei Bedarf entsprechende Regelungen vor-
geschlagen werden. Es ist auch richtig, dass der
Notar dabei nicht erwarten kann, dass die Be-

teiligten diese Fragen selbst erkennen und zur
Diskussion stellen, weil sie dazu in aller Regel
mangels einschlägiger Erfahrungen nicht in
der Lage sind (BGH v. 28.4.1994 - lX ZR l6l/93,
MDR 1994, 835 : NJW 1994, 2283 m,w.N.).

Aufjeden Fall besteht die betreuende Beleh-
rungspflicht dann, wenn der Notar aufgrund
besonderer Umstände des Falles Anlass zu der
Verrnutung haben muss, einem Beteiligten
drohe ein Schaden vor allem deshalb, weil er
sich wegen mangelnder Kenntnis der Rechtslage
der Gefahr nicht bewusst ist (BGH v. 3.7.1986 -
tx zR 5t/85, MDR 1987, 53 : WM 1986, 1283,

1285; WM 1972, I /65l. Hierbei ist zu berücksich-
tigen, dass das rechtsuchende Publikum - ins-
besondere der rechtlich unerfahrene Bürger, als

solche hier die Kläger angesehen werden müs-
sen - dem Notar üblicherweise die Erwartung
entgegenbringt, in den anstehenden rechtlichen
Fragen so betreut zu werden, dass ihn mit der

Beurkundung keine ungewollten Rechtsfolgen
treffen (Senat, Llrt. v. 7.12.1988 - I U 1290/87
und v. 7.1.1998 - I U 1274/95 m.w.N.).

Allerdings trifft einen Notar grundsätzlich
keine Belehrungspflicht über Steuerfragen
(BGH v. 5.2.1985 - IX ZR 83/84, MDR 1985, 577 :
DNotZ 1985, 635; BCH v. 13.6.1995 - lX ZR 203/94,
MDR 1995, 1170 : DNotZ 1996, Il6; Spiegelberge1

DNotZ 1988, 210 f; Haug, Die Amtshaftung des

Notars, 2. Aufl. 1997, Rz. 559 m.w.N. und Rinsche,

Die Haftung des Rechtsanwalts und des Notars,

6, Auf l. 1998, Rz. ll 91 ) . Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz besteht allenfalls dann, wenn
entweder besondere Umstände die Annahme
rechtfertigen, dass einem Beteiligten eine
steuerrechtlich konkrete Gefahr droht, derer
^- ^:^L *i^L+ l.a-rrrraa+ ic+ lDf.U rt 12 E lOOE - IY

ZR 203/94, MDR 1995, Il70: DNotZ 1996, 116)

oder der Notar tatsächlich e.ine steuerliche
Beratung übernommen hat (Rinsche, Die Haftung
des Rechtsanwalts und des Notars,6. Aufl. 1998,

Rz. tl 94).Im Übrigen ist die Betreuungspflicht
eines Notars auch an dem Umfang des Aufl<lä-
rungsbedürfnisses seines Mandanten zu messen.
Denn dieses kann nur so weit gehen, wie der Auf-

^i-! i- ---^i!- ---a-^1-1:..! i^+tragggDel- (les l\uLaIS lrlcllL uercrLs aulgcKrdlL r)1.

Schon aus diesen Rechtsgründen bestehen nach
l^- ^:-^-^- II^-L-:-^^^ Ä^- Wl X^^- -i^Lrt rrnuclrl EIStrrrcrr vvI ulrrlSLlr ucl r\r45!r l^rLlrL urr

erhebliche Bedenken, ob überhaupt eine Amts-
pflichtverletzung in dem Betreuungs- und Beur-
kundungsverhalten des Beklagten liegen kann,
wenn die I(läger durch ihre Bank über die im
Vergleich zu $ 1Oe EStG zu erwartenden Steuer-
vorteile des noch nicht verabschiedeten Eigen'
heimzulagengesetzes unterrichtet waren.

Die Bedenken können indes auf sich beruhen,
weil die Kläger das behauptete Fehlverhalten
des Beklagten weder durch die zu den Akten
gereichten Urkunden noch durch die Aussagen
der Zeugen R. und P.G. bewiesen haben. (...)

Auch defi Nachweis der I(ausalität eines Be'
lehrungsmangels für den Schaden haben die
Ifläger nicht geführt. Er wird auch nicht durch
den Hinweis auf den zu den Akten gereichten
Auszug aus dem NJW-Wochenspiegel vom
30.8,1995, in welchem über den Gesetzentwurf
zur Wohneigentumsförderung die Rede ist,
ersetzt, zumal ein Notar zwar die Rechtspre-
chung der obersten Gerichte aus entsprechen-
den Zeitschriften auszuwerten, aber nicht die
Entstehungsgeschichte eines jeden Gesetzes

zuverfolgenhat (vgl. BCH v. 17.5.1994 - lX ZR

56/93, NJW-RR 1994, 1021 m.w.N.).
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Steuerberaterhaftung
- Lohnbuchhaltung
- Versicherung bei der Berufsgenossenschaft
- Auftrag zur freiwilligen Versicherung bei

der BG?

- Meldung bei der Berufshaftpflichtversiche-
rung, Anerkenntnis?

(OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.2.1999 - l3 U 102/98)

Leitsätze (d. Red,):

1. Der Auftrag zur Erstellung der Lohnbuch-
haltung umfasst nicht die Pflicht, den Mandan-
ten als freiwillig Versicherten bei der Berufs-
genossenschaft anzumelden.

2. Zur Substantiierung des angeblichen Auf-
tr3-gs 1n {q! $fqrrerbqratpt. del M:-ldalte!1 ?.!s

freiwillig Versicherten bei der BG anzumelden.

3. Die Bereitschaft des Steuerberaters, den
behaupteten Anspruch der Berufshaftpflicht-
versicherung zu melden, lässt keinen zwingen-
den Schluss auf eine Auftragserteilung zu.

7..- (-aL..a,hal+
4qlrr JqLllYgllrqr!

Der Beklagte war für die S.-GmbH, deren Gesell-
schafter-Geschäftsführer der I(läger war, bis An-
fang 1996 als Steuerberater tätig. Entsprechend
dem ihm erteilten Auftrag vom 21.10.1991 fer-
tigte er die Jahresabschlüsse und Bilanzen für
die Firma an und erledigte für die Zeit ab
7.7.7992 die Lohnbuchhaltung, für die bis dahin
die Ehefrau des Klägers, die Zeugin S., zuständig
war.

Der Kläger und seine Frau wussten aufgrund des
Bescheides der Berufsgenossenschaft (BG) vom
77.2.7986, dass der Kläger wegen seiner beherr-
schenden Stellung in der GmbH nicht zu dem
Kreis der versicherungspflichtigen Personen
gehörte und dass für ihn kein Versicherungs-
schutz gegen die Folgen von Arbeitsunfällen
gegeben war, weil eine freiwillige Unternehmer-
versicherung seinerseits nicht gewünscht wurde.

Erstmals für das Jahr 1992 wurde der I(läger in
die nach den von der Zeugin S. zu den Beschäf-
tigten der GmbH seitens des Beklagten einge-
richtete DATEV-Erfassung aufgenommen und da-
mit als Pflichtversicherter bei der BG gemeldet.

Am 12.5.1994 erlitt der I0äger beim Einstellen
einer Maschine einen Betriebsunfall, bei dern
das linke Auge verletzt wurde.
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Am 10.8.1994 teilte die S.-GmbH den Unfall
der BG mit. Diese lehnte mit Schreiben vom
79.70.7994 die Leistungen ab, weil der Kläger
von der Möglichkeit einer freiwilligen Versiche-
rung keinen Gebrauch gemacht habe. Dieses
Schreiben beantwortete der Beklagte für den
Kläger mit Schreiben vom 27.70.7994.

Durch Bescheid vom 29.72.7994 lehnte die BG
eine Leistung erneut ab und verneinte auch die
Voraussetzungen einer so genannten Formal-
versicherung.

Die Klage gegen diesen Bescheid wies das Sozial-
gericht mit der Begründung ab, die Vorausset-
zungen einer Formalversicherung lägen nicht
vor; insbesondere fehle es an einem erkenn-
baren Willen des Unternehmers, einen Antrag
auf Aufnahme in die freiwillige Versicherung zu
stellen. Allein die Aufnahme in den Lohnnach-
weis reiche nicht aus, zumal in den von der BG
vorgedruckten Bescheiden die Unterscheidung
zwischen Pflichtversicherten und freiwillig Ver-
sicherten gemacht werde.

Die für den Kläger gezahlten ,,Pflichtversiche-
rungsbeiträge" wurden seitens der Berufsgenos
senschaft erstattet.

Der Kläger verlangt von dem Beklagten wegen
positiver Vertragsverletzung des mit der GmbH -
jedoch auch zu seinem Schutz - geschlossenen
Steuerberatungsvertrages Ersatz des Schadens,
der ihm dadurch entstanden ist, dass nach sei-
nem Unfall die BG nicht eingetreten ist.

Der Kläger hat vorgetragen: Im Jahre 1992 habe
er dem Beklagten den Auftrag erteilt zu über-
prüfen, ob er bei der BG versichert sei, und falls
dies nicht der lall sei, ihn dort anzumelden.
Der Beklagte, der habe wissen müssen, dass er,
der Kläger, als Unternehmer freiwillig 2u ver-
sichern sei, habe ihn fehlerhaft als Pflichtmit-
glied bei der BG angemeldet.

Sein pflichtwidriges Verhalten habe der Beklag-
te nicht nur in dem Schreiben vom 27.70.1994
an die BG zum Ausdruck gebracht, sondern er
habe auch in zwei Gesprächen im Jahre 1994
sein fehlerhaftes Verhalten eingeräumt und zu-
gesagt, seine Haftpflichtversicherung zu benach-
richtigen.

Durch die fehlerhafte Anmeldung sei ihm ein
Schaden vorr 282.047,72 DM entstanden.

Der Beklagte hat bestritten, den von dem Kläger
behaupteten Auftrag zur Überprüfung und
Anmeldung bei der BG erhalten iu haben. Das
Schreiben vom 21.10.1994 habe er nur verfasst,
um dem Kläger zu helfen.

Im Übrigen habe es einer Nachprüfung nicht
bedurft, weil der Kläger seit 1986 gewusst habe,
dass er nicht versichert war. Ihn treffe zudem
ein Mitverschulden, weil er aus den der GmbH
direkt übersandten Beitragsrechnungen habe
ersehen können, dass er auch nach 1992 nicht
freiwillig versichert gewesen sei,

Außerdem hat der Beklagte die Höhe des Scha-
dens bestritten und sich aufVerjährung berufen

Das Landgericht hat nach Vernehmung der
Zeugin S. über die Frage der Auftragserteilung
die Klage durch Urteil'vom 19.5.1998 abgewie-
sen und ausgeführt: Die Aussage der Zeugin S.

überzeuge nicht. Das Schreiben vom 27.70.7994
sei als Gefälligkeitsschreiben zu werten, dem
Beweiskraft hinsichtlich eines fehlerhaften Ver-
haltens des Beklagten nicht zukomme. Auch
aus dem Inhalt der später geführten Gespräche
ließen sich keine zwingenden Rückschlüsse auf
eine Auftragserteilung ziehen.

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht
eingelegte Berufung des Klägers, mit der er
unter Erweiterung des Hilfsantrags den Klage-
antrag weiterverfolgt. Der Kläger wiederholt im
Wesentlichen sein erstinstanzliches Vorbringen
zum Grund und zur Höhe seines Anspruchs,
trägt jedoch nunmehr unter Bezugnahme auf
die Aussage der Zeugin S. vor, diese habe den
Beklagten zur Anmeldung des Klägers bei der
BG aufgefordert; der Beklagte habe die ordnungs-
gemäße Anmeldung gegenüber der Zeugin am
72.8.7994 telefonisch bestätigt.

(Anträge ... )

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil
und beruft sich weiterhin auf Verjährung.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung
der Zeugin S.(,..)

Die zulässige Berufung des Klägers ist nicht be-
gründet. Das Landgericht hat die Klage zu Recht
abgewiesen. Das Vorbringen des Klägers in der
Berufungsinstanz und die erneute Vernehmung
der Zeugin S. rechtfertigen keine andere als die
durch das Landgericht vorgenommene Beurtei-
lung.

anwalts (NJW 1992, 836, 837 m.w.N.) und, dieser
nachgebildet, zu der sekundären Haftung des
Steuerberaterc (VersR.l982, 468 : ZIP 1982, 451)
geführt haben, können nicht auf das Vertrags-
verhältnis zwischen dem Wirtschaftsprüfer und
seinem Mandanten übertragen werden (anderer
Ansicht'wohl: Wirtschqftshandbuch 10, Aufl., Band l,
Anm. 325).

Der Grund für diesen zunächst für die Anwalts-
haftung entwickelten sekundären Ersatz-
anspruch ist in einem Ausgleich der Interessen
des Mandanten und des Rechtsanwalts zu sehen.
Einerseits wird den Belangen des Rechtsanwalts
in besonderer Weise durch die kurze Verjäh-
rungsfrist von drei Jahren des g 51b BRAO Rech-
nung getragen. Zum Ausgleich dafür wird ande-
rerseits aus der Verpflichtung des Rechtsanwalts,
die Rechte des Auftraggebers nach jeder Rich-
tung hin zu wahren, ihn umfassend und mög-
lichst erschöpfend zu beraten und ihn vor
Schaden zu bewahren, seine Verpflichtung abge-
leitet, gegebenenfalls den Mandanten auch vor
Schaden durch fehlerhafte anwaltliche Beratung
zu schützen (RCZ 187, l3I, 135; BGH, VersR 1968,
1042, 1043; BGH, NJW 1992,836, 837).

Die kurze Verjährungsvorschrift des g 68
StBerG wurde dem g 51 BRAO nachgebildet
(die Entwicklung in der Gesetzgebung hat der
Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom
6.11.1980 im Einzelnen dargestellt, BGHZ 78,
335 fn. Der Wille des Gesetzgebers ging dahin,
die steuerberatenden Berufe hinsichtlich der
Verjährung den Rechtsanwälten gleichzustellen,
weil die berufliche Tätigkeit des Steuerberaters
ebenso wie diejenige des Rechtsanwalts in der
Rechtsberatung und Besorgung von Rechts-
angelegenheiten - wenn auch auf einem be-
schränkten Gebiet - besteht (BGH, VersR 1982,
468: ZIP 1982, 451).Deshalb wurden die Ver-
jährungsregelungen der beiden Berufsordnun-
gen für Rechtsanwälte und Steuerberater an-
geglichen.

Anders verhält es sich mit der Berufsordnung
der Wirtschaftsprüfer. Die berufliche Tätigkeit
des Wirtschaftsprüfers besteht in erster Linie
darin, betriebswirtschaftliche Prüfungen durch-
zuführen, g 2 Abs. 1 WPO. Dass die Wirtschafts-
prüfer auch befugt sind, ihren Auftraggeber in
steuerlichen Angelegenheiten' zu beraten und
zu vertreten, macht sie, wie oben bereits er-
wähnt, nicht zu Steuerberatern und unterwirft
sie daher nicht der Berufsordnung der Steuer-
berater, dem Steuerberatungsgesetz.
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Entsprechend der Aufgabe des Wirtschaftsprü-
fers nach g 2 Abs. 1 WPO wurde die Verjährungs-
frist an $ 168 Abs. 5 Aktiengesetz (jetzt g 323
Abs. 5 HGB) angeglichen und auffünfJahre be-
messen.

Die Interessen des Mandanten erfordern daher
nicht den Schutz, der ihnen angesichts einer
kurzen Verjährungsfrist von nur drei Jahren
zukommen muss und durch die ,,Sekundärhaf-
tung" in der Weise zukommt, dass letztlich in
der Regel der Schadenersatzanspruch gegen
den Rechtsanwalt und den Steuerberater erst
nach sechs Jahren verjährt.

Diese Auffassung entspricht wohl derjenigen
des 9. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs, der in
einem Fall, in dem eine Verjährung nach g 51a
WPO in Betracht kommen konnte, nur für den
Fall der Haftung des Beklagten als Rechtsanwalt
und damit für den Fall der kürzeren Verjäh-
rungsfrist eine Sekundärhaftung in Betracht
gezogen hat (NJW 1995,3248,3251).

Dass der.hier vertretenen Auffassung die Ent-
scheidung des 3. Zivilsenats des Bundesgerichts-
hofs (NJW 1992, 531,533/ entgegensteht, kann
nicht eindeutig festgestellt werden, zumal dei
3. Senat sich zur so genannten Sekundärhaftung
auf die Entscheidung des 7. Zivilsenats des
Bundesgerichtshofs (NJW 1990, 2464) bezie};rt.
In dieser Entscheidung hatte der 7. Zivilsenat
über die Frage der Sekundärhaftung eines
Steuerberaters, der im Bauherrenmodell tätig
war, bei der Annahme einer dreijährigen Ver-
jährungsfrist zu entscheiden und diese bejaht.

Notarhaftung
- Steuerliche Belehrung
- Kenntnis der Rechtsprechung der obersten

Bundesgerichte
(oLG Koblenz, urt. v. 24.3.t999 - I U 1429/97)

Leitsätze:

1. Zu den Amtspflichten eines Notars in Steuer-
fragen {künftige Rechtsentwicklungen}.

2. Der Notar hat u.a. auch die Rechtsprechung
der obersten Gerichte zu beachten; ihn trifft
aber keine Verpflichtung, die Fntstehung eines
jeden Gesetqes zu verfolgen.

(Anträge ... )
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II

Nach g 51a WPO verjährt der Anspruch des Auf-
traggebers auf Schadenersatz aus dem zwischen
ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden
Vertragsverhältnis in fünfJahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.
Auf die Kenntnis des Auftraggebers vom Schaden
kommt es nicht an.

Die Kläger werfen dem Beklagten vor, er habe
in der Bilanz 1986 zur Minderung des zu ver-
steuernden Gewinns eine Pensionsrückstellung
ausgewiesen und damit eine Gestaltungsmög-
lichkeit gewählt, die nach $ 6a EStG nur an-
erkannt werde, wenn der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer - anders als im vorliegenden
tatt - unmitteibar einen Pensionsanspruch ein-
geräumt habe (so genannte Pensionszusage),
Dadurch habe er die steuerlichen Nachteile für
sie verschuldet.

In einem solchen Fall beginnt die Verjährung
in der Regel, sobald der belastende Steuer-
bescheid gemäß $$ 122 Abs. 1, 155 Abs. 7 Satz 2

AO bekannt gegeben wird. Dann ist grundsätz-
lich ein Schaden infolge eines'Beratungsfehlers
und damit ein Ersatzanspruch des Mandanten
entstanden, so dass die Verjährungsfrist des
g 51a WFO in Lauf gesetzt wird (vgl. BAH zu 5 68

StBerG in: VersR 1995, 1062, 1063).

Der hier'belastende Steuerbescheid ist der Fest'
stellungsbescheid vom 14.2.1989, durch den der
Gewinn der G. festgestellt wurde. Dieser Grund'
lagenbescheid war bindend für die später fest-
zusetzende Einkomrnensteuer der Gesellschaf-
ter. Mit Zugang des Grundlagenbescheides stand
fest, dass die Folgeveranlagung zu einer schädi-
genden Steuerbelastung führen würde ($$ 171

Abs. 10, 182 Abs. 1 AO). Der geänderte Feststel'
lungsbescheid vom 74.2.7989 ist unter der
Steuernummer ... an ,,Herrn H.' ... ,,frir Fa. G."
adressiert. Er gilt nach $ 122 Abs. 2 Nr. 1 AO als

am 77.2.7989 zugegangen. Die Verjährung ist
mithin am 77.2.7994 eingetreten. Klage wurde
erst mit am 11.4.1995 zugestellten Schriftsatz
vom 21.3.1995 erhoben.

Das Vorbringen des Klägers zu 2), dem Beklag-
ten sei der Gewinnfeststellungsbescheid vom
74.2.7989 unmittelbar vom Finanzamt zuge-
sandt worden, weil er Zustellungsbevollmächtig-
ter gewesen sei, sowie das weitere Vorbringen,
erst am 22.2.7995 habe er selbst im Rahmen der
Klagevorbereitung den Bescheid erhalten, ist
nicht richtig.

Die vorgelegten Unterlagen bestätigen den Vor-
trag des Klägers ztt 2) zlr behaupteten Zustel-
lungsvollmacht des Beklagten nicht. Denn mit
dem insoweit allein vorliegenden Schreiben
vom 2.1.1989 haben die Eheleute H. dem Beklag-
ten Vollmacht zur Abgabe von"Erklärungen
gegenüber der Finanzbehörde erteilt und ihn
zum Zustellungsberechtigten bestellt.

Diese Bevollmächtigung durch die Eheleute H.
betraf nur deren private Erklärung gegenüber
den Finanzbehörden, nicht aber die Firma G.

Zum einen war Frau H. nicht an dieser Firma
beteiligt. Zum anderen hatten die Eheleute H.

eine andere Steuernummer als die Firma G.,

wie sich aus dem Schreiben des Beklagten vom
2.7.7989 an das Finanzamt ergibt.

Mit diesem Schreiben zeigte der Beklagte die
Bevollmächtigung und Zustellungsberechtigung
für die Eheleute H. an. Die Steuernummer der
Firma G. war demgegenüber eine andere, wie
sich aus dem geänderten Feststellungsbescheid
vom 74.2.7989, der Einspruchsentscheidung vom
70.72.7990 und dem Bescheid für 1986 über den
einheitlichen Gewerbesteuermess!etrag vom
72.4.7989 ergibt.

Mithin ist davon auszugehen, dass der Feststel-
lungsbescheid vom 74.2.7989 an Herrn H. als
den Empfangsbevollmächtigten der Firma G.

gesandt wurde. Dafür spricht auch die Tatsache,
dass der Bescheid für 1986 über den einheit-
lichen Gewerbesteuermessbetrag vom 72.4.7989
ebenfalls unter der Steuernummer ... an Herrn
H. ,,als Empfangsbevollmächtigter für G." gesandt
wurde.

Darüber hinaus hatte der Kläger jedenfalls be-
reits im Jahre 1994 Kenntnis von dem belaSten-
den Feststellungsbescheid vom 72.4.7989, wie
sich aus dem Schreiben der Rechtsanwälte ...
voir. 24.77.7994 ergibt.

III.

Dem Beklagten ist es auch nicht verwehrt, sich
aufVerjährung zu berufen. Denn die Erben-
gemeinschaft und der Kläger zu 2) haben keinen
sekundären Ersatzanspruch gegen den Beklag-
ten, weil dieser es schuldhaft unterlassen hätte,
sie auf den eigenen Fehler und die Möglichkeit
der Verjährung eines Schadenersatzanspruchs
hinzuweisen.

Die Gedanken, die zu der in der Rechtsprechung
anerkannten sekundären Haftung des Rechts-

Aus den Gründen:

1. Von dem dem Beklagten erteilten Auftrag,
die Finanz- und ab 7.7.7992 die Lohn- und
Gehaltsbuchhaltung zu fertigen, wird, wie das
Landgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht
umfasst, den lüäger als freiwillig Versicherten
bei der Berufsgenossenschaft (BG) anzumelden
(vgl. auch Cröfe, Steuerberaterhaftung 2. Aufl.,
Rdnr. 262),

Die Unfallversicherung des Unternehmers
stellt im Gegensatz zur I(rankenversicherung
keine Pflichtversicherung dar. Diese Auffas-
sung wird auch bestätigt durch das die Anfrage
des Landgerichts beantwortende Schreiben der
Steuerberaterkammer vom 10.2.1998.

2. Nach Würdigung des Parteivorbringens, der
vorgelegten Unterlagen und des Ergebnisses der
Beweisaufnahme ist der Senat nicht davon über-
zeugt, dass der Beklagte den Auftrag erhalten
hat, den l(äger als freiwillig Versicherten bei
der BG zur Unfallversicherung anzumelden.
Den für seine Behauptung erforderlichen Beweis
hat der Kläger nicht erbracht.

Die in beiden Instanzen vernommene Zeugin S.

hat vor dem Landgericht bekundet, im Jahre
1991 sei bei einem Gespräch mit dem Beklagten
in ihren Geschäftsräumen gesagt worden, dass

der Beklagte den Kläger zur BG anmelden solle.
Vor dem Senat hat sie ausgesagt, der Beklagte
habe ab 1992 auch die Lohnbuchhaltung über-
nehmen sollen. Sie hätten ihn gefragt, ob er
für die Arbeitnehmer auch die An- und Abmel-
dungen machen werde, was er bejaht habe. Sie

erinnere sich, den Beklagten auch gebeten zu
haben, den Kläger bei der BG anzumelden.

Diese Aussage ist nicht überzeugend, würdigt
man sie im Zusammenhang mit dem Kläger-
vortrag, dem Tätigkeitsbereich der Zeugin in
der S.-GmbH und den Gründen, die zur Beauf-
tragung des Beklagten geführt haben sollen.

a) Der Vortrag des Klägers zur Angabe der Zeit
und zum Umfang der Auftragserteilung ist
widersprüchlich. Während der Kläger noch in
der Klageschrift vorgetragen hat, er habe im
Jahre 1992 den Auftrag erteilt zu überprüfen,
ob er bei der BG versichert sei, und, falls dies
nicht der Fall sei, ihn dort anzumelden, hat er
später behauptet, bereits bei Auftragserteilung -
unstreitig im Oktober 7gg7 - habe er den Be-

klagten mit der Überprüfung und Anmeldung
beauftragt.
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In der Berufungsbegründung macht der Kläger
sich den Inhalt der erstinstanzlichen Verneh-
mung der Zeugin S. zu Eigen, indem er nun-
mehr behauptet, bei Übernahme des Steuer-
beratermandats Ende 1991 sei der Beklagte auf-
gefordert worden, ihn bei der BG anzumelden.
Eine Überprüfung, ob der Kläger bereits unfall-
versichert war, war nach dem neuen Vortrag
nicht mehr Gegenstand des behaupteten Man-
dats.

b) Der behauptete Umfang des Mandats - An-
meldung des Klägers zur Unfallversicherung -
ist nicht festzustellen.

Die Aussage der Zeugin S. ist nicht glaubhaft.
Insbesondere besteht mit Rücksicht darauf, dass
auch nach dcrl \,rcrtrag dcs Klägcls ln l,{al 1994
ein erstes Gespräch betreffend die Frage nach
der Versicherung stattgefunden hat - der Kläger
hat das von dem Beklagten genannte, erst nach
dem Unfall am 26.5.1994 geführte erste Ge-

spräch ausdrücklich eingeräumt -, die Möglich-
keit, dass die Zeugin S. die Gespräche miteinan-
der verquickt und dass erst in dem Gespräch
nach dem Unfall der Beklagte beauftragt worden

,-,,n,C--- -1- l-,- ------:-1--,-L ^-:tsL zu uDefplulelr, uu uer l\ra8,er. vclsr.cllerL sct.

Der Aussage der Zeugin S., die als Ehefrau des
Klägers ein besonderes Interesse am Ausgang
des Verfahrens hat, ist aus mehreren Gründen
nicht zu folgen.

Die Zeugin und der Kläger wussten seit dem
Bescheid der BG vom 77.2.7986, dass der Kläger
als der das Kapital und die Geschicke der S.-

GmbH beherrschende Gesellschafter-Geschäfts-
führer kein abhängig Beschäftigter der GmbH
war und dass daher nur die Möglichkeit des

freiwilligen Beitritts zur Versicherung der BG

gegeben war.

Der Kläger hat, wie er im Verfahren vor dem
Sozialgericht eingeräumt hat, die ihm durch
den Bescheid vom 77.2.7986 eröffnete Möglich-
keit des frqiwilligen Beitritts bis zum 37.72.7997
nicht wahrgenommen; er hat also bewusst die
Unfallversicherung nicht abgeschlossen.

Auf diesem Hintergrund überzeugt die vor dem
Landgericht gemachte Aussage der Zeugin S.

nicht, nach der es ihnen - dem Kläger und ihr -
darum geganlen sei, dass ihr Mann abgesichert
gewesen sei für den Fall, dass etwas passiere; sie
wollten alles in Ordnung haben. Diese Aussage
bezieht sich auf die Zeit der Mandatserteilung
an den Beklagten.
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Die Zeugin hat weiter ausgesagt, ihr sei (im
Herbst 1993, nach einem Unfall ihres Sohnes)
klar gewesen, dass das Unternehmen praktisch
auf den Schultern ihres Mannes ruhe, deshalb
sei die Versicherung des Mannes von erheblicher
Bedeutung gewesen. Wenn der Kläger trotz
seiner besonderen Stellung im Unternehmen
über Jahre hinweg nicht unfallversichert'wurde,
ist es nicht nachvollziehbar, warum im Jahre
1991 diese Anmeldung vorgenommen werden
sollte.

Auch der vor dem Senat von der Zeugin dar-
gelegten Begründung, nach Jahren ohne Unfall-
versicherung die Anmeldung durch den Beklag-
ten vornehmen zu lassen, glaubt der Senat
nicht.

Der Grund, den die Zeugin für die Anmeldung
gegeben hat, soll gewesen sein, dass sie - der
Kläger und sie - gewollt hätten, dass alles in
Ordnung sei. Sie hat ausgesagt, warum die
Anmeldung 1991 dann erfolgen sollte, habe
etwas damit zu tun gehabt, dass sie alles hätten
neu geordnet haben wollen; in gesellschafts-
rechtlicher Hinsicht habe Herr F. dann aber
nichts neu geordnet, weil er das für in Ordnung
befunden habe.

Diese Aussage der Zeugin gibt keine nachvoll-
ziehbare Motivation und Erklärung für die nun-
mehr erforderliche Anmeldung des Klägers zur
Unfallversicherung. Außerdem ist sie schwer zu
vereinbaren mit der Begründung, der seit dem
Jahre 1980 für sie als Steuerberater tätige Vor-
gänger des Beklagten habe u.a. Grund für die
Beendigung des Vertragsverhältnisses gegeben,
weil er die Anmeldung zur freiwilligen Versiche-
rung nicht vorgenommen habe.

Wenn nämlich der ernste Wunsch bestanden
hätte, die Anmeldung vorzunehmen, hätte dies
bereits durch den Vorgänger des Beklagten,
durch den Kläger oder durch die Zeugin selbst
geschehen können, wobei zu beachten ist, dass
die Anmeldung höchstpersönlich von dem
zu Versichernden zu unterschreiben gewesen
wäre.

Dass die Zeugin keine Ahnung gehabt hätte, wie
man eine solche Anmeldung in die Wege leitet
und tätigt, ist nicht glaubhaft, bedenkt man,
dass sie eigenen Angaben nach seit 1983 bis
Ende des Jahres 1991 die Lohnbuchhaltung für
die S.-GmbH erledigt und in dieser Zeit die
Lohnnachweise für die BG ausgefüllt hat. Sie
hat auch die jährlichen Beitragsbescheide sei-

tens der BG in Empfang genommen. Dass sie bei
ihrer jahrelangen Tätigkeit in diesem Bereich
und in Kenntnis des Bescheides der BG aus dem
Jahre 1986 nicht die Unterscheidung zwischen
der Pflichtversicherung eines Arbeitnehmers
und der freiwilligen Versicherung eines Unter-
nehmers auf den Unterlagen wahrgenommen
haben will, wie sie vor dem Landgericht ausge-
sagt hat, ist wenig glaubhaft.

Ebenso wenig überzeugt es, dass der Zeugin,
die auch für die Zeit ab 7.7.7992 die jährlichen
Beitragsbescheide der BG in Empfang genom-
men hat und diese mit den anderen Unterlagen
für die Lohnbuchhaltung zusammengelegt hat,
nicht aufgefallen sein soll, dass zwischen der
Pflichtversicherung und der freiwilligen Ver-
sicherung unterschieden wird und das Gehalt
des Klägers in die Grundlage des Beitragsbe-
scheids einbezogen worden war.

Die Zeugin hat im Rahmen ihrer Tätigkeit als
Lohnbuchhalterin mit der BG korrespondiert,
indem sie die Lohnnachweise für die Arbeit-
nehmer zur Beitragsberechnung erstellt hat
und auch vor dem Jahre 1991 den Betriebs-
unfall einer Arbeitnehmerin der BG gemeldet
hat,

Angesichts dieser Tätigkeit ist nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Zeugin.nicht gewusst haben
will, wie man die Anmeldung einer freiwilli-
gen Versicherung vornimmt. Jedenfalls hätte
sie, wäre ihr bzw. dem Kläger daran gelegen
gewesen, unmittelbar bei der BG nachfragen
können.

Nach dem weiteren Inhalt der Zeugenaussage
war aber auch nicht die Unkenntnis der Anmel-
dungsmodalitäten der Grund daftir, keine frei-
willige Versicherung abzuschließen, sondern es
standen Kostengründe dagegen. Die Zeugin hat
bekundet, der Vorgänger des Beklajten habe
eine Anmeldung aus Kostengründen für nicht
erforderlich gehalten. Um welche Beitragshöhe
es damals gegangen ist, hat die Zeugin nicht
angeben können, weil dies der Steuerberater
nicht gesagt habe.

Nicht nur die Tatsache, dass der Kläger und die
Zeugin ihrer Bekundung nach nach der Beitrags-
höhe nicht gefragt haben, sondern auch die Er-
klärung der Zeugin, sie hätten das Unfallrisiko
seinerzeit nicht so gesehen, machen deutlich,
dass der Kläger und die Zeugin sich bewusst
gegen die freiwillige Unfallversicherung ent-
schieden hatten.

Pensionsrückstellung einen Steuerrnehrbetrag
von 36.520,45 DM und Zinsen von 11.390 DM.
Diese Beträge sowie den auf ihn und seine Ehe-
frau durch die Nichtanerkennung der Pensions-
rückstellung entfallenden Steuermehrbetrag
von 64.934 DM sowie Aussetzungszinsen von
20.230 DM hat der Kläger zt 2) gezahlt.

Der Beklagte hat eine Pflichtverletzung bestrit-
ten und sich aufVerjährung berufen.

Nachdem über das Vermögen der Klägerin zu 1)
das Konkursverfahren eröffnet worden ist und
insoweit das Verfahren nach S 240 ZPO unter-
brochen wurde ... (Anträge ... )

Das Landgericht hat nach Beweiserhebung
durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens
und einer persönlichen Anhörung der Steuer-
beraterin .,. durch Teilurteil vom 8.12.1998 der
Klage des Klägers zu 2) stattgegeben und den
Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Land-
gericht hat u.a. ausgeführt, Verjährung sei nicht 

"

eingetreten. Der primäre Anspruch auf Schaden-
ersatz sei zwar nach g 51a WPO vor Klageerhe-
bung am 77.4.7995 verjährt; doch haftet der Be-
klagte, weil er es schuldhaft unterlassen habe,
auf sein Fehlverhalten und die Verjährung hin-
zuweisen.

Mit der rechtzeitig eingelegten und begründe-
ten Berufung wiederholt der Beklagte die Ver-
jährungseinrede und stützt sein Rechtsmittel
darüber hinaus vornehmlich darauf, dass ein
Schaden nicht entstanden sei.

(Anträge ... )

Die zulässige Berufung des Beklagten ist be-
gründet.

Aus den Cründen

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Beklagte
seine Pflichten aus dem mit der Rechtsvorgänge-
rin der Klägerin zu 1) geschlossenen Steuerbera-
tungsvertrag schuldhaft verletzt und dadurch
einen Schaden der Erbengemeinschaft und des
Klägers zu 2) verursacht hat. Denn ein etwa
gegebener Schadenersatzanspruch ist verjährt.

I.

Die Verjährung des Schadenersatzanspruchs der
Erbengemeinschaft des Klägers zu 2) richtet sich
nach g 51a WPO.
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1. Der Kläger ist ,,Nur-Wirtschaftsprüfer" und
nicht auch im Sinne einer Mehrfachqualifika-
tion Steuerberater. Davon ist der Senat nach
Würdigung des Akteninhalts überzeugt. Die
erstmals in zweiter Instanz ohne Nachweis und
Beweisantritt gemachte Behauptung des Beklag-
ten, er sei auch Steuerberater, widerspricht
seinem Auftreten gegenüber der Klägerin zu 1)

und deren Rechtsvorgängerin. Dem Auftrag
lagen die von dem Beklagten verwandten All-
gemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfergesellschaften zu-
grunde.

Außerdem hat der Beklagte die Jahresabschlüsse
1986 und 1987 als ,,Wirtschaftspräfer" erstellt
und das Wirtschaftsprüfersiegel beigefügt. Da-
rüber hinaus ist in den geschäftlichen Brief-
bögen ausschließlich auf seine Wirtschaftsprü-
fereigenschaft hingewiesen. Auch nach Grün-
dung der S. enthalten die Briefbögen nur den
Hinweis auf die Wirtschaftsprüferqualität des
Beklagten, während die Mehrqualifikationen
der Mitgesellschafter im Einzelnen aufgeführt
sind.

2. Die Verjährung richtet sich nach g 51a WPO
und nicht nach g 68 StBerG. Die dem Beklagten
vorgeworfene fehlerhafte Beratung betrifft
zwar Tätigkeiten aus dem Arbeitsbereich'eines
Steuerberaters. Dennoch ist $ 68 StBerG nicht
anwendbar, weil der Beklagte ausschließlich
Wirtschaftsprüfer ist. Nicht einschlägig sind
hier die Kriterien, nach denen sich die Ver-
jährung von Schadenersatzansprüchen gegen
so genannte ,,Mehrfachberufler" fichtet (BGH,
NJW 1982, 1866). Denn, wie ausgeführt, der
Beklagte ist ausschließlich Wirtschaftsprüfer
und als solcher aufgetreten. Dass er nach g 2
Abs. 2 WPO zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung
in Steuersachen befugt ist, macht ihn nicht
zugleich zum Steuerberater.

g 51a WPO bezieht sich nicht nur auf solche
Verträge, die eine betriebswirtschaftliche Prü-
fung zum Gegenstand haben, sondern aufalle
Verträge, in denen sich ein Wirtschaftsprilfer
zu einer Leistung verpflichtet, die zum Berufs-
bild des Wirtschaftsprüfers gehört (BGHZ 100,

132, 134; BGHZ 78,335 ff,343).Dazu gehört nach
$ 2 Abs. 2 WPO auch die geschäftsmäßige Hilfe-
leistung in Steuersachen. Daher richtet sich die
Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen
den Beklagten aus seiner Tätigkeit als Wirt-
schaftsprüfer ausschließlich nach g 51a WPO,
der Berufsordnung, der er bei Ausübung seiner
Tätigkeit unterliegt (vgl. BGHZ 78, 335, 343).



I
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Wirt s chaft s p rüfe rhaftung
- Verjährung, Bilanzerstellung, g 51a WPO
- Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen

Arbeiten?
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.12.1999 - I3 U 5/99)

Leitsätze (d. Red,):

1. Der Nur.Wirtschaftsprüfer unterliegt der
rr'erjährungsfrist des g SXa WPO' wenn er aus
einer Bilanzerrstellung in Regf e,s s genemrnen
wird.

2. Die Verjährung beginnt mit Bekanntgabe
des schädigenden Steuerbescheides.

*
3. Die Sekundärhaftung gilt im Bereich der
IAFi rtcrh aft'cn*iifarlh.e flir n c n inlr f

Zum Sachverhalt:

Die Kläger nehmen den Beklagten aus seiner
Tätigkeit bei Aufstellung des Jahresabschlusses
1986 für die G. auf Schadenersatz in Anspruch,

ni^ rzlr-^-:.. -.. .\ :-+ l:^ D^-L+^-^-Lf,^I-^-:-urc \rd5,crrtL Lu L) lJL ulE r\ELllLJlldLlllulöcrru

der G., deren Gesellschafter der Vater des Klä-
gers zu 2) zu 4O% und der Kläger zt 2) ztr 60%
.,l/aren, V. verstarb am 16.12,1989 und wurde von
seiner Frau beerbt, die wiederum nach ihrem
Tode am 26.70.7990 von ihren Kindern, dem
Kläger zu 2) und dessen Schwester, beerbt wurde.

Die den beiden Erben gesamthänderisch angeb-
lich zustehende Forderung macht der Kläger
zu 2) neben seiner eigenen Forderung im eigenen
Namen geltend.

Die G. hatte im Jahre 1940 eine Unterstützungs-
kasse für die Invaliden-, Alters- und Hinterblie-
benenversorgung ihrer Arbeitnehmer gegründet.
Die Versorgungsleistungen wurden aus einem
Kapitalbetrag bestritten, den die G, der Kasse

zur Verfügung gestellt hatte und den diese der
G. darlehensweise zur Verfügung stellte, soweit
er nicht zur Befriedigung der Versorgungsan-
sprüche benötigt wurde.

Da dieser Kasse ab 1980 keine Mittel mehr zur
Verfügung standen, wurde den ab 1981 einge-
stellten Arbeitnehmern keine Zusatzversorgung
mehr zugesagt. Die G. zahlte in der Folgezeit
aber an die Unterstützungskasse den Jahres-
betrag der Versorgungsbezüge, die ihrerseits
die Ansprüche der Versorgungsempfänger be-
friedigte.

Der Beklagte, der als Wirtschaftsprüfer firmiert,
erhielt im Jahre 1987 den Auftrag, den Jahres-
abschluss für das Jahr 1986 zu erstellen und
angesichts des hohen Gewinns vor Steuern von
2,4 Mio. DM in rechtlich zulässiger Weise derart
zu vermindern, dass lediglich ein geringerer
Teil der Besteuerung unterliege. Dem Auftrag
lagen die von dem Beklagten verwandten All-
gemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfergesellschaften vom
1.10.1983 zugrunde.

In der am 19.11.1987 fertig gestellten Jahres-
abschlussbilanz wies der Beklagte zur Reduzie-
rung des zu versteuernden Gewinns nach g 6a
EStG auf der Grundlage eines rentenmathemati-
schen Gutachtens zur Befriedigung der jetzigen
rnÄ d111.ii^€ri66n \/6r.^r ii-lrä rlrc

Zusagen der Unterstützungskasse eine Rück-
stellung in Höhe von 200.301 DM aus, was das
Finanzamt unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung gemäß g 164 Abs. 1 AO zunächst in dem
Feststellungsbescheid für 1986 vom 22.1.1988
berücksichtigte. Auf der Grundlage dieses Be-

scheides ergingen der Gewerbesteuerbescheid
für das Unternehmen und die Einkommensteuer-
L^--L ^: ) ^ C-'r- l:^ 

^^^^ll^^L 
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Aufgrund einer Betriebsprüfung im Jahre 1988
erließ das Finanzamt unter dem 14.2.1989 einen
geänderten Feststellungsbescheid, durch den
der zu versteuernde Gewinn der Rechtsvorgän-
gerin der Klägerin zu 1) für das Jahr 1986 unter
Nichtanerkennung der Pensionsrückstellung auf
2.780.633 DM festgesetzt wurde. Auf der Grund-
lage des geänderten Feststellungsbescheides
änderte die Stadt M. mit Gewerbesteuerheran-
ziehungsbescheid vom 72.4.7989 den einheit-
lichen Gewerbesteuermessbetrag zn Lasten der
Klfgerin zu 1).

Ebenfalls auf der Grundlage des geänderten
Feststellungsbescheides wurde durch Bescheide
des Finanzamts vom 15.3.1989 die von den Ge-

sellschaftern und dem Kläger zu 2) und dessen
Ehefrau zu zahlende Einkommensteuer gegen-
über dem früheren Einkommensteuerbescheid
zu deren Lasten abgeändert.

Die Einsprüche gegen den Feststelltingsbescheid
vom 74.2.7989 und den einheitlichen Gewerbe-
steuermessbetragsbescheid vom 72.4.7989 wurden
zurückgewiesen; die Klage wurde durch Urteil
des Finanzgerichts vom 10.10.1994 abgewiesen,

Unstreitig schuldete die Erbengemeinschaft .

mit Rücksicht auf die Nichtanerkennung der

Umso weniger kann nachvollzogen werden, dass

sich der Kläger von dem Vorgänger des Beklag-
ten u.a. deshalb getrennt haben will, weil er die
Anmeldung zur Unfallversicherung nicht vorge-
nommen habe.

Die Zeugenaussage gibt keinen Anhaltspunkt
für die Annahme, die von dem Kläger und der
Zeugin seit Jahren vorgenommene Beurteilung
des gleichermaßen gegebenen Unfallrisikos des

Klägers - dass sich seine Tätigkeit in der Firma
geändert hatte, ist nicht vorgetragen - habe
sich geändert, so dass im Jahre 1992 eine Ver-
sicherung erforderlich geworden sei, Die wieder-
gegebene Motivation, ,,es solle alles in Ordnung
sein", überzeugt nicht.

Auch -.1'usste die Zeugin, drss ein Betliebsunfell
unverzüglich bei der BG zu melden ist. Vor dem

Jahre 1991 hatte sie eine solche Anmeldung
binnen drei Tagen nach dem Unfall für eine
Arbeitnehmerin vorgenommen.

Unglaubhaft ist die Aussage, die Anmeldung
des Unfalls des Klägers habe bis August 1994
gedauert, weil die Unterlagen bei dem Beklag-
r^- -^-.-^^^- ^^:^- l^- ^:^ -:^L! L^L^ ^--^:.^L^-LCU t,€wctcu DcrElr, u€I trc lrlLlrL lrduc clltlt'rrrll
können. Denn zum einen hätte die Zeugin nach
dem Unfall selbst ohne Unterlagen die BG an-
schreiben können - wczu sie angesichts ihrer
jahrelangen Tätigkeit in der Lohnbuchhaltung
in der Lage gewesen wäre -, zum anderen aber
steht dieser Aussageteil im Widerspruch zu
dem Vortrag des Klägers selbst.

Danach hat bereits nach dem Unfall im Mai
1994 ein Gespräch mit dem Beklagten statt-
gefunden, bei dem die Zeugin anwesend ge-

wesen sein soll. Der Beklagte war daher zu
erreichen, einer umgehenden Unfallmeldung
hätte nichts im Wege gestanden.

Das unstreitig im Mai 7994 geführte Gespräch
spricht für den Vortrag des Beklagten, erst zu
diesem Zeitpunkt habe er die Versicherung
überprüfen sollen, Denn zu diesem Zeitpunkt -
der Unfall war geschehen - bestand auch eine
nachvollziehbare Veranlassung für solches Ver-
halten.

Nach alledem kann die Aussage der Zeugin
die Behauptungen des Klägers nicht beweisen

g. Über den Inhalt der in Gegenwart der von
dem Kläger benannten Zeugen M. und R. von
dem Kläger genannten Gespräche mit dem
Beklagten ist kein weiterer Beweis zu erheben
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Der Vortrag des lüägers kann insoweit als wahr
unterstellt werden. Denn über eine Auftrags-
erteilung ist in diesen Gesprächen nicht aus-
drücklich gesprochen worden.

Nach dem Vortrag des Klägers ist man im ersten
Gespräch davon ausgegangen, er sei ordnungs-
gemäß versichert, im zweiten Gespräch ist fest-
gestellt worden, dass die Anmeldung zur
Pflichtversicherung und nicht zur freiwilligen
Versicherung vorgenommen worden sei, und
im dritten Gespräch hat der Beklagte erklärt,
in seinem Büro sei bedauerlicherweise ein
Fehler unterlaufen, die Anmeldung sei nicht
ordnungsgemäß erfolgt, er werde den Fehler
s e i n e r Ve r m ö ge n s s c h a d e n-H aftp f I i c h tve r s i c h e -

rung melden.

Zwingende Rückschlüsse darauf, dass im Jahre
1991 der Auftrag zur Anmöldung zur freiwilli-
gen Versicherung erteilt worden ist, lässt dieser
Vortrag des Klägers nicht zu. Denn dem Beklag-
ten war auch, ohne den Kläger zui freiwilligen
Versicherung anzumelden, ein Fehler bei der
Anmeldung unterlaufen, indem er den Gesell-
schafter-Geschäftsführer zur Pflichtversicherung

^Il^+ L^r+^ n:^-^- E^LI^.. -^i!i--^ -L--dllE,cllrcrucL lldLLr. ul€icr f clllcl zcrLrgLc d ucl

keine Folgen, weil die Beiträge erstattet worden
sind.

Auch die Bereitschaft des Iüägers, seiner Ver-
sicherung den Vorfall zu melden, lässt keine
zwingenden Rückschlüsse auf eine Auftrags-
erteilung zu, weil sie für sich kein Schuld-
anerkenntnis darstellt, zumal der Beklagte als
Versicherungsnehmer ohnehin nicht berechtigt
ist, ohne Rücksprache mit dem Träger der Be-
rufshaft'pflichtvers icherung ein Anerkenntnis
abzugeben (Senatsurt. v. 24.4.1997 - l3 U 108/96,
ct 1998,148).

4. Das Schreiben des Klägers vom 21.10.1994 an
die BG, gewürdigt im Zusammenhang mit der
Aussage der Zeugin S., ist, wie das Landgericht
zu Recht ausgeführt hat, als Gefälligkeitsschrei-
ben zu werten.

Es ist nachvollziehbar, dass der Beklagte nach
dem Unfall dem Kläger helfen wollte, nachdem
dieser schon mal - wenn auch aufgrund eines
Fehlers - als Pflichtversicherter bei der BG
gemeldet war, wenn auch - wie die Aussage der
Zeugin ergeben hat - nicht bewiesen ist, dass
die Anmeldung zu der freiwilligen Versicherung
Gegenstand des Auftrags war.
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Versicherungs schutz
- Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
- Baubetreuer
- Verstoß gegen Aufl<lärungs- und Hinweis-

pflichten
- Sachschaden
- Erfüllungssurrogatsanspruch
(OLC Stuttgart, IJrt. v. 2.4.1998 - 7 U 45/97, rkr.

nach Nichtannahme d. BCH, r+s 1999,318)

Leitsätze

1. Lehnt der Versichetet seine Leistung unter
Hinweis auf g 12 Abs. 3 WG ab, so begründet
dies ein rechtliches Interesse des Versiche-
rungsnehmers an einer Feststellungsklage selbst
dann, wenn es zweifelhaft erscheint, ob das

Ablehnungsschreiben die Frist des g 12 Abs. 3

in Gang gesetzt hat.

2. Ein Anspruch auf Deckungsschutz aus einem
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungs-
vertrag besteht selbst dann, wenn die gegen den
Versicherungsnehmer erhobenen Schadenersatz-
ansprüche nicht begründet sind.

3. Verstößt ein Baubetreuer gegen Beratungs-,
Aufklärungs- und Hinweispflichten, so gehört
der daraus entstehende Vermögensschaden
grundsätzlich zu dem mit der Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung versicherten
Risiko.

Zum Sachverhalt

Der I(läger hat mit der Beklagten den Ver-
mögens schaden-Haftpflichtversicherungsvertrag
vom 4.7.7991 abgeschlossen.

Vörtragsgrundlagen sind die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen zur Haftpflichtversiche-
rung für Vermögensschäden (AVB) und die
Risikobeschreibung und besondere Bedingungen
für die Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung von Wohnungs- und Baubetreuungsunter-
nehmen.

Der Kläger hatte mit den Mitgliedern der Bau-
herrengemeinschaft ,,H,-Str. 1" in B. einen Bau-
betreuungsvertrag geschlossen. Das Objekt
(Arztehaus mit Arztpraxen, einer Apotheke und
Wohnungen) wurde von den Bauherren vor-
rangig mit dem Ziel erworben, durch Sanierung
des Wohn- und Geschäftsgebäudes Steuervorteile
durch erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten
gemäß $ 7h ESIG zu erlangen.

Dazu arbeitete der I(läger eng mit der B.-Immo-
bilien GmbH zusammen, die sich auf Steuerspar-
immobilien und Denkmalsanierungen speziali-
siert hat.

Im Rahmen der notwendigen Bauarbeiten zum
Ausbau und zur Renovierung des Gebäudes
wurde aus bautechnischen Gründen vom ur-
sprünglichen Bauvorhaben samt genehmigten
Bauplänen abgewichen. Das Gebäude wurde bis
auf den Keller und die Fundamente vollständig
abgerissen. Daher verweigert die Stadt B. die
Bescheinigung, dass eine Sanierungsmaßnahme
gemäß $$ 7h EStG, 177 BaUGB vorliege.

Wegen der entgangenen Steuervorteile machen
die Bauherren in erster Linie gegen die.B.-Immo-
bilien GmbH Schadenersatzansprüche geltend.
Daneben sind von den Bauherren in einer Woh-
nungseigentümerversammlung im Beisein des

I(lägervertreters mündlich Ansprüche auch
gegen den I(läger in'seiner Eigenschaft als Bau-
betreuer angekündigt worden.

Die Bauherren werfen dem Kläger vor, er habe
es unterlassen, sie zu informieren, als erkenn-
bar geworden sei, dass der vorübergehende
Abriss des Gebäudes unumgänglich sei und dass

deshalb der Verlust der Sonderabschreibung
nach g 7h EStG drohe. Sie hätten sich dann
immer noch dafür entscheiden können, das

Dach notfalls abzustützen, während das darun-
ter liegende Mauerwerk abgebaut und erneuert
wurde. Der Kläger bestreitet eine Haftung den
Bauherren gegenüber.

Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte
rnüs se aufgrund der Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für den Schaden aufl<om-
men. Der eingetretene Schaden sei ein Ver-
mögensschaden. Die gegen den Kläger geltend
gemachten verlorenen Steuervorteile seien
weder Personen- noch Sachschäden.

Die Berufung ist zulässig. Sie hat auch in der
Sache Erfolg.

Aus den Gründen

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten be-
steht ein Rechtsschutzinteresse für die Klage.

Zwar war die Wohnungseigentümerversamm-
lung, in der dem Kläger die mögliche Geltend-
machung von Ansprüchen der Bauherren ange-
kündigt wurde, bereits im Mai 1995. Den münd-

Das frir die Klägerin zuständige Finanzgericht
hatte trotz der ins Feld geführten EG-recht-
lichen Gesichtspunkte noch am 18.8.1992 (5 V
6387/91 A IU], EFC 1993, 264) keine Zweifel an
der Richtigkeit der Rechtsprechung des BFH.

b) Allerdings sind die Fragen, die das Finanz-
gericht Hamburg dem EUGH durch Beschluss
vom22.72.7992 vorgelegt hat und die dann zu
der Entscheidung vom 5.5.1994 (BS|BI ll, 548)
geftihrt haben, in der Ausgabe der Zeitschrift
,,Deutsches Steuerrecht" vom 26.3.1993, also
noch vor Ablauf der hier bedeutsamen Ein-
spruchsfris t am 22.5.7993, veröffentlicht wor-
den. Dem Beklagten kann jedoch nicht der Vor-
wurf gemacht werden, diese Veröffentlichung
unbeachtet gelassen zu haben.

Ein Rechtsanwalt verstößt nur dann gegen seine
Sorgfaltspflichten, wenn er eine ständige, das
Mandatsverhältnis prägende Rechtsprechung
des zuständigen Untergerichts außer Acht lässt
(Zugehör, Handbuch der Anwaltshoftung, Rdnr. 579)
Ein vergleichbarer Sachverhalt liegt hier aber
nicht vor.

Es ist darüber hinaus zweifelhaft, ob ein Steuer-
berater die in der Zeitschrift ,,Deutsches Steuer-
recht" (DStR) veröffentlichten Entscheidungen
kennen muss. Späth (DSIZ 1990, 281) verffitt
die Ansicht, auch ein äußerst sorgfältiger und
gewissenhafter Steuerberater könne nur auf die
Veröffentlichungen im Bundessteuerblatt und
nicht auch auf die in den steuerlichen Fach-
zeitschriften verwiesen werden. Gräfe/Lenzen/
Schmeer (Steuerberaterhaftung 3. Aufl., Rdnr. 241)
neigen dagegen zu der Auffassung, die in der
Zeitschrift DStR veröffentlichten finanzgericht-
lichen Entscheidungen müsse ein Steuerberater
kennen.

Die Frage, ob letzterer Meinung, die im Vergleich
zu Rechtsanwälten recht hohe Anforderungen
an die Sorgfaltspflichten eines Steuerberaters
stellt, zu folgen ist, kann aber dahinstehen.
Selbst wenn man sich ihr anschließen wollte,
bliebe die Frage, ab welchem Zeitpunkt der
Steuerberater von einer in der Zeitschrift DSIR
veröffentlichten finanzgerichtlichen Entschei-
dung Kenntnis nehmen muss.

Für die I(enntnisnahme höchstrichterlicher
Entscheidungen wird einem Steuerberater
ebenso wie einem Rechtsanwalt eine I(arenz-
zeit von vier bis sechs Wochen zuzubilligen
sein (016 Köln, Urt. v. 4.9.1998, JURIS DOKNR
62r813).
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Die Information über die Entscheidungen
nachgeordneter Gerichte darf der Steuerberater
länger zurückstellen. Das gilt jedenfalls für die
Streitfragen, die - wie hier - nicht Gegenstand
einer aktuellen Diskussion sind.

In einem solchen Fall muss dem Steuerberater
eine zweimonatige l(arenzzeit eingeräumt
werden. Diese war hier, ohne dass aufzuklären
ist, wann die Ausgabe der Zeitschrift ,,Deutsches
Steuerrecht" vom 26.3,7993 aus geliefert worden
ist, bis zum Eintritt der Bestandskraft der
Steuerbescheide nicht abgelaufen.

c) Der Beklagte wäre aber auch dann nicht zum
Schadenersatz verpflichtet, wenn,man - ent-
gegen der Auffassung des Senats - eine Pflicht-
verletzung annehmen wollte. Es fehlte dann die
I(ausalität zwischen der Pflichtverletzung und
dem Schaden. Die Finanzverwaltung hätte
einen rechtzeitig eingelegten Einspruch des
Beklagten gegen die Umsatzsteuerbescheide
zurüclcgewiesen.

Erst durch Verfügung vom 9.9.1993 hat die Ober-
finanzdirektion Düsseldorf (DStR 7993, 1631 )
dem Ruhen von Einspruchsverfahren, bei denen
es um die Ermittlung der Bemessungsgrundlage
für die Umsätze von Geldspielautomaten mit
Gewinnmöglichkeit ging, allgemein zugestimmt.

Gleichzeitig hat die Behörde unter Hinweis auf
die einschlägige Rechtsprechung des Finanz-
gerichts Düsseldorf angeordnet, Anträge auf
Aussetzung der Vollziehung weiterhin abzuleh-
nen. Mithin wäre auch einem solchen Antrag
des Beklagten der Erfolg versagt geblieben.

2. Die Klägerin kann dem Beklagten schließlich
nicht vorwerfen, er hätte aufgrund des Vorbe-
halts der Nachprüfung, mit dem das Finanzamt
die Umsatzsteuerbescheide versehen hat, er-
kennen müssen, dass ein gerichtliches Verfahren
anhängig war.

Nach g 164 Abs. 1 AO können Steuern, so lange
der Steuerfall nicht abschließend geprüft ist,
allgemein oder im Einzelfall unter dem Vorbe-
halt der Nachprüfung festgesetzt werden.

So ist auch hier verfahren worden. Die Beschei-
de sind, wie die Klägerin im Berufungsrechtszug
selbst vorträgt, nach vorangegangener Betriebs-
prüfung für vorbehaltlos erklärt worden.
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kläger im Rahmen der ursprünglichen Beru-
fungsbegründung hält und nicht neue Gründe
nachschieben muss (Zöller/Gummer, ZPO 21. Aufl.,

9 519 Rdnr. 3I m.w.N.).

Hier ist zweifelhaft, ob die Berufungsbegrün-
dung auch darauf gerichtet ist, das erstinstanz-
liche Urteil bezüglich der Widerklage abzu-
ändern. Der Streitgegenstand der Leistungsklage
umfasst nicht den Streitgegenstand der negati-
ven Feststellungswiderklage. Es geht in jedem
Fall um andere Zeiträume. Da aber Gegenstand
des Rechtsstreits nur eine Pflichtverletzung des

Beklagten ist und die Parteien über die Höhe
des Schadens hicht streiten, liegt ein schwieri-
ges Abgrenzungsproblem vor,

Das blaucht dcl Senrt ni.cht zu entscheiden
(vgl. BVerfCE 60, 243, 246).Denn die Berufung
der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg,

II.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (NJW Ig98, 1486 m.w.N.J hat der
Steuerberater seinen Mandanten, von dessen
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gehen hat, umfassend zu beraten und ungefragt
über alle bedeutsamen steuerlichen Einzelheiten
und deren Folgen zu unterrichten. Insbesondere
muss der Steuerberater seinen Auftraggeber
möglichst vor Schaden bewahren und ihm den
nach den Umständen sichersten Weg zu dem
erstrebten steuerlichen Ziel aufzeigen und sach-
gerechte Vorschläge zu dessen Verwirklichung
machen.

Welche konkreten Pflichten aus diesen allgemei-
nen Grundsätzen abzuleiten sind, richtet sich
nach dem erteilten Mandat und den Umständen
des Einzelfalles.

1: Im Streitfall wirft die Klägerin dem Beklagten
in erster Linie vor, die Umsatzsteuerbescheide
1987 bis 1990 hätten mit Rücksicht auf ein beim
Europäischen Gerichtshof (EUGH) anhängiges 

,

Verfahren, das die umsatzsteuerrechtlichen
Bemessungsgrundlagen für die Besteuerung
von Geldspielautomaten zum Gegenstand hatte,
nicht Bestandskraft erlangen dürfen. Dieser
Vorwurf ist jedoch nicht gerechtfertigt.

a) Ein Steuerberater, der die Beratung eines
Mandanten übernimmt, beachtet dann die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt, wenn er die
veröffentlichte höchstrichterliche Rechtspre-
chung, an der das Bundesverfassungsgericht,

der Bundesfinanzhof (BFH) und der EUGH betei-
ligt sind, berücksichtigt. Gegen diese Sorgfalts-
pflichten hat der Beklagte nicht verstoßen. Im
Gegenteil:

Die Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 1987
bis 1990 sind auf der Grundlage des Urteils
des BFH vom 29.1.1987 (BStBl ll, 516) ergangen,
wonach jedes in einen Geldspielautomaten ein-
geworfene Geldstück ein Entgelt für die Über-
lassung des Automaten zum Spielen darstellt.
Das Bundesverfassungsgericht und der EUGH
hatten sich bis zur Bestandskraft der Steuer-
bescheide zu dem hier bedeutsamen.Gesichts-
punkt noch nicht geäußert.

Die Klägerin vermag auch keine finanzgericht-
liche EntscheiCung zu benennen, dle sich nit
der Rechtsprechung des BFH auch nur im Ansatz
kritisch auseinander gesetzt hätte. Zwar sind in
der Literatur Bedenken gegen die Vereinbarkeit
dieser Rechtsprechung mit dem EG'Recht er-
hoben worden (2.8. Reiß, BB 1991, 1764). Ab-
weichende Stimmen im Schrifttum muss der
Steuerberater bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben in der Regel nicht berücksichtigen.

Allerdings darf er, ähnlich wie ein Rechtsanwalt,
nicht blind auf den Fortbestand der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung vertrauen. Es kommt
darauf an, mit welchem Grad an Deutlichkeit
(Evidenz) eine neue Rechtsentwicklung in eine
bestimmte Richtung weist und eine neue Ant-
wort auf bisher anders entschiedene Fragen
nahe legt (BGH, NJW 1993, 3323, 3325).

Dass sich noch vor dem Ablauf der Einspruchs-
frist eine Entwicklung hin zu der Auffassung
abzeichnete, die schließlich vom EuGH ver-
treten worden ist, hat die Klägerin nicht durch
eine einzige Fundstelle belegt.

Vielmehr dürften die Finanzverwaltung und die
Finanzgerichte von den Schlussanträgen, die der
Generalanwalt am 3.3.7994 in der dem EUGH

vorgelegten Rechtssache gestellt hat (UR 1994,

178) , iberrascht worden sein (vgl. Lausterer, UR

1994, 183 mit ausführlichen Hinweisen zur Recht-

sprechung der Finanzgerichte) , zumal selbst die
EG-Kommission die deutsche Auffassung teilte,
dass als Besteuerungsgrundlage beim Betreiben
von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit
der von dem Spieler tatsächlich eingesetzte
Gesamtbetrag einschließlich der Spielgewinne
anzusetzen sei (Antwort der Kommission vom

28.10.1992 auf die Anfrage des Abgeordneten
Rogalla, UR 1993, 194).

lichen Erklärungen in dieser Wohnungseigen-
tümerversammlung folgten keine schriftlichen
Zahlungsanforderungen an den Kläger. Die mit
der Klageschrift insoweit vorgelegten Schreiben
sind an die B.-Immobilien GmbH gerichtet. Da-
her liegt die Möglichkeit, dass die betroffenen
Bauherren letztendlich keine Ansprüche gegen
den Kläger geltend machen werden, durchaus
nahe.

Bei isolierter Betrachtung dieses Sachverhalts
erscheint ein Rechtsschutzinteresse des Klägers
für den vorliegenden Rechtsstreit fraglich.

Der Senat folgt den Ausführungen des ICägers,
wonach für diesen ein Rechtsschutzinteresse
deshalb gegeben ist, weil die Beklagte dem
Kläger llllt Scbreiben r.'on 22.11.1995 unter Hil-
weis auf $ 12 Abs. 3 WG mitgeteilt hat, sie sei
jedenfalls dann von der Verpflichtung zur Leis-
tung im vorliegenden Fall frei, wenn der Kläger
einen vermeintlichen Deckungsanspruch nicht
binnen 6 Monaten ab Zugang dieses Einschrei-
bens durch Klageerhebung gegen die Beklagte
geltend mache.

D^: l.:^-^- c^-Ll^^^ ..ii--+^ A^- ta1Ä^^- ,.1:^ Ll^^^DEI UlgJSl üdLurd6t urunnLg uEr \rd6cr ulc ^roöL
erheben, wenn er nicht Gefahr laufen wollte,
a[ein wegen der Versäumung der Frist von $ 12

Abs. 3 Vr/G seinen Deckungsanspruch gegen
die Beklagte zu verlieren.

Es erscheint möglich, dass das Schreiben vom
22.77.7995 deshalb keine Rechtswirkungen ent-
faltet hat, weil Voraussetzung filr das Ingang-
setzen der Frist von S 12 Abs. 3 WG ist, dass
der Berechtigte einen Anspruch auf die Leis-
tung aus dem Vertrag erhoben hat. Dies könnte
im vorliegenden Fall fraglich erscheinen. Das

Schreiben des Klägers vom 4.9.1995 ist in Form
einer Anfrage gehalten, allerdings unter Schilde-
rung des Sachverhalts, Vorlage von Unterlagen
und Bezugnahme auf Schreiben des Klägerver-
treters. Wegen dieses Inhalts ist die Auffassung
vertretbar, das Schreiben enthalte die Geltend-
machung eines Anspruchs gegen die Beklagte,
auch wenn der Kläger hierfür die Form einer
Anfrage gewählt hat.

Bei dieser Sachlage kann der Kläger nicht da-
rauf verwiesen werden, er habe darauf vertrauen
können, dass das Schreiben vom 22.11.1995
keine Wirksamkeit entfalten werde.

Das Rechtsschutzinteresse des Klägers ist auch
nachträglich nicht entfallen. Die Beklagte war
entgegen der Anregung des Senats nicht bereit,
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auf die ihr nach g 12 Abs. 3 WG möglicherweise
gewährte Position zu verzichten bis zur Klä-
rung, ob der Kläger von den Bauherren tatsäch-
lich in Anspruch genommen wird.

2. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen
Anspruch auf Deckungsschutz nach Maßgabe
des abgeschlossenen Versicherungsvertrages.

Dieser Anspruch besteht selbst dann, wenn die
von den Bauherren gegen den Kläger geltend
gemachten Schadenersatzansprüche nicht
begründet sind. Dies ergibt sich aus g 3 II Nr. 1

AVB, wonach der Versicherungsschutz sowohl
die Abwehr unbegründeter als auch die Befrie-
digung begründeter Schadenersatzansprüche
umfasst.

Ob und inwieweit die Bauherren gegen den
Iüäger Schadenersatzansprüche haben, ist im
vorliegenden Rechtsstreit ohne Bedeutung.
Über diese Frage ist ausschließlich im Haft-
pflichtprozess zu entscheiden. Darüber, ob der
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegen-
über eintrittspflichtig ist, ist im Deckungs-
prozess zu entscheiden (s. BGH, VersR 1992,
EEa 1trAn'PAmnr/la-^h.i.l =tt E 1ra rfr/. D)^" EJWVt tJVat Luttgtt9ru, zu 3 t+J v vv ,luut, J

m.w.N.).

3. Der Senat folgt nicht der Auffassung des LG,
der Anspruch gegen die Beklagte auf Gewährung
von Versicherungsschutz sei ausgeschlossen,
weil das in Frage stehende Risiko außerhalb des
Baubetreuungsvertrags liege.

Nach der Darstellung des Klägers wird er von
den Bauherren dafür verantwortlich gemacht,
dass diese die ftir die steuerliche Sonder-
abschreibung gemäß S 7h EStG erforderliche
Bescheinigung der zuständigen Gemeinde-
behörde nicht erhalten haben. Die Bauherren
werfen ihm vor, er habe sie von der Erforder-
lichkeit des vorübergehenden Abrisses des
Daches nicht informiert.

Der von den Bauherren geltend gemachte Scha-
den ist ein Vermögensschaden, der nach Dar-
stellung der Bauherren auf'der Verletzung der
Pflichten des Klägers als Baubetreuer beruht.
Dies gehört grundsätzlich zum versicherten
Risiko.

Der Iüäger hatte als Baubetreuer grundsätzlich
Beratungs-, Aufklärungs- und Hinweispflichten,
u.a. auch die Pflicht, die Bauherren rechtzeitig
tlber nachteilige Entwicklungen des Bauvor-
habens zu unterrichten.
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In $ 2 Nr. 3 (g) des Baubetreuüngsvertrages ist
ausdrücklich vereinbart, dass die wirtschaft-
liche Betreuung insbesondere die laufende
Unterrichtung der Bauherrengemeinschaft über
alle das Bauvorhaben betreffenden wesentlichen
Geschäftsvorfälle umfasst (zu den Pflichten eines
Bautreuhönders s. Werner/Pastor, 8. Aufl., Rdnr.
1539-1541, und zur Verpflichtung der steuerlichen
Überwachung durch einen Bautreuhönder s. BCH,

NJW-RR r 991, 660) .

Nach der Darstellung des Klägers wird ihm eine
Verletzung dieser Verpflichtung vorgeworfen,
nicht aber, er habe Steuervorteile zugesagt, die
dann nicht gewährt worden seien. Nur ein sol-
cher Vorwurf könnte durch g 9 Abs. (2) des Bau-
betreuungsvertrages ausgeschlossen sein. Nach
dieser Bestimmung werden Steuervorteile vom
Betreuer nicht zugesagt.

4. Das LG ist zu Unrecht der Auffassung der
Beklagten gefolgt, nicht gedeckt seien Haft-
pflichtansprüche auf Ersatz eines nicht zu reali-
sierenden Steuervorteils. Dabei werde, soweit
der Steuervorteil überhaupt vertraglich geschul-
det sei, ein Erfüllungssurrogat verlangt. Nach
g 4 Abs. 1 Nr. 6 Abs. 3 AHB sei ein Versicherungs-
schutz hierfür ausgeschlossen.

Dem folgt der Senat nicht. Vielmehr schließt
sich der Senat der Auffassung von Prölss/Martin,
25. Aufl., zu g 1 AVB Vermögen an, wonach es
sich bei den AVB Vermögen um eine eigen-
ständige Regelung handelt, die nicht auf den
AHB aufbaut, so dass kein Anlass besteht, den
Einwand des Erfüllungssurrogats zuzulassen.

Es handelt sich im vorliegenden Fall auch nicht
um ein Erfüllungssurrogat. Die Bauherren
machen nicht geltend, der Iüäger habe seine
vertragliche Verpflichtung verletzt, ihnen
einen Steuervorteil zu verschaffen. Sie begrün-
den einen möglichen Anspruch vielmehr, wie
ausgeführt, mit der Verletzung einer vertrag-
lichen Hinweispflicht.

Es geht also nicht um die Erfüllung des Bau-
betreuungsvertrages oder um ein Erfüllungs-
surrogat, sondern um Schadenersatz im
Sinne der gesetzlichen Haftpflichtbestimmun-
gen (BGH, VersR 1981,771;Sptite, zu 5 4 AHB
Rdnr. 174).

5. Ohne Erfolg vertritt die Beklagte die Auffas-
sung, es handele sich um einen Vermögens-
schaden, der sich aus einem Sachschaden her-
leite($1IAVB).

Diese Vorschrift kommt jedoch nicht zur An-
wendung. Was unter einem Sachschaden zu
verstehen ist, ist im Wege der Auslegung nJ
ermitteln. AVB sind grundsätzlich so auszu-
legen, wie sie ein durchschnittlicher Versiche-
rungsnehmer bei verständiger Würdigung, auf-
merksamer Durchsicht und Berücksichtigung
des erkennbaren Sinnzusammenhangs ver-
stehen mrss (Römer/Langheid, vor I I VVG

Rdnr. 2 m.w.N.).

Danach kann im vorliegenden Fall nicht von
einem Sachschaden ausgegangen werden.

Es ging nicht darum, dass das umzubauende
Gebäude beschädigt wurde, weil z.B. infolge
falscher Baumaßnahmen eine Wand zusam-
menbrach. Vielmehr wurde das Gebäude um-
gebaut, indem einzelne Teile entfernt und
dann wieder aufgebaut wurden. Eine solche
Entfernung einzelner Teile eines Gebäudes im
Wege eines von allen Beteiligten gewollten
Umbaus kann nach den genannten Auslegungs-
grundsätzen nicht als Sachschaden angesehen
werden.

6. Zu Unrecht ist das LG davon ausgegangen,
g 4 Nr. 5 AVB finde Anwendung, wonach Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen ist, weil Haft-
pflichtansprüche wegen Schadenstiftung durch
wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift,
Anweisung oder Bedingung des Machtgebers
oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung nicht gegeben seien.

Der Kläger bestreitet mit Entschiedenheit jedes
wissentliche Abweichen von irgendwelchen
Bestimmungen. Er trägt hierzu vor, er sei aus
allen Wolken gefallen, als er gehört habe, die
Stadt B. werde die erforderliche Bescheinigung
nach g 7h ESIG nicht erteilen. Anhaltspunkte
dafür, dass dies unrichtig sein könnte, bestehen
nicht.

Wenn der Ifläger dem Abweichen von der
ursprünglichen Planung jedoch keine Be-

deutung beimaß, kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass er wissentlich seine Ver-
pflichtung zur Unterrichtung der Bauherren-
gemeinschaft über die das Bauvorhaben
betreffenden wesentlichen Geschäftsvorfälle
verletzt hat.

Steuerberaterhaftung
- I(enntnis des .Steuerrechts
- I(arenzfrist
- USt, Geldspielautomaten
- DSIR
(oLG Düsseldorf, Urt. v. 25.5.2000 - t3 U 76/99)

Leitsatz:

Für die Kenntnisnahme höchstrichterlicher
Entscheidungen wird dem Steuerberater eine
Karenz,zeit von vier bis sechs Wochen zuge.
billigt. Über Entscheidungen nachgeordneter
Gerichte, die nicht Gegenstand einer aktuellen
Diskussion sind, muss der Steuerberater nicht
vor Ablauf von zwei Monaten nach deren Ver-
öffentlichung informieft sein.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin macht gegen den beklagten Steuer-
berater Schadenersatzansprüche wegen der ver-
späteten Einlegung von Rechtsmitteln gegen
Umsatzsteuerfestsetzungen geltend.

Die I(lägerin ist Betreiberin von Geldspielauto-
maten mit Gewinnmöglichkeit. Als Steuerbera-
ter der Klägerin fertigte der Beklagte die Umsatz-
steuerbescheide für die Jahre 1979 bis 1990.
Nach vorangegangener Betriebsprüfung erklärte
das Finanzamt die Umsatzsteuerbescheide 1987
bis 1990 unter dem 19.4.1993 für vorbehaltlos,
Die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen
diesen Bescheid lief am 22.5.7993 ab.

Bis zum Mai 1994 setzte die Finanzverwaltung
die Umsatzsteuer für Geldspielautomaten mit
Gewinnmöglichkeit auf der Basis fest, dass sie
den bei der Leerung der Automaten vorhande-
nen Inhalt mit 1,5 multiplizierte. Nach einem
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
5.5.1994 bildet dagegen nur der Kasseninhalt
die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer
bei derartigen Umsätzen. Die Entscheidung
wirkte sich allerdings nicht mehr auf die bis
zu diesem Zeitpunkt bereits bestandskräftigen
Umsatzsteuerbescheide aus.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, der
Beklagte hätte die Problematik hinsichtlich der
Festsetzung der Umsatzsteuer bei Umsätzen aus
Geldspielautomaten zumindest kennen und
vorsorglich Rechtsmittel einlegen müssen. Für
die Jahre 1987 bis 1990 sei ihr ein Schaden von
362.962,67 DM entstanden, wovon sie einen Teil-
betrag von 10.000 DM geltend mache.
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(Anträge . .. )

Der Beklagte hat die Verletzung von Sorgfalts-
pflichten in Abrede gestellt und die Einrede der
Verjährung erhoben.

Durch Urteil vom 6.4.1999 hat das Landgericht
die Klage abgewiesen und der Widerklage statt-
gegeben. Zur Begründung hat es im Wesent-
lichen ausgeführt, bis zum Ablauf der Ein-
spruchsfrist gegen den Bescheid vom 79.4.1993
habe es keine höchstrichterliche Rechtspre-
chung gegeben, die Anhaltspunkte für eine
Fehlerhaftigkeit der Umsatzsteuerbescheide
1987 bis 1990 gegeben hätte. Auch habe die
Klägerin nicht dargetan, dass eine Rechtspre-
chungsänderung für den Beklagten vorherseh-
bar gewesen sei.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin
mit der form- und fristgerecht eingelegten Beru-
fung. Die Iflägerin vertritt die Ansicht, dem
Beklagten hätte bekannt sein müssen, dass ein
Iflageverfahren bezüglich der Umsatzsteuer bei
Umsätzen aus Geldspielautomaten anhängig
gewesen sei.

(Anträge . .. )

Die Berufung hat in der Sache keinen Erfolg

Aus den Gründen:

Es ist bereits zweifelhaft, ob die Berufung der
Klägerin insgesamt zulässig ist.

Zwar war die Klägerin nicht gehindert, die zu-
nächst beschränkt eingelegte Berufung zu er-
weitern. Die Mö'glichkeit, den Antrag auf einen
weiteren Teil des angefochtenen Urteils zu er-
strecken, bleibt dem Rechtsmittelführer ledig-
lich verschlossen, wenn seiner Erklärung in
der Rechtsmittelschrift zu entnehmen ist, dass
er im Übrigen auf das Rechtsmittel verzichte
(B0HZ 88, 360, 363).In der Berufungsbegründung
ist jedoch nicht der klare und eindeutige Wille
der Klägerin zum Ausdruck gekommen, das
erstinstanzliche Urteil hinsichtlich der Wider-
klage hinzunehmen.

Allerdings ist die Erweiterung der Berufung
nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist bis
zum Schluss der letzten mündlichen Verhand-
lung nur zulässig, sofern sich der Berufungs-

I.
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II

Diese Sachbehandlung rügt die Revision zu
Recht als verfahrensfehlerhaft.

1. Ob ein Verfahrensmangel vorliegt, ist aus
der materiell-rechtlichen Sicht des Erstrichters
zu beurteilen, und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob das Berufungsgericht sie teilt oder nicht
(st. Rspr., vgl. BGHZ 86, 218, 221; BGH, urt. v.

10.12.1996 - vt zR 314/95, NJW 1997, 1447 f).

Das Berufungsgericht, das dies nicht verkannt
hat, hat gemeint, darauf abstellen zu können,
dass das Landgericht über die Frage, wann die
Honorarvereinbarung zustande gekommen ist,
Beweiserhebung angeordnet und, wie zu ergän-
-^-:^! 
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Zeugen vernommen hat. Diese Ansicht ist ver-
fehlt. Ob eine unterbliebene - weitere - Beweis-
erhebung hätte durchgeführt werden müssen,
richtet sich nach der rechtlichen Beurteilung,
die das Erstgericht seinem Urteil zugrunde
gelegt hat.

Das Landgericht hat in den Entscheidungsgrün-
cien seines Urteiis ausgeführt, die Bekiagte habe
unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses nicht bewiesen, dass der Kläger die Verein-
barung durch unzulässigen Druck herbeigeführt
habe. Deshalb komme es auf die Frage, wann die
Vertragsurkunde für die Beklagte unterzeichnet
worden sei, nicht an. Von diesem Standpunkt
aus war eine - weitere - Beweiserhebung nicht
geboten. Die Voraussetzungen für eine Zurück-
verweisung nach g 539 ZPO waren auf dieser
Grundlage nicht gegeben.

2. Das Landgericht hat freilich als zusätzliche
Begründung angeführt, ,,das Vorbringen der
Parteien in den nicht nachgelassenen Schrift-
sätzen ... (lasse) die Kammer gernäß g 296a ZPO
unberücksichtigt". Ob damit gesagt werden soll-
te, das in dem nachgereichten Schriftsatz der
Beklagten enthaltene Vorbringen einschließlich
des dazu benannten weiteren Zeugen sei doch
beweiserheblich, ist unklar. Auch wenn es so
gewesen sein sollte, wäre es nicht verfahrens-
fehlerhaft gewesen, die mündliche Verhandlung
nicht wieder zu eröffnen.

Das Berufungsgericht scheint der Ansicht ge-
wesen zu sein, eine Pflicht zur Wiedereröffnung
bestehe immer dann, wenn aus der Sicht des
Erstgerichts das nachgeschobene tatsächliche
Vorbringen entscheidungserheblich sei. Das
entspricht nicht der Rechtslage.

Die Wiedereröffnung der mündlichen Verhand-
Iung aufgrund neuen, nicht gemäß $ 283 ZPO
nachgelassenen Vorbringens ist - von dem hier
nicht zu erörternden Sonderfall eines Wieder-
aufnahrnegrundes abgesehen (vgl. dazu BGHZ 30,
60, 66; 53, 245, 262) - nur dann geboten, wenn
dieses Vorbringen ergibt, dass es aufgrund eines
nicht prozessordnungsmäßigen Verhaltens des
Gerichts, insbesondere einer Verletzung der
richterlichen Aufklärungspflicht (S 139 ZPO)
oder des Anspruchs aufrechtliches Gehör,
nicht rechtzeitig in den Rechtsstreit eingeftihrt
worden ist (BGHZ 30, 60, 65; BGH, Urt. v.

7.10.1992 - Vilt ZR r99/9r, NJW r993, 134; v.

8.2.1999 - il ZR 261/97, MDR 1999,758 f).

Im Übrigen steht der Wiedereintritt in die
,--,.r,, rti -,- lr,,-lrluli.LttlLllE vctlldll(ttullB lllr rlctcll .DLlllcssctl llcD

Gerichts (BCH, Urt. v. 21.2.1986 - V ZR 246/84,
NJW 1986, 1867, t868).

Im vorliegenden Fall wusste die Beklagte auf-
grund des nach g 358a ZPO erlassenen Beweis-
beschlusses des Landgerichts, dass darüber,
wann die Honorarvereinbarung zustande ge-

kommen war, Beweis erhoben werden sollte.
Dafür, dass sie ihre neue Darsteiiung - angeb-
liche damalige Auslandsabwesenheit ihres
geschäftsführenden Gesellschafters - ein-
schließlich des Beweisantritts daftir erst nach
Schluss der mtindlichen Verhandlung vortrug,
war nicht das Gericht, sondern allein sie selbst
verantwortlich.

Solche Nachlässigkeiten auszugleichen ist nicht
Sinn der Möglichkeit, die mündliche Verhand-
lung wieder zu eröffnen. Es gibt auch keinen
Anhaltspunkt dafür, dass das Landgericht diese
Möglichkeit nicht einmal gesehen und erwogen
hätte. Eine Erörterung dieses Punktes in den
Entscheidungsgründen des Urteils war nicht
erforderlich (vgt. BGH, Urt. v. 2.4.1958 - V ZR

203/56, JR r9s8, 344,345).

3. Für den mit der Klage ebenfalls geltend
gemachten Anspruch auf Zahlung von Steuer-
beratervergütung in Höhe von 4.674,98 DM
spielt die Frage, ob die Vereinbarung über das
Anwaltshonorar wirksam war, keine Rolle.

Warum das Berufungsgericht die Sache auch
wegen dieses selbständigen Streitgegenstands
an das Landgericht zurückverwiesen hat, lässt
sich dem Berufungsurteil nicht entnehmen.
Die Revision rügt zu Recht, dass das Urteil in-
soweit nicht mit Gründen versehen ist (g 551
Nr. 7 ZPO).

Stichwortverz eichnis

Heft l-ll

Amtspflichtverletzung
- Gehör, rechtliches
- StB-Kosten

Anderkonto
- > des Steuerberaters
- Ausgleichspflicht

Anerkenntnis
- Berufshaftpflichtversicherung,

Anmeldung

Anlageberatung
- Abgrenzung

= > zur Steuerberatung
- Mitverschulden des Anlegers
- Schaden

= Vor- und Nachteile
- Zinsen

= >, unseriöse

Aufrechnung
- IJnnnrerfnrrlprrrno

= Fälligkeit, Vollwirksamkeit

Bankhaftung
- Treuhandkonto.

= Belehrungspflicht, Eigenkonto

Belehrungspflicht des RA
- Mediator

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Angebot des FA

- >, umfassende
- Beweislast

= Belehrung, unterlassene
- Ehegatten-Arbeitsverhältnis
- Fahrtenbuch

= Belehrung, unterlassene
- Gesetzgebungsverfahren

= Erbstc
= Firmenübertragung

- Relativ sicherster Weo
= Gesetzesänderung

- Sicherster Weg

Berufsgenossenschaft
- Auftrag zur Anmeldung

Berufung
- Klageänderung
- Klageanspruch

Berufungsbegründung
- Rechtsanwalt, zugelassener

Berufungsbegründungsfrist
- Mittellosigkeit der Partei
- Prozesskostenhilfeantrag

Betrug
- Beihilfe, S 27 StGB, des RA

Beweislast
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- Beweiswürdigung

= Auftrag, BG-Anmeldung
- Kausalität

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, USt
= > zwischen Pflichtverletzung

und Schaden

Bilanzerstellung
- Prüfungspflichten

= Pensionsrückstellung
= Verträge

DritthaftunC
- Abschlussprüfung
- Auskunftsvertrag, stillschweigender

= Kontaktaufnahme
- Prüfungsauftrag
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
= Umwidmung

- Schädigung, sittenwidrige
- Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
= Abschlussprüfung
= Gesellschafter
= Kapitalerhöhung
= Testat

Feststellungsklage
- Schadeneintritt

Freie Mitarbeiter
- Rechtsanwalt

= Rechtsweg, ArbeitstZivilgericht

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage

= Fristensicherung
- Ausgangskontrolle

= >, abendliche
- Empfangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch

= Ausgangskontrolle
= Fristverfügung

- Klebezettel

,= Organisationsverschulden
- Ablage, Sekretariat
- Klebezettel

= Terminladung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf
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- Fristlöschung
= Rechtsmittel

- Fristversäumnis, unverschuldetes
= Anweisung

- Klebezettel
= Falschadressierung
= Fristberechnung
= Postlaufzeit
= Routinefrist
= Schriftsatz, unvollständiger

- Organisationsanweisung
= Adressierung
= Fristen-/Ausgangskontrolle

- Rechtsmittelauftrag
= Fristlöschung

- Schriftsatz, unvollständiger
- Versäumnisurteil
- Vorfrist

= Bearbeitungszeit

Geldspielgeräte
- Rechtsprechungsänderung

= Kenntnis, Karenzfrist

Gesamtschuld/-schuldner
- Fehler des zweiten StB

- Treuhänder, Beteiligungsgesellschaft
= Innenverhältnis

- Grunderwerbsteuer
= Bemessungsgrundlage, Baukosten

- Haftung des Auftraggebers
für Vorunternehmer

- Hinterziehungszinsen
= Vermögensteuer

- Jubiläumsrückstellung
- Kapitalkonto

= Zinsen
- Kindergeld

= Einkünfte der Kinder
- Nachversteuerung, Arbeitnehmer
- Postlaufzeiten
- Prospekthaftung

= Treuhänder
- Prozessdauer
- Realsplitting

= Beschränkung, nachträgliche
= Unterhaltsleistung

- Solidaritätszuschlag
- Sozialversicherungsbeitrag

= Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
* Spekulationsgeschäft

= Kursgewinn
* Standesrecht

= Kollegialitätspflicht
= Versäumnisurteil, S 13 BORA

- Umsatzsteuer
= Befreiung, Rechtsform
= Entgelt, Umbuchungsgebühren
= Leistung, ärztliche
= Heileurythmisten, S 4 Nr. 14 USIG

- Veräußerungsgewinn
- Vermietung

= Flugzeug
= Nebenkostenumlage

- Vermittlungsausschuß
- Werbeverbot, Rechtsanwalt

= Presse, Gruppenfoto
- Werbungskosten

. = Ehegattenzahlung
- Wiedereinsetzung

= Postlaufzeit
- Zinsen

= Kapitalkonto

GmbH
- Geschäftsführer

= Selbstkontrahierungsverbot,
Befreiung

- Sacheinlage, verdeckte
= Anwaltsfehler
= Umwidmung

Honoraranspruch des RA
- Mediator, S 20 BRAGO

- Notgeschäftsführer

Honoraranspruch des StB/WP
- Aufrechnung

= Einforderbarkeit, fehlende
- Betriebsprüfung, g 29 StBGebV

Anspruch auf Wieder-
eröffnung der mündlichen
Verhandlung
- Verletzung der richterlichen Aufl<lärungs-

pflicht
- Verspäteter Sachvortrag
(BGH, Urt. v. 28.10.1999 - IX ZR 341/98)

Leitsatz:

Zu den Voraussetzungen einer Zurückverwei-
su'ng, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges
nach Eingang ein€s nachgereichten, nicht
nacbgelassenen Schriftsatzes die mündliche
Verhandlung nicht wieder eröffnet.

Zum Sachverhalt:

Der klagende Rechtsanwalt führte in den Jahren
7993194 im Auftrag der Beklagten Verhandlun-
gen mit Gläubigern, die diese dazu bewegen
sollten, auf einen Teil ihrer Forderungen zum
Zweck der Sanierung des Unternehmens der
Beklagten zu verzichten. Die Parteien schlossen
eine schriftliche Honorarvereinbarung, wonach
der Kläger für seine Tätigkeit ein Pauschalhono-
rar von 80.000 DM zuzüglich Mehrwertsteuer
erhalten sollte; die Urkunde weist als Ausstel-
lungsdatum den 16.11.1993 aus.

Der Kläger nimmt, nachdem er die Klage in der
ersten Instanz - einseitig - teilweise für erledigt
erklärt hat, die Beklagte auf Zahlung eines rest-
lichen Anwaltshonorars von 87.839,31 DM zu-
züglich Zinsen in Anspruch. Außerdem verlangt
er für steuerberatende Tätigkeit Zahlung von
4.674,98 DM zuzüglich Zinsen, Zug um Zug gegen
Herausgabe der noch in seinem Besitz befind-
lichen Buchhaltungsunterlagen der Beklagten.

Die Beklagte hat gegenüber der Anwaltshonorar-
forderung eingewandt, der Kläger habe ihr die
Honorarvereinbarung,,abgepresst". Er habe ihr
zu einem Zeitpunkt, als ein Anwaltswechsel
nicht mehr gut möglich gewesen sei - etwa im
Februar 7994 -, gedroht, er werde das Mandat
niederlegen, wenn sie ihm nicht die Zahlung
des die gesetzlichen Gebühren übersteigenden
Honorars verspreche; die unter diesem Druck
geschlossene Vereinbarung sei auf den 16.11.1993
zurückdatiert worden.

Auf der Grundlage dieses Sachvortrags hat die
Beklagte die Vereinbarung wegen Drohung an-
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gefochten und geltend gemacht, sie verstoße
gegen die guten Sitten.

Das Landgericht hat der Klage bis auf einen Teil
des Zinsanspruchs stattgegeben. Das Berufungs-
gericht hat unter Aufhebung des erstinstanz-
lichen Urteils die Sache an das Landgericht
zurückverwiesen. Dagegen richtet sich die Revi-
sion des Klägers.

Die Revision führt zur Aufhebung des Berufungs-
urteils und zur Zurückverweisung der Sache an
das Berufungsgericht.

Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung
wie folgt begründet:

Die Anfechtung durch die Beklagte sei jedenfalls
deswegen unwirksam, weil sie nicht innerhalb
der Jahresfrist des $ 124 BGB erklärt worden sei.
Die Honorarvereinbarung sei auch nicht nach

$ 138 BGB nichtig, wenn sie tatsächlich am
16.11.1993 zustande gekommen sei. Anders sei
es jedoch, wenn die Urkunde entsprechend der
Behauptung der Beklagten zurückdatiert worden
sei, Da4n spreche vieles dafür, dass die Verein-
barung der Beklagten ,,abgepresst" worden sei.

Dass die Honorarvereinbarung nicht am
16.11.1993 vom geschäftsführenden Gesellschaf-
ter der Beklagten unterschrieben worden sein
könne, habe die Beklagte in einem nach Schluss
der mündlichen Verhandlung vor dem Land-
gericht eingereichten Schriftsatz vorgetragen
und unter Beweis gestellt; danach habe sich
ihr geschäftsführender Gesellschafter in der
Zeit vom 13. bis zum 18.11.1993 im Ausland auf-
gehalten.

Der vom Landgericht nach g 296a ZPO nicht
berücksichtigte Schriftsatz habe es erforderlich
gemacht, gemäß $ 156 ZPO die mündliche Ver-
handlung wieder zu eröffnen.

Auf die Frage, wann die Honorarvereinbarung
unterschrieben worden sei, sei es auch nach
Auffassung des Landgerichts angekommen;
denn es habe sie in seinem Beweisbeschluss als
klärungsbedürftig angesehen, Der Verstoß gegen

$ 156 ZPO sei ein wesentlicher Verfahrensman-
gel, der zur Zurückverweisung nach $ 539 ZPO

führe.

2000, 108 2000, 31

2000, 732

2000, 21,7

2000, 80

2000, 237

2000, 158, 263
2000, 81

2000, 5

2000, 262
2000, 28

2000, 1s8
2000, 236
2000, ss

2000, 3

2000,236

2000, s4
2000, s4

2000, 4
2000, 277
2000,4
2000,2
2000, 56.

2000, 237
2000, 707

2000, 29

2000, 30

2000, 185

2000,5

2000, 237

2000, 278
2000, 13s
2000,72
2000,72

2000, 42
2000, 76

2000, 23

2000, 248

2000,
2000,
2000,
2000,
2000,
2000,

773
109
76

5

76
247

2000, 109
2000, 86

2000,
2000,
2000,
2000,
2000,

108
247

57

9

160 I

2000, 267

2000, 116, 193

2000,198

Geschäftsftihrung ohne Auftrag
* Fremdgeschäftsführungswille
- Parteivertreter, vollmachtsloser

Gewinnausschüttung, verdeckte
- GmbH-Geschäftsführer
- Notarfehler
- Selbstkontrahierungsverbot,

$ 181 BGB

GI Aktuell
- Aktivierung

= Dividendenforderungen
- Arbeitnehmerstatus, Rundfunk
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
= Lehrer

- Auskunftspflicht, $ 93 AO
= Stromversorger, Konten

der Kunden
- Belastung, außergewöhnliche

= Altenpflegeheim, Kosten
- Eigenheimzulage, Miteigentümer
- Einbringung, Steuervergünstigung
- Einmalzahlungen
- Erbfolge, vorweggenommene

= Last, dauernde
= Versorgungsleistungen

- Gestaltungsmißbrauch
= Kapitalanlagegesellschaft in Irland

- GmbH
= Kapitalerhaltungspflicht
= Rückerstattung von Auszahlungen
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schreitenden Teils entfällt, dem Gleichbehand-
lungsgebot des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes
(GG) entspricht.

Der BFH hat dazu ausgeführt, dass der Begriff
der Einkünfte in g 32 Abs. 4 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) der Legaldefinition
des $ 2 Abs. 2 ESIG entspricht. Damit ist der
BFH nicht der von der Vorinstanz (Finanzgericht
Niedersachsen) vertretenen Auffassung gefolgt,
statt der Einkünfte des Kindes sei dessen Ein-
kommen, d,h. der Gesamtbetrag der Einkünfte
vermindert um die Sonderausgaben und die
außergewöhnlichen Belastungen des Kindes,
anzusetzen.

Weiter hat der BFH entschieden, dass der für
drs fahr 1947 fr!1<lie Einkr!nfte uld Rezüge

des Kindes mit 12.000 DM zugrunde zu legende
Grenzbetrag, bei dessen Überschreiten der Kin-
dergeldanspruch der Eltern entfällt, sowohl
nach der Art der gewählten Bemessungsgrund-
lage als auch nach deren Höhe, verfassungs-
rechtlichen Anforderungen entspricht. Der
Gesetzgeber habe in Bezug auf den genannten
Grenzbetrag an die Einkünfte des Kindes an-
Ln ii nfan lzÄn - ^- ^h-^'^lr'l |.i^ Ä ^- ,{: ^ : - ^; * ^*v u Yv vur t\tllutl, glc ltl grugtll

Ausbildungsverhältnis beschäftigt sind, davon
Sozialversicherungsbeiträge abführen müssten.
Ar-rch die Höhe des Grenzbetrags für das Jahr
1997 genüge den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen.

Schließlich vertritt der BFH die Auffassung, es

sei im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot
des Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu beanstanden, dass
g 32 Abs. 4 Satz 2 ESIG keine Milderungsrege-
lung enthalte, sondern der Kindergeldanspruch
bei einer Überschreitung des Grenzbetrags
gänzlich und nicht nur in Höhe des den Grenz-
betrag überschreitenden Teils entfalle.
(BFH, Urt. v. 21.7.2000 - Vt R 153/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 72.9.2000

BFH: Keine,phasertgleiche Aktivielung von Divi.
d'endenforderungen

Mit Beschluss vom 7.8.2000 - GrS 2/99 hat der
Große Senat des Bundesfinanzhofs entschieden,
dass eine Kapitalgesellschaft, die mehrheitlich
an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt
ist, Dividendenansprüche aus einer am Bilanz-
stichtag noch nicht beschlossenen Gewinn.
verwendung der nachgeschalteten Gesellschaft
grundsätzlich nicht aktivieren kann.

Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt
zugrunde:

Eine GmbH (Klägerin), die zum 31.12.1985 über
einen Verlustvortrag von 10,2 Mio. DM verfügte,
erwarb am 23.12.1985 von ihrer ausländischen
Muttergesellschaft entgeltlich 84 v.H. der Aktien
an einer inländischen AG. Die AG erzielte für
1985 einen erheblicheh ausschüttungsfähigen
Gewinn. Die GmbH aktivierte deshalb zum
31.12.1985 ,,phasengleich" eine Einnahme aus
der Beteiligung an der AG in Höhe von rund
8,8 Mio. DM, obwohl die Hauptversammlung der
AG eine entsprechende Gewinnverwendung erst
am 24.6,1986 beschloss.

Nach der jetzt getroffenen Entscheidung des
Großel Sennts ist eine sclche phlsengleiche
Aktivierung unzulässig.
(BFH, Beschl. v. 7.8.2000 - GrS 2/99)

Pressemitteilung d, BFH v. 27.9.2000

GI Leitsätze

I Werbeverbot/'Rechtsa nwa lt/Stra ßenwerbu n g

1 Alloin ;i- DI .f-i^-iih^,1^- ^-'^'-Irli^k^-srIS ulr srrvYslLrrLIrLrr

Werbung kann eine dem Inhalt nach erlaubte
Werbung der Form nach unsachlich und rekla-
mehaft machen.

2. Die Integration anwaltlicher Werbung in eine
intensiv farbig gestaltete gewerbliche Werbe-
landschaft im öffentlichen Straßenraum kann
auch bei einer inhaltlich sachlichen Werbung
den reklamehaften Zug des Selbstanpreisens be-
wirken.
(OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.5.1999 - 6 W 56/99,
OLG-Report 1999, 167)

Steuerberate,rho.nor ar/ Sahrn en geb:ü h y'Ermesse n
des $teuerbrerate'rs

Bei Rahmengebühren hat der Steuerberater die
Gebührenbestimmung nach billigem Ermessen
vorzunehmen. Die vorgenommene Bestimmung
ist nicht zu beanstanden, wenn die angemessene
Gebühr um nicht mehr als 20% überschritten
wird. Dabei ist jeder Rechnungsposten (Gebüh-
rentatbestand) einzeln zu betrachten.
(Leitsatz nicht amtlich)
(AG Frankfurt/M., urt. v. 23.10.1998 - 3l C

1375/97 - 10, rkr., StB 1999, 350)

- Buchführung
= Gegenstandswert

- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV
= Aufrechnung
= Gegenstandswert

- Fälligkeit, g 7 StBGebV
= Buchführung

- Gebührenrahmen, g 11 StBGebV
= Ermessen (20%)

- Gegenstandswert
= Jahresumsatz

- Honorarvereinbarung
= >, mündliche
= Inhalt der >

- Rechtsberatung

I(ausalität
- Gesetzesänderung, ErbStG
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und

Schaden
= Beweisführung, g 287 ZPO

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, Vorsteuer

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Verhalten, beratungskonformes

I(enntnis des Steuerrechts
- Karenzfrist hei nerrer Rechtsprechr_rog
- USt, Geldspielautomaten
- Vorlagebeschluss zum EuGH
- Zeitschriften

= DSIR

Mitverschulden
- Kenntnis des Mandanten
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

- Zweitbeiater, Verschulden des >

$ 2s4 BGB

Mustereinspruch
- EUGH-Verfahren, anhängige

Nachbesserung
- Recht des StB zur >

= Buchführungsfehler

Notar
- Amtspflicht

= Treuhandtätigkeit
- Belehrungspflichten

= >, steuerrechtliche
= Schaden, drohender

- Ersatzmöglichkeit, anderweitige
= Betreuungstätigkeit
= Erfüllungsanspruch
= Schutzzweck,

$ 19 Abs. '1. Satz 2 BNotO
= Steuerberaterfehler
= Zeitpunkt der >

- Fälligkeitsbestätigung
- FnrmnirhfioLpit

= Treu und Glauben
- Parteivertreter, vollmachtsloser

= Rechtsanwalt
- Rechtskenntnis
- Satzungsänderung
- Tätigkeit, betreuende, S 24 BNotO

= Grundstückskaufvertrag
- Treuhandgelder

= > der Bank
- Verlesen der Urkunde

= Schutzzweck
= Verträge, gleich lautende

- Weisung

Parteiverrat, S 356 SIGB
- Mediator

Pensionsrilckstellung
- Prüfungspflichten

Praxisveräußerung
- Mandatsübernahme
- Nichtigkeit, $ 139 BGB

Prozessauftrag
- Schriftsatz, unvollständiger
- Wiedereröffnung der mündlichen

Verhandlung

Prozesskostenhilfe
- Berufungsbegründungsfrist
- Rechtsmittelerklärung
- Wirkung
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Kenntnis des Zivilrechts
- Notar, Gesetzesänderungen

I(lageverfahren
- Schriftsatz, unvollständiger
- Streitgegenstand
- Wiedereröffnung der mündlichen

Verhandlung

Lohnbuchhaltung
- Anmeldung Berufsgenossenschaft
- Auftragsinhalt
- Erstattungsanspruch gg. Arbeitnehmer
- Sozialversicherung (s. dort)

Mahnbescheid
- Klageverfahren, Parteiwechsel
- Verzögerungen, Rückwirkung

Mandatsübernahme
- Fristenlöschung
- Rechtsanwalt

Mediator
- Interessenkollision
- Neutralität
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Prüfungspflicht
- Bilanz, Pensionsrückstellung

Rechtsanwalt
- Angestellter, Vergütung

= Sittenwidrigkeit
- Arbeitnehmerähnliche Person,

S5Abs.lSatzlArbGG
- Beratungspflichten

= Bonitätsproblem
= Kaufvertrag
= Unfallschaden

- Berufungsgericht
= Schriftsatz an >

- Beurkundung, Parteivertreter
- Empfangsbekenntnis
- Freier Mitarbeiter
- Kündigungsschutzklage

= Kündigung, personenbedingte,
Krankheit

= > gg. Gemeinschuldner,
Konkursverwalter

- Nachfragepflicht
= Mandatsinhalt

- Postulationsfähigkeit
- Rechtsmittelauftrag

= Auftragsannahme
= Fristnotierung

- SachverhaltsermittlunC
- Störer
- Terminladung
- Titelschutzanzeigen
- Vergütung, angemessene, $ 612 BGB

- Versäumnisurteil

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Ergebnisabführungsvertrag
- Honoraranspruch des StB

- Pflicht ztlr Hinzuziehung eines RA

- Schadenersatz wg. verbotener >

- Steuerberatungsvertrag
- Verschmelzung, $$ 16 ff UmwG

Rechtsmittelauftrag
- Auftragsbestätigung
- Fristlöschung

Regressprozess
- Mahnverfahren

(s. unter Mahnbescheid)
- Substantiierung

= Steuerrecht, ausländisches

Revision
- Schriftsatz, unvollständiger

Schaden
- Hauskauf, Kaufpreis
- Kosten

= Hauszufahrt
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Schädigung, sittenwidrige, S 826 BGB

- Abschlussprüfung

Schutzgesetz i.S.v. S 823 Abs. 2 BGB

- s 323 HGB

- $18KWG
- $$ 2, 43, 48 WPO

Sozialversicherung
- Nachforderung

= Verjährung, S,25 SGB IV
- Versicherungspflicht

= Befreiungsantrag, g 8 Abs. 2 SGB V
= Kenntnis der >

Sozietät
- Erfüllungsgehilfe
- Honorarklage

= Erhöhungsgebühr, S 6 BRAGO

- Rechtsschein
' = Sachbearbeiter, angestellter

- Sachwalterhaftung
= Gewähr, wirtschaftliches Interesse

- VerjährunC, $S 68 StBerG, 51a WPO

- Vertrag mit Sozietät
= > aus WP und StB

Steuerberatungsge setz
- $ 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Dienstleistungsfreiheit, Art. 59 EGV

= >, unerlaubte
= Rechenzentrum

2000, 77

2000, 77

2000, 71

2000, 77

2000, 1s1

2000, 1s1

2000,.1s1

2000, 253

2000, 153

2000, 253

2oob, 2s3
2000, 776

2000,.776

2000,734
2000,734
2000, 734

2000, 116

2000, 227

2000, 198

2000, 734

2000, 22s
2000, 22s

2000, 734
2000, 734

aus Werkvertrag, weil er seine Pflicht zur um-
fassenden Prüfung schuldhaft verletzt und
unrichtige Testate erstellt habe, mit denen die
GmbH um Kunden geworben habe.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat ihr im Wesentlichen
stattgegeben. Die Revision des Beklagten führte
zur Auflrebung des angefochtenen Urteils und
zur Zurückverweisung der Sache.

Der BGH hat einen Schadenersatzanspruch aus
Prospekthaftung in Übereinstimmung mit
den Vorinstanzen nicht als gegeben angesehen.
Er hat andererseits mit dem Berufungsgericht
einen Werkvertrag zwischen den Klägern und
dem Beklagten und mangelhafte Ausführung
durch Erstellung falscher Prüftestate angenom-
män, einen Anspruch der Kläger aus dem Werk-
vertrag aber gleichwohl verneint, weil nicht
nachgewiesen sei, dass die Pflichtverletzungen
des Beklagten ursächlich für die vor Erteilung
der Prüfaufträge gezahlten Einlagen der I(läger
gewesen seien.

Allerdings könne, so hat der BGH ausgeführt,
eine Schadenhaftung des Beklagten aus Ver-
schulden bei Vertragsschluss in Betracht kom-
men, wenn nachgewiesen werde, dass die Be-

treiberin des Anlagemodells den ICägern gegen-

über vor Zeichnung der Anlagen mit unrichtigen
Prüftestaten des Beklagten geworben habe und
der Beklagte dies gewusst habe oder damit
habe rechnen müssen. In der Rechtsprechung
sei anerkannt, dass die berufliche Stellung
bedeutsam daftir sein könne, ob eine Person
auch Dritten gegenüber, zu denen sie keine
unmittelbaren vertraglichen Beziehungen
unterhalte, nach den Grundsätzen der vertrag-
lichen oder quasi-vertraglichen Haftung ein-
zustehen habe.

Dieser Rechtsprechung liege der allgemeine
Rechtsgedanke zugrunde, dass für die Vollstär1-
digkeit und Richtigkeit der in Verkehr gebrach-
ten Angaben jeder einstehen müsse, der durch
von ihm in Anspruch genommenes und ihm
auch entgegengebrachtes Vertrauen auf den
Willensentschluss eines Dritten Einfluss ge-

nommen habe. Diese Grundsätze müssten auch
für Wirtschaftsprtifer gelten, die sich in ein
I(apitalanlagesystem als I(ontrollorgan ein-
binden ließen und aufgrund des ihnen in der
Öffentlichkeit in wirtschaftlichen Fragen all-
gemein entgegengebrachten Vertrauens Einfluss
auf die Anlageentscheidung der Anlageinteres-
senten nähmen.
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Der Wirtschaftsprüfer erwecke durch seine
Tätigkeit den Eindruck besonderer Zuverlässig-
keit des Systems. Ein Wirtschaftsprüfer, der es

im Rahmen eines Kapitalanlagemodells über-
nehme, die Einzahlungen der Anleger und die
Mittelverwendung regelmäßig zu überprtifen,
diese l(ontrolle tatsächlich nicht in dem den
Anlegern versprochenen Umfang durchführt,
aber in seinen Prüftestaten die Ordnungs-
gemäßheit des Geldflusses und der Mittel-
verwendung bestätigt, haftet den Anlegern
auf Schadenersatz aus Verschulden bei Vertrags-
schluss, wenn diese im Vertrauen auf die
Richtigkeit der Testate Geldanlagen tätigten.

Er könne sich in einem solchen Fall nicht
daraufberufen, et sei von dem Veranstalter des

I(apitalanlagesystems nur mit der Kontrolle
der Konten beauftragt worden. Vielmehr müsse
er, wenn er Unzulänglichkeiten im Geschäfts-
betrieb des Kapitalanlagebetreibers und Ab-

weichungen zwischen den Angaben des Anlage-
prospekts und dem Gegenstand seines Prüfauf-
trags feststelle, geeignete Maßnahmen ergreifen,
um den von ihm mitgeschaffenen Vertrauens-
tatbestand zu beseitigen.
(BGH, Urt. v. 26.9.2000 - X ZR 94/98)

Pressemitteilung d. BGH v. 26.9.2000

BfH: Abhängigkeit des Kindergeldanspruehs,der
Eltern von den Einkünften des Kindes

Bereits im März dieses Jahres hat der Bundes-
finanzhof (BFH) in mehreren Urteilen dargelegt,
unter welchen Voraussetzungen Einkünfte und
Bezüge des Kindes für die Gewährung von Kin-
dergeld schädlich sein können (Volljährigkeit
des Kindes, VI R 162/98; Heirat des Kindes,
VI R 13/99; Übergang zur Erwerbstätigkeit,
VI R 19/99 und VI R 196/98; siehe dazu Presse'

mitteilung Nr. l9 vom 18.5.2000 : Cl 2000, 158).

Nunmehr hat der VI. Senat des BFH in seinem
Urteil vom 27.7.2O00 - VI R 153/99 zu der Frage -
die bisher offen bleiben konnte - Stellung ge-

nommen, wie der Begriff der ,,Einkünfte" des

Kindes zu verstehen ist. Ferner war zu klären, ob

der Grenzbetrag von 12.000 DM im Jahr 1997, bei
dessen Überschreiten der Kindergeldanspruch
der Eltern entfällt, der Höhe nach verfassungs-
rechtlichen Anforderungen entsPrach. Schließ-
lich war zu entscheiden, ob die Ausgestaltung
des Grenzbetrags als Freigrenze, bei deren Über-
schreiten der Kindergeldanspruch gänzlich und
nicht nur in Höhe des den Grenzbetrag über-
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- Haftung, Steuerberatungsfehler
- Inhalt des >

= Lohnbuchhaltung, BG-Anmeldung
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der Bundesgerichtshof schreibt den Rechtsanwölten ,,ins
Stammbuch", dass nicht nachgelassener neucr Sach-

vortrag mit Beweisantritt nicht geeignet ist, eine bereits
abgeschlossene mündliche Verhandlung wieder zu er-

öffnen. Im vorliegenden Fall wor aufgrund eines Beweis-

beschlusses bekannt, worüber Sochvortrag und Beweis-

ontritte erwartet wurden. Die Wiedereröffnung der

m ü n d I i c h e n Ver h o n d I u n g h ä tte Nachlössigkeiten des

Sachvortrages ausgeglichen. Das solle aber gerade

n i cht ermögl icht werd en.

Zur Karenzzeit für die Kenntniseilangung neuer Recht-

sprechung legt das 0berlandesgericht Düsseldorf
folgende Maßstabe fest. Urteile des Bundesfinanzhofs,
des Bundesverfassungsgerichts und des Europöischen

Cerichtshofs: sechs Wochen nach Veröffentlichung;
Finanzgerichtsurteile: zwei Monote. Bei Letzteren soll es

^,," )^-- ^;-^ L;i,-^,^ E,;.+ ^^h^h ,,,^^-,1;^"^ ^L+,,^ll

und erkennbar diskutiert werden.

Bemerkenswert ist das Urteil des OLG Düsseldorf zur
Frage, ob Wirtschaftsprüfer - ebenso wie Rechtsonwölte

und Steuerberater - einem sekundören Ersatzanspruch
wegen schuldhaft unterlassener Belehrung über eigene

Fehler und die Verjöhrung des Regressanspruchs ausge-

setzt sind. Unter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte
der Wirtschaftsprüferordnung und der gegenüber der

Steuerberater- unci der Rechtsanwaitsverjöhrurrg iünge'
ren Verjöhrungsfrist von fünf Jqhren wurde eine Sekun-

ddrhaftung abgelehnt,

ln den Bahnen der bekannten Rechtsprechung zur Notar-
haftung bewegt sich das 0LG Koblenz, wenn es fest-

stellt, dass der Notar grundsdtzlich nicht über Steuer-

frogen belehren muss. Hier ging es um I l0e ESfi und
d o s n o ch n i cht vero b sch i ed ete E i g en h ei m zu I 0 gen gesetz.

Einen typischen - aber ins Leere gehenden - Regress-

vorwurf behandelt das 0LG Düsseldorf: Das Lohnbuch-
haltungsmandat verpfl ichtet den Steuerberater n icht,

den Mandanten als freiwillig Versicherten bei einer
Berufsgenossenschaft anzumelden. D o s U r te i I w ü rd i g t
eine umfangreiche Beweisoufnahme, die nach dem Vor-

trag des Klägers neben dem Buchhaltungsmandat eine

g eso n d erte Au ftra g sertei I u n g b estö ti g en so I I te.

Eine inhaltsreiche versicherungsrechtliche Entscheidung
des OLG Stuttgart befasst sich mit der Vermögen*
schaden-Haftpflichtdeckung des Baubetreuers, d e r A b -

grenzung des Vermögens- vom Sochschaden und dem

rechtlichen lnteresse ei ner d i rekten Feststellungsklage
des Versicherungsnehmers g e g e n d e n Ve r s i c h e r e r w e g e n

eines drohenden Fristablaufs gemriß I l2 Abs. 3 VVC.

}r

M it freu nd I i chen G rü ßen

lhr Dr. Jürgen Crrife

cI Aktuell
BGH: Haftung von Wirtschaftsprüfern gegenüber
Kapitalanlegern

Der für das Werkvertragsrecht zuständige X. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat zur
Frage der Haftung eines Wirtschaftsprüfers auf
Schadenersatz Stellung genommen, der im Rah-

men eines Kapitalanlagemodells vertragsgemäße
Verwendung von Geldeinlagen der Anleger in
Prüfberichten bestätigte, obwohl er die Mittel-
verwendung nicht hinreichend kontrolliert
hatte.

Die Kläger beteiligten sich in den Jahren 1994
und 1995 mit unterschiedlichen Geldbeträgen
an einem Kapitalanlagemodell, bei dem den
Anlegern Beteiligungen an Gesellschaften bür-
rrerlichen Rechts anseboten wurden. Gesenstand
der Gesellschaften sollte die Kapitalanlage im
US-Financial-Futures-Handel sein. Das Anlage-
modell wurde von einer GmbH betrieben, die
in Prospekten hervorhob, dass die Geldbeträge
nach Einzahlung ungeschmälert an Broker flös-
sen, denen die Anlage obliege. Dies sollte ein
besonderes Kapitalsicherungssystem gewähr-
leisten. Danach sollten die Einlagen auf ein
Trarrh rn z{L'nntn ain ac Pon}rfc rnrrraIfc ain opzrh l f

werden und von dort unmittelbar an die Broker
fließen.

Die Einlagen, die vertragsgemäße Mittelverwen-
dung, die Gewinnauszahlungen und die Beteili
gungen sollten halbjährlich von einem unab-
hängigen und namhaften Wirtschaftsprüfer
überprüft werden. Die GmbH beauftragte den
Beklagten, der von April 1990 an in Prüfberich-
ten bestätigte, dass der Zahlungsverkehr ver-
tragsgemäß abgewickelt werde und der Mittel-
zufluss sowie die Mittelverwendung ordnungs-
gemäß erfolge.

Die von den Anlegern eingehenden Geldbeträge
wurden von dem Treuhänder entgegen den An-
gaben im Prospekt auf das Konto eines Rechts-
anwalts überwiesen, der als Treuhänder eines
Unternehmens mit Sitz auf den Cayman-Inseln
fungierte. Dieser überwies die Geldbeträge auf
Konten, die ihm dieses Unternehmen jeweils
angab. Der weitere Verbleib der Gelder ist unge-
klärt. Im Jahre 1995 brach das gesamte Kapital-
anlagemodell zusammen.

Die Kläger haben von dem Beklagten Schaden-
ersatz und die Rückzahlung der von ihnen an-
gelegten Gelder abzüglich erhaltener Rendite-
zahlungen mit der Begründung verlangt, der
Beklagte hafte als Prospektverantwortlicher und

Verjährung, $ 195 BGB

- Herausgabeanspruch

Verjährung, I 852 BGB, $ 19 BNotO

- Ersatzmöglichkeit, anderweitige
- Verjährungsbeginn

= Ersatzmöglichkeit, anderweitige
= Fälligkeitsbestätigung

Verjährung, S 51 BRAO a.F.,
g 51b BRAO n.F.
- Belehrung über Fehler und Verjährungs

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für >

= Belehrung, fehlerhafte
= Belehrungsbedürftigkeit, fehlende
= Belehrungsinhalt
= Beweislast
= Mandatsende

- -vtrj äiu ulgs'begiuu
= Ausschlussfrist, versäumte
= Fristversäumnis, $ 72a ArbGG

Verj ährungsunterbrechung
- Anerkenntnis
- Mahnbescheid

- Verzicht
- Zustellung,,demnächst"

Vermögensverwalter
- Anlagepolitik, Aktienkäufe
- Informationspflicht

Verschwiegenheit
- Praxisveräußerung

Versicherungsschutz
- Angaben zur Kündigung des

Vorvertrages
- Baubetreuer
- Erfüllungsansprüche

= Erfüllungssurrogatsanspruch
- Pflichtverletzung, wissentliche

= Postausgangsorganisation, fehlende
- Rücktritt des Versicherers

Sachschadcl
- Treuhandtätigkeit

= Geldanlage
- Versichererwechsel

Werbeverbot
- Gruppenfoto
- Presseveröffentlichung
- Steuerberatung, unbefugte
- Straßenwerbung

wettbewerb, unlauterer, S 3 IIWG
- Steuerberatung, unbefugte

Wiedereinsetzung
- Antrag

= Prozesshandlung, nachzuholende
- Mittellosigkeit der Partei

Wiedereröffnung
- > der mündlichen Verhandlung

Wirtschaftsprtifer
- Stimmrechtsvertreter
- Zulassung

= Rückwärtsversicherung
= Vermögensverfall
= Versicherungsschutz, fehlender
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Anspruch auf Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung
Verl etzu n g d er ri chterl iche n Aufkl ä ru ngspflichl /
Verspäteter Sachvortrag
(BCH, Urt. v. 28.10.1999 - tX ZR 341/98)

Steuerberaterhaftu ng

Kenntnis des Steuerrechts / Karenzfrist / USL, Celdspiel
automaten / DSIR
(0LC Düsseldorf, IJrt. v. 25.5.2000 - l3 U 76/99)

Wi rtschaftsprüferh aftu n g

Verjährung, Bilanzerstellung, 5 51a WPO / Belehrungspflicht
über Fehler in den eigenen Arbeiten?
(OLG Düsseldorf, tJrt. v. 16.12.1999 - 13 U 5/99)

Nota rhaftu ng

Steuerliche Belehrung / Kenntnis der Rechtsprechung
der obersten Bundesgerichte
(OLC Koblenz, Urt. v. 24.3.1999 - I U 1429/97)

Steuerberaterh aftu ng
Lohnbuchhallung / Versicherung bei der Berufsgenossenschafl /
Auftrag zur freiwilligen Versicheru ng bei der BC? /
Meldung bei der Berufshaftpflichtversicherung, Anerkenntnis?
(OLC Düsseldorf, lJrt. v. 25.2.1999 - l3 U 102/98)

Versicheru ngssch utz
Ve rm ögenssch a d en-H aftpf I i chtversi ch e r ung / Baubetr euer /
Verstoß gegen Aufklärungs- und Hinweispflichten / Sachschaden /
Erfü I I u ngssu rrogatsa nspruch
(0LG Stuttgart, lJrt. v. 2.4.1998 - 7 U 45/97, rkr.)
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